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Aktuell herrscht ein großes Unbehagen gegenüber einfachen numerischen Schulden-
regeln wie der Drei-Prozent-Regel als Defizitobergrenze im Maastrichtvertrag. Solche 
Kennzahlen sind ökonomisch kaum begründbar; hingegen besteht die begründete 
Sorge, dass gerade zukunftsorientierte Ausgaben der Durchsetzung arbiträrer Grenz-
werte zum Opfer fallen. Die einfache Deklaration einer Ausgabe als kreditfähige Zu-
kunftsinvestition hat erfahrungsgemäß auch ihre Tücken. Die vor der Schuldenbremse 
gültige „Goldene Regel“ hat den Einbruch der öffentlichen Investitionen in den 2000er 
Jahren nicht verhindert. Eine Lösung scheint darin zu liegen, die Komplexität der Re-
geln zu erhöhen: nach der Reform der fiskalischen Überwachung in Europa werden für 
jedes Mitgliedsland situativ angepasste Kennzahlen festgelegt. Zur Auswertung der 
Bedingungen, die zu den entsprechenden Einzelfallwerten führen, kommen ökonomi-
sche bzw. ökonometrische Analysen zum Einsatz. So wird zur Festlegung des für den 
nun vordringlich relevanten Nettoausgabenpfads eine landesspezifische Schulden-
tragfähigkeitsanalyse mit Projektionshorizonten von teilweise über 15 Jahren bemüht. 
Sofern die richtigen Reformen und Zukunftsinvestitionen in Aussicht gestellt werden, 
können Modifikationen im Projektionsmodell vorgenommen werden, die schließlich in 
einen für jedes Land zugeschnittenen Nettoausgabenpfad münden.

Durch mehr „Technik“ in der ökonomischen Analyse sollen die erlaubten Spielräume der 
öffentlichen Haushalte auf den Einzelfall zugeschnitten und damit meist erhöht werden. 
Eine einheitliche Defizitobergrenze, die sich am schwächsten Glied der Kette orientieren 
dürfte, wird wohl für die meisten Länder niedriger sein als die, die im Einzelfall richtig wä-
re. Zugleich gibt es durch ein solches Vorgehen einen erheblichen Bedeutungsgewinn 
für die makroökonomisch-quantitative Forschung und Politikberatung. Soll sie doch die 
Projektionen und Effektschätzungen liefern, die eine im Sinne der Nachhaltigkeit un-
gefährliche Ausweitung der heutigen Kreditaufnahme begründen können. Prognosen 
und Projektionen, insbesondere wenn sie längere Horizonte in den Blick nehmen, sind 
allerdings mit großer Unsicherheit behaftet. Regelmäßig ist festzustellen, dass Progno-
sen zum wiederholten Male nicht eingetroffen sind. Für US-Daten bringen Lunsford und 
West (2026) zudem Zweifel auf, dass Projektionen über einen Horizont von 25 Jahren 
hinaus noch sinnvoll kalibriert werden können, also zumindest die mit den Prognosen 
verbundene Unsicherheit adäquat erfasst werden kann. Für europäische Daten könnte 
dies noch problematischer sein, da die Produktivitätstrends – als entscheidender Trei-
ber von langfristigem Wirtschaftswachstum – größeren Schwankungen als in den USA 
unterliegen (Boysen-Hogrefe & Hoffmann, 2026).

Erhebliche Unsicherheit herrscht auch bei der Quantifizierung von makroökonomi-
schen Effekten von öffentlichen Investitionen oder Strukturreformen vor. Die Erkennt-
nisse der Volkswirtschaftslehre sind ständig in Bewegung. Dies gilt für die Ergebnisse 
einzelner Studien, aber auch für ganze Forschungsrichtungen. Während vor wenigen 
Jahrzehnten größere Datenpanel, oft regionale oder Mikrodaten, Einzug in die ma-
kroökonomische Forschung gefunden haben, um neue Identifikationsmöglichkeiten 
für Effekte makroökonomischer Politik abzuleiten, wird unter dem Stichwort „missing 
intercept“ seit einigen Jahren diskutiert, inwieweit die Ergebnisse solcher Studien oh-
ne weiteres überhaupt auf die Makroebene übertragen werden können (Wolf, 2023). 
Prognosen treffen nicht ein und Effektschätzungen sind unsicher. Angesichts solcher 
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Befunde drängt sich die Frage auf, welche Rolle quantitative wirtschaftspolitische 
Beratung überhaupt spielen kann und soll. Eine Antwort mag sein, dass die ökonomi-
schen Modelle vielleicht nicht immer genutzt werden sollten, um „spitze“ Zahlen zu 
ermitteln, sondern plausible Zahlenbereiche abzustecken. So gab es wohl kaum ein 
Modell, dass bei der jüngst vollzogenen Überführung des Bürgergelds in die Grund-
sicherung Arbeitsanreizeffekte ausgewiesen hätte, die eine Einsparung an Staats-
ausgaben in spürbarer Milliardenhöhe plausibilisiert hätten. Eine bestimmte Kennzahl 
lässt sich also vielleicht nicht ohne weiteres ableiten, aber die Narrative hinter wirt-
schaftspolitischen Vorschlägen können und sollten kritisch begleiten werden.

Aber wie sieht es mit Prognosen aus? Bei der Finanzplanung kommen die Akteure um 
„spitze“ Zahlen kaum herum. Hier ist wichtig festzuhalten, dass das Auftreten von Pro-
gnosefehlern nicht bedeutet, dass Prognosen beliebig sind. Vielmehr geht es auch hier 
darum, plausible und neutrale Prognosen, deren Eintreten möglich und sogar wahr-
scheinlich ist, zu erstellen. Eine Prognose, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutsch-
land 2026 um über 5 % zulegt, gilt Stand jetzt als de facto ausgeschlossen. Zudem gilt 
es, Prognosefehler zu analysieren und aus ihnen zu lernen. So wird in der öffentlichen 
Debatte beim Thema Rente immer wieder angeführt, dass die ungünstigen Prognosen 
der 2000er Jahre nicht eingetreten sind und deswegen angesichts der nun wieder un-
günstigen Prognosen vielleicht gar kein Handlungsbedarf besteht. Bei der Analyse des 
Prognosefehlers aus den 2000er Jahren fällt allerdings auf, dass damals unter anderem 
der zwischenzeitliche Anstieg der Erwerbsbeteiligung Älterer unterschätzt wurde. Die-
ser Anstieg steht seinerseits wohl im Zusammenhang mit den Rentenreformen, die auf 
die ungünstigen Prognosen folgten. Wirtschaftspolitische Beratung würde also ange-
sichts der Analyse des Prognosefehlers genau das Gegenteil empfehlen zu einer Poli-
tik, die aus Prognosefehlern mehr oder minder den Schluss zieht, den bestmöglichen 
Fall anzunehmen und entsprechend untätig bleiben zu können.

Angesichts der Frage nach bedingten Fiskalregeln scheint es vielleicht plausibel, ei-
ne Rentenreform zu befürworten und bedingt durch deren positive Effekte auf die 
Erwerbsbeteiligung die Verschuldungsmöglichkeiten anzuheben – schließlich dürfte 
ein Beschäftigungsplus die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen verbessern. Um 
allerdings die Befürwortung einer Rentenreform in eine Schuldenkennzahl zu über-
führen, müssen wieder viele Fragen „spitz“ beantwortet werden. Welchen Einfluss 
hat zunächst der demografische Wandel für sich genommen? Mit welchen Elastizitä-
ten der Erwerbsbeteiligung bezüglich Beitragssätze oder Rentenhöhe soll gerechnet 
werden? Um von einer Rentenreform zu einer neuen Kennzahl für die Schuldenregel 
zu kommen, müssen eine ganze Menge Fragen möglichst genau beantwortet wer-
den. Die Unsicherheiten bei der Beantwortung all jener Fragen übertragen sich letzt-
lich auf die gesuchte Kennzahl.

Kennzahlen in Fiskalregeln sind oft arbiträr und können daher der Finanzpolitik ir-
rationale Beschränkungen auferlegen. Doch sollten die Möglichkeiten, dem durch 
informierte, also auf vorliegenden Informationen basierende Grenzwerte erfolgreich 
zu begegnen, nicht überschätzt werden. Modell- und Schätzunsicherheit lassen zur 
Vorsicht raten. Und Vorsicht ist das zentrale Motiv für die Existenz von Fiskalregeln.
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Kraftstoffmaßnahmenpaket

Politischer Aktionismus

Der Krieg im Iran und die faktische Blockade der Straße 
von Hormus haben den Ölpreis seit Ende Februar von rund 
72 auf teils über 120 US-$ pro Barrel steigen lassen. Das 
macht sich an den Zapfsäulen bemerkbar: Super E10 kos-
tet aktuell deutlich über 2 €, Diesel kratzte zeitweise an der 
2,50 €-Marke. Der Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartun-
gen um fast 59 Punkte zeigt, wie tief die Verunsicherung 
sitzt. Dennoch ist die Lage nicht mit der Energiekrise von 
2022 vergleichbar. Europas Gasversorgung ist heute diver-
sifizierter, und die Aufwertung des Euro federt die Preis-
anstiege bei den in US-Dollar gehandelten Rohstoffen ab.

Wenn Rohöl knapper wird, steigen die Preise. Das ist 
Schicksal. Aber mit dem Schicksal wird gehadert. Und 
so fühlt sich die Politik genötigt, einzugreifen. Der ausge-
machte Schuldige: fehlender Wettbewerb und fehlender 
Eingriff durch die zuständigen Behörden. An beidem ist 
wenig dran. Analysen des ZEW zeigen, dass die Margen 
der Tankstellenbetreiber bisher nicht auffällig sind. Die 
Preise stiegen weitgehend im Einklang mit den Großhan-
delspreisen, die Margensteigerungen auf Tankstellen
ebene belaufen sich auf maximal 2 Cent je Liter. Anders 
sieht es möglicherweise auf der vorgelagerten Stufe aus. 
Die Monopolkommission weist darauf hin, dass die Preis-
anstiege in Deutschland stärker ausfallen als im europäi-
schen Durchschnitt. Dies deutet auf mögliche strukturelle 
Probleme im Großhandels- und Raffineriemarkt hin, nicht 
jedoch an der Zapfsäule. Es kann aber auch andere Grün-
de haben – einfache Vergleiche zwischen Ländern sind 
bekanntermaßen wenig verlässlich.

Die Bundesregierung reagierte zunächst mit dem Kraft-
stoffmaßnahmenpaket aus kartellrechtlichen Verschär-
fungen und einer Preiserhöhungsbeschränkung nach ös-
terreichischem Vorbild. Der Ruf nach schärferer Wettbe-
werbskontrolle in Krisenzeiten ist ein vertrautes Muster: Er 
ertönte in der Gaskrise, im Kontext der Bankenrettung in 
der Finanzkrise – und nun wieder. Es ist empirisch offen, ob 
das österreichische Modell, demzufolge Preiserhöhungen 
nur einmal täglich um 12 Uhr erfolgen dürfen, tatsächlich 
preisdämpfend wirkt. Und dieser harmlos wirkende Eingriff 
verletzt gleich zwei Grundsätze guter Wettbewerbspolitik: 
Eingriffe in die Preissetzungsfreiheit bedürfen in einer sozi-
alen Marktwirtschaft robuster Evidenz. Und ohne Evidenz 
gilt: den Markt besser selbst machen lassen.
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Das mögliche Problem liegt auf der Großhandels- und Raf-
finerieebene. Dieser Markt wird seit über zwei Jahrzehn-
ten vom Bundeskartellamt untersucht. Im Februar 2025 
schloss das Amt seine Sektoruntersuchung ab und sieht 
Anhaltspunkte, dass eine solche Störung des Wettbewerbs 
vorliegen könnte. Auf dieser Grundlage läuft seit März 2025 
ein Verfahren nach § 32f GWB. Dieses 2023 neu geschaf-
fene Instrument erlaubt dem Kartellamt, auf konzentrierten 
Märkten gezielt einzugreifen, ohne dass illegales Verhalten 
nachgewiesen werden muss. Allerdings wirkt Kartellrecht 
strukturell und nicht kurzfristig. Wer durch kartellrechtli-
che Verschärfungen eine schnelle Senkung der Spritpreise 
verspricht, weckt Erwartungen, die keine Wettbewerbsbe-
hörde erfüllen kann. Die im Paket vorgesehene sektorspe-
zifische Beweislastumkehr und die Verschärfung des § 32f 
GWB gehen darüber hinaus und sind ordnungspolitisch ein 
Rückschritt. Sonderregeln im Kartellgesetz sollten nicht 
unter Zeitdruck an ein Krisengesetz angehängt werden. Zu 
erwarten ist, dass bei der nächsten Krise die Politik vom 
Kartellamt noch vehementer Maßnahmen einfordern wird 
– die Politisierung der Wettbewerbspolitik nimmt weiter zu.

Der Aktionismus beschränkt sich nicht auf das Kartell-
recht. Nahezu täglich werden neue Maßnahmen ins Spiel 
gebracht: Tankrabatt, Preisdeckel, Übergewinnsteuer, 
höhere Pendlerpauschale, geringere KfZ-Steuer. Der 
Koalitionsausschuss einigte sich jetzt auf eine befristete 
Reduzierung der Mineralölsteuer und einen 1000-Euro-
Krisenbonus. Ein Grundproblem: Wer die Preissigna-
le durch Subventionen unterdrückt, verhindert genau 
die Sparsamkeit, die in einer Knappheitssituation nötig 
ist. Ein zweites Problem: Die Maßnahmen sind motiviert 
durch den Gedanken, Verbraucher vor hohen Preisen zu 
schützen. Schutz bedarf jedoch nur, wer überfordert ist 
– nicht wer es sich leisten kann. Die Gaspreisbremse von 
2023 entlastete Verbraucher auf Basis ihres historischen 
Verbrauchs, ließ damit für jede verbrauchte oder einge-
sparte Einheit den Marktpreis wirken. So blieb der Anreiz 
zum Sparen erhalten. In der Umsetzung war sie allerdings 
sozialpolitisch unscharf, denn die große Villa erhielt die 
gleiche Förderung wie das Mehrfamilienhaus, wenn beide 
den gleichen Vorjahresverbrauch hatten. Nun folgen auch 
der Krisenbonus und die Steuersenkung dem Gießkan-
nenprinzip, statt gezielt diejenigen zu entlasten, die tat-
sächlich überfordert sind.

Die Regierung wäre besser beraten, sich auf einen möglichen 
Eskalationsfall vorzubereiten, aber die Preise so lange wie 
möglich wirken zu lassen. Aktionismus erzeugt Schlagzeilen, 
ist meist aber keine gute Wirtschaftspolitik. Das galt für den 
Tankrabatt 2022, und es droht auch für 2026 zu gelten.

Prof. Achim Wambach, PhD.
ZEW und Universität Mannheim



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
233

Kommentar

Klimaschutzprogramm 2026

Kein geschlossenes Konzept

Das von der Bundesregierung am 25. März 2026 vorge-
legte Klimaschutzprogramm folgt dem Klimaschutzge-
setz von 2024, nach dem jährlich über die Fortschritte 
im Klimaschutz berichtet werden muss. Das Programm 
enthält über 90 einzelne Maßnahmen, die darlegen sol-
len, wie in Deutschland die Klimaziele in den Jahren 2030 
(-65 % Treibhausgasemissionen gegenüber 1990), 2040 
(-88 %) und schließlich 2045 (dem Jahr der angestrebten 
Klimaneutralität) erreicht werden sollen. Die Anzahl und 
die Breite der Maßnahmen sind beeindruckend. Sie ver-
teilen sich über die Sektoren (1) Energie, (2) Industrie, (3) 
Gebäude, (4) Verkehr, (5) Landwirtschaft und (6) den Be-
reich Landnutzungswandel und enthalten für jedes dieser 
Felder eine detaillierte Auflistung aller vorgesehenen Ein-
zelmaßnahmen. 53 dieser Maßnahmen sind in Planung, 
30 befinden sich in der Umsetzung, sieben sind bereits 
umgesetzt.

Dennoch kann das Programm die Erwartungen nur be-
grenzt erfüllen. Das liegt an mehreren Gründen. Zunächst 
zeigt sich, dass die Szenarioberechnungen der Bundes-
regierung, die sogenannten „Mit-Maßnahmen-Szenarien“ 
(MMS), die auf Datengrundlagen aus dem Jahr 2025 be-
ruhen, sehr optimistisch angesetzt sind. Der das Klima-
schutzgesetz begleitende Expertenrat hatte dies schon 
im vergangenen Jahr in seiner Stellungnahme kritisiert. 
Die jetzt vorliegenden MMS aus dem Jahr 2026 bestäti-
gen dies; sie zeigen, dass in allen Sektoren die von der 
Bundesregierung angenommenen Werte zu optimistisch 
waren – die erwarteten Treibhausgasemissionen sind al-
so im MMS 2026 höher als im MMS 2025 angenommen. 
Lediglich der Landnutzungssektor, bei dem eine Zielver-
fehlung erwartet wird, weist günstigere Zahlen auf – laut 
dem MMS 2026 besteht hier eine geringere erwartete 
Zielverfehlung, wobei für diesen Bereich anzumerken ist, 
dass die Abschätzungen z. B. der im Wald auftretenden 
Emissionen aufgrund von Klimawandel, Trockenheit und 
Kalamitäten besonders unsicher sind.

Dann ist festzuhalten, dass die Bundesregierung in ih-
rem Klimaschutzprogramm von einer vollständigen Um-
setzung der Maßnahmen ausgeht und Zusätzlichkeit un-
terstellt, d. h., es wird angenommen, dass die einzelnen 
Maßnahmen in vollem Umfang die beabsichtigte Wirkung 
entfalten. Dies ist eine außerordentlich optimistische An-
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nahme, da sie davon ausgeht, dass Implementationshür-
den und Widerstände ausgeräumt werden und es zudem 
zu keinen widersprüchlichen Effekten mit anderen Politik-
maßnahmen kommt. Um dies an zwei Beispielen zu illus-
trieren: Im Verkehrsbereich wird eine hundertprozentige 
Elektrifizierung des Privatverkehrs angenommen. Dies ist 
auch der Hauptgrund dafür, dass der Verkehrssektor sei-
ne Klimaziele nach den Plänen der Bundesregierung er-
reichen wird – die rote Laterne, d. h. das Hinterherhinken 
bei der Erreichung der Klimaziele, wird an den Gebäude-
sektor und die Landwirtschaft abgegeben. Ob es jedoch 
tatsächlich gelingt, die verkehrsbezogenen Maßnahmen 
in der Realität umzusetzen, ist eine andere Frage und darf 
durchaus angezweifelt werden. Oder, um ein zweites Bei-
spiel zu geben: Wie kommt die Bundesregierung dazu, 
anzunehmen, dass die Emissionswerte im Landnutzungs-
sektor erreicht werden? Ist es wirklich zu erwarten, dass 
der Waldumbau oder die Moorwiedervernässung in ei-
nem Maße vorangetrieben werden, dass die Klimaziellü-
cke verkleinert wird? Die Eigentümerstrukturen, langjäh-
rige Gewohnheiten, Kompetenzgerangel zwischen Bund 
und Ländern oder auch entgegengesetzte Subventionen 
lassen hier Zweifel aufkommen.

Die Sektorbetrachtung, die dem Klimaschutzprogramm 
zugrunde liegt, kann aus politischer Sicht als große Stär-
ke angesehen werden. Denn so ist jeder Sektor gezwun-
gen, entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, um die 
Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Dies kann jedoch nur 
gelingen, wenn die einzelnen Fachressorts auch an einem 
Strang ziehen. Ein solches Klimaschutzprogramm macht 
hingegen wenig Sinn, wenn etwa ein Heizungsprogramm 
ausgesetzt oder die Dieselbesteuerung in der Landwirt-
schaft aufgehoben werden, wie es nach dem Regierungs-
wechsel geschehen ist. Man merkt dem Klimaschutzpro-
gramm an, dass es bottom-up entwickelt wurde. Es ist 
durchaus schwierig, ein solches Programm zu erarbeiten, 
wenn einige Ministerien gegensätzliche Positionen ver-
treten und entgegengerichtete Maßnahmen auf den Weg 
bringen. Von einem in sich geschlossenen Konzept ist das 
Programm jedenfalls weit entfernt, dazu enthält es zu viele 
Einzelpunkte sowie unabgestimmte Maßnahmen, und eine 
Gesamtfokussierung fehlt.

Die aus Sicht der Wissenschaft bestehenden Anforderun-
gen an die zukünftige Ausrichtung des Programms sind 
demnach klar: mehr Realismus bei den Maßnahmen-Sze-
narien und der Wirkungsabschätzung, mehr Arbeit an ei-
ner Gesamtkonzeption und mehr Geschlossenheit sowie 
eine stärkere Berücksichtigung möglicher Implementati-
onsbarrieren und Risiken.

Prof. Dr. Bernd Hansjürgens
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
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Irankrieg

Kein Düngerengpass in Europa

Kriege, Hunger und Erderwärmung bedrohen die Mensch-
heit, insbesondere in Regionen des globalen Südens. In 
den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen manifes-
tiert sich darum die Absicht der Weltgemeinschaft, krie-
gerische Konflikte zu vermeiden sowie Armut und Hunger 
zu bekämpfen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen (FAO) stuft weltweit 
rund 700 Mio. Menschen und damit 10 % der Weltbevöl-
kerung als unterernährt ein. In Regionen, die häufig be-
waffneten Konflikten ausgesetzt sind, ist die Lage beson-
ders dramatisch. Der Irankrieg dürfte die ohnehin schon 
geoökonomisch fragile Situation auf internationalen Ag-
rarrohstoffmärkten, geprägt von massivem Protektionis-
mus und Sanktionswettläufen, weiter destabilisieren und 
damit globale Ernährungskrisen verschärfen. Der Mittlere 
Osten ist nicht nur selbst in hohem Maße auf Nahrungs-
mittelimporte angewiesen; die Region ist auch einer der 
Hauptlieferanten von fossilen Energieträgern sowie Dün-
gemitteln. Fossile Energieträger und industrieller Dünger 
sind immer noch zentral für eine stabile und ertragreiche 
globale Erzeugung von Grundnahrungsmitteln.

Im Zentrum steht die Straße von Hormus. Vor Beginn des 
Krieges passierten ein Viertel des Seehandels mit Rohöl 
und ein Fünftel des Flüssiggashandels die Meerenge. Au-
ßerdem wurde ein Drittel des globalen Düngemittelhan-
dels, beim energiereichen Stickstoff sogar annähernd die 
Hälfte, durch das Nadelöhr verschifft. Die Sperrung der 
Straße führt zu Lieferengpässen und erhöhten Fracht- und 
Versicherungskosten. Das schlägt sich in Preiserhöhun-
gen an Termin- und Spotmärkten nieder. Die Preise für 
Öl und Düngemittel sind seit Januar 2026 um ca. 80 % 
gestiegen. Die Lieferengpässe bei Energieträgern belas-
ten insbesondere Ziele in Asien, darunter China, Indien, 
Japan, Pakistan, die gewöhnlich zwischen 40 % und 70 % 
ihrer Importe via Hormus beziehen. Bei Dünger betrifft es 
neben Indien, Sri Lanka, Pakistan, Thailand sowie Austra-
lien und Neuseeland besonders Afrika südlich der Sahara, 
darunter Sudan, Tansania, Somalia, Kenia, die zumindest 
ein Drittel ihrer Düngemittel aus der Region beziehen.

Europa ist nicht direkt von den Lieferengpässen betroffen. 
Öl und Gas werden vornehmlich aus Norwegen, USA und 
Russland bezogen, wobei ab 2027 der Import von russi-
schem Gas eingestellt werden soll. Düngemittel bezieht 
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die EU schon länger nicht mehr aus der Golfregion. Der 
Bedarf wird zum Großteil aus heimischer Produktion so-
wie Importen aus Russland, Belarus oder Nordamerika 
gedeckt. Steigende Energiekosten betreffen aber auch die 
Produktion der heimischen Industrie und Landwirtschaft.

Insgesamt sind bisher noch keine merklichen Folgen des 
Konflikts hinsichtlich global verfügbarer Mengen sowie 
des internationalen Preisniveaus von Grundnahrungsmit-
teln (Getreide, Raps, Mais, Kartoffeln oder Butter) beob-
achtbar. In vielen Fällen handelt es sich gegenwärtig um 
Angebotsmärkte („Carry-Markets“). Auch wenn die Preise 
seit Januar leicht angezogen haben, so notieren die Ter-
minbörsen (Euronext) auf einem eher niedrigen bis mode-
raten Niveau im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Bei 
Kartoffeln und Butter sind die Preise sogar gesunken. Ein 
Grund dafür liegt darin, dass in den Hauptproduktionsre-
gionen für Getreide und Futtermittel in der nördlichen He-
misphäre Düngemittel bereits zuvor schon eingekauft und 
teilweise ausgebracht wurden. Somit sind für das laufen-
de Wirtschaftsjahr keine merklichen Ertragseinbußen zu 
erwarten. Für Europa kann darum erstmal „Entwarnung“ 
gegeben werden, auch wenn Liefer- und Verarbeitungs-
ketten von Nahrungsmitteln die höheren Energiekosten 
einpreisen werden. In importabhängigen Niedrigeinkom-
mensländern hingegen scheint sich die Situation bereits 
jetzt schon zuzuspitzen, weil dort ein Großteil des Ein-
kommens für Nahrung aufgewendet werden muss, kaum 
Lagerkapazitäten vorhanden sind und öffentliche Haus-
halte wenig Unterstützung leisten können. Die FAO be-
fürchtet, dass im Zuge des Konflikts die Zahl von Hunger 
betroffener Menschen um 45 Mio. steigen wird.

Weitere Maßnahmen verschärfen die bestehenden Lie-
ferengpässe. China und Russland haben ihre Dünge-
mittelexporte zunächst temporär eingeschränkt, um ihre 
heimische Nahrungsmittelproduktion zu schützen. Die 
EU erhebt seit Mitte 2025 Einfuhrzölle auf belarussische 
und russische Düngermittel, die bis 2028 massiv erhöht 
werden sollen. Andererseits werden gegenwärtig in der 
Golfregion alternative Routen zur Umgehung der Straße 
von Hormus aktiviert, beispielsweise der Landweg über 
die Dammam-Sharjah-Khorfakkan-Route. Das könnte bei 
einer Fortdauer des Konflikts zur Entspannung des Han-
delsgeschehens beitragen. Der weitere Verlauf des Kon-
flikts ist derzeit vollkommen ungewiss. Ein langwährender 
Krieg würde nicht nur die globale Nahrungssicherheit 
weiter gefährden, sondern könnte auch Europas energie-
abhängige Landwirtschaft merklich belasten.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Thomas Glauben;
Dr. Tinoush Jamali Jaghdani; Prof. Dr. Jens-Peter Loy

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien; 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Mobilitätspolitik

Elektrifizierung als Haushaltsrisiko

Im Verkehrssektor sind die Treibhausgasemissionen 
trotz Rezession 2025 gestiegen (BMUKN, 2026). Umso 
entscheidender ist für die angestrebte Zielerreichung im 
Rahmen des Klimaschutzgesetzes die Dekarbonisierung, 
die in erster Linie über die Elektrifizierung stattfinden dürf-
te. Aber es gibt einen Mechanismus, der politisch gerade 
in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte teuer werden 
kann: Die Energiewende wird in Deutschland in relevan-
ten Teilen ausgerechnet über Einnahmen finanziert, deren 
Bemessungsgrundlage politisch gewollt schrumpft. Hier 
droht eine „Kannibalisierung“, die die Energiewende im 
Verkehr tatsächlich unterminieren könnte, weil sie Akzep-
tanz und Investitionsfähigkeit des Staates in der entschei-
denden Transformationsphase untergräbt.

Das Problem besteht aus zwei Teilen: Erstens die Energie-
steuer auf Benzin und Diesel. Formal ist sie nicht zweck-
gebunden. Faktisch ist sie eine der großen Massensteu-
ern, die den Bundeshaushalt stabilisieren. Je stärker der 
Kfz-Bestand elektrifiziert wird, desto stärker sinken die 
Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf, sofern der Steuer-
satz nicht entsprechend erhöht wird, um die schrumpfen-
den Mengen zu kompensieren. Doch weitere Steuererhö-
hungen auf Kraftstoffe dürften politisch schwierig zu ver-
mitteln sein. Das gleiche Problem besteht zweitens beim 
Preis der CO2-Zertifikate. Anders als die Energiesteuer ist 
hier die Verbindung zur Energiewende explizit: Die Erlöse 
fließen in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) des 
Bundes. Über diesen Fonds werden Systemkosten der 
Transformation finanziert, von der Finanzierung der EEG-
Umlage über energetische Gebäudesanierung bis hin zur 
Senkung der Stromnetzentgelte. Viele Elemente zahlen 
direkt auf einen geringeren Strompreis ein, woran sich 
auch die Elektrifizierung des Verkehrs entscheidet.

Ist die Transformation erfolgreich, sinkt der Verbrauch von 
Kraftstoffen im Verkehr – und damit die Finanzierungs-
basis des KTF. Auch wenn dieser Zusammenhang nicht 
zwingend linear sein muss, ist er positiv korreliert. Doch 
Netzentgelte sind Dauerausgaben, und auch die Energie-
wende braucht einen langen Atem und damit fiskalische 
Stabilität. Eine volatile, tendenziell fallende Einnahmenba-
sis sorgt für Unsicherheit und politische Rivalitäten: Wo 
Mittel fehlen, droht Stop-and-go-Politik. Förderprogram-
me werden gekürzt, reformiert, neu aufgelegt, wieder 
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ausgesetzt und haushalterisch verschoben. Doch wenn 
Bürger und Unternehmen den Eindruck gewinnen, dass 
der Staat seine Zusagen nicht verstetigen kann, schieben 
sie Entscheidungen eher auf – das beste Beispiel ist die 
Unsicherheit und Kaufzurückhaltung im Heizungsmarkt 
der vergangenen Jahre.

Wenn die Erlöse für die bestehenden Fördermaßnahmen 
nicht mehr ausreichen, könnten steigende Kosten, z. B. 
bei den Netzentgelten, die Folge sein. Dann ist der Reflex 
schnell: Deckel, Ausnahmen, Preisbremsen. Das schwächt 
die Lenkungswirkung und verschiebt die Anpassung in 
teurere Regulierung, in kleinteilige Verbote oder in Subven-
tionswettläufe. Ökonomisch ist das die schlechteste Kom-
bination: schwächere Preissignale, größere Komplexität, 
ergo mehr Bürokratie und ökonomische Ineffizienz. 

Daraus folgt, dass langfristige Transformationsausgaben 
von fossilen Mengenabgaben entkoppelt werden müs-
sen. Netze und systemische Infrastruktur sind eine Dau-
eraufgabe. Dafür braucht es eine Finanzierung, die nicht 
davon abhängt, wie viele Liter Kraftstoff verkauft werden. 
Zugleich könnte die institutionelle Selbstbindung in Form 
einer Pro-Kopf-Ausschüttung der CO2-Abgaben an die 
Bürger („Klimageld“) nicht nur die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung erhöhen, sondern auch eine erneute, kurzfristige 
Vereinnahmung durch die Politik verhindern.

Wenn der Verbrennungsmotor verschwindet, fehlt nicht 
nur eine Steuerquelle, sondern auch ein Instrument zur In-
ternalisierung von Infrastruktur- und Nutzungskosten. Ei-
ne nachfragebasierte Abgabe, differenziert nach Gewicht 
sowie Strecke, Tageszeit und Dauer der Verkehrswege-
nutzung, wäre ordnungspolitisch sauber und ökonomisch 
effizienter als der Status quo (Zombek & Schmal, 2025). 
Sie stellt das Äquivalenzprinzip wieder her und erhält die 
Finanzierung, ohne an eine bestimmte Antriebstechnolo-
gie gekoppelt zu sein. Nicht zuletzt die jüngsten Öl- und 
Gaspreisschocks verdeutlichen die Vorteile der Elektrifi-
zierung im Verkehr. Doch wenn sich die Abkehr von fossi-
len Energieträgern beschleunigt, muss die Finanzierungs-
architektur so umgebaut werden, dass sie auch dann 
trägt, wenn genau diese Politik erfolgreich ist.

Dr. Wolfgang Benedikt Schmal
FORMOE – Forschungsforum Mobilitätsökonomik
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Arbeitszeit im Wandel – Wie sich Wohlstand trotz 
sinkenden Arbeitskräfteangebots sichern lässt
Die Gesellschaft altert, weshalb das Arbeitskräfteangebot sinkt. Wie kann dennoch 
Wohlstand gesichert werden? Ein Ansatz ist die Arbeitszeit. In Deutschland steht die hohe 
Teilzeitquote in der Kritik; eine Ausweitung der Arbeitsstunden wird gefordert. Die Beiträge 
dieses Zeitgesprächs plädieren für einen differenzierten Blick: Die hohe Teilzeitquote ist im 
Wesentlichen die Folge einer zuletzt gestiegenen Gesamtbeschäftigung. Zudem ist eine 
Ausweitung der Arbeitszeit für viele – insbesondere verheiratete Frauen – finanziell wenig 
attraktiv. Auch haben sich die Präferenzen der Menschen hinsichtlich der Arbeitszeit verändert. 
Dennoch ist ein höheres Arbeitsvolumen möglich: Es ließe sich durch bessere Anreize im 
Steuer- und Transfersystem, flexiblere Arbeitsmodelle und eine bessere Kinderbetreuung 
erreichen. Darüber hinaus eröffnen technologische Entwicklungen, insbesondere im Bereich 
der Künstlichen Intelligenz, Produktivitätspotenziale für Wachstum. 

Teilzeit und Krankenstand – Potenzial für mehr Arbeitsstunden?

Susanne Wanger, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
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Teilzeitarbeit von Frauen: Auswirkung finanzieller Fehlanreize und Reformoptionen

Katharina Wrohlich, DIW Berlin; Universität Potsdam

Arbeitszeit, Produktivität, KI – wie Deutschland sein Arbeitskräfteangebot stabilisieren kann
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Title: Working time in transition: How prosperity can be sustained despite a declining labour supply
Abstract: The population is ageing, which is why the labour supply is shrinking. How, then, can prosperity be safeguarded? One ap-
proach is to look at working hours. In Germany, the high proportion of part-time workers is coming under criticism. There are calls for 
an increase in working hours. The contributions to this discussion advocate a nuanced perspective: the high proportion of part-time 
workers is essentially the result of a recent rise in overall employment. And for many – particularly married women – an increase in work-
ing hours is financially unattractive. People’s preferences regarding working hours have also changed. Nevertheless, a higher volume 
of work is possible. This could be achieved through better incentives in the tax and benefits system, more flexible working models and 
improved childcare. Furthermore, technological developments, particularly in the field of artificial intelligence, open up productivity 
potential for growth.
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Teilzeit und Krankenstand – Potenzial für mehr 
Arbeitsstunden?
Der demografische Wandel verringert das Erwerbspersonenpotenzial in den kommenden 
Jahren deutlich, während die durchschnittliche Jahresarbeitszeit pro Erwerbstätigen bereits 
seit Jahrzehnten einem Abwärtstrend folgt. So liegt die Teilzeitquote mittlerweile bei rund 40 %, 
und die krankheitsbedingten Fehlzeiten bewegen sich mit knapp 15 Arbeitstagen pro Jahr 
zuletzt auf einem hohen Niveau. Beide Entwicklungen – mehr Teilzeit und höhere Fehlzeiten 
– werden zum Teil als Ausdruck sinkender Arbeitsbereitschaft gedeutet. In der öffentlichen 
Debatte wird daraus teilweise gefolgert, das gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebot lasse sich 
durch restriktivere Regelungen oder erhöhten Druck kurzfristig substanziell ausweiten. Eine 
differenzierte Analyse zeigt jedoch: Zusätzliche Arbeitsstunden sind durchaus mobilisierbar – 
allerdings weniger durch pauschale Restriktionen als durch verbesserte Anreizstrukturen und 
geeignete institutionelle Rahmenbedingungen.

Susanne Wanger ist Mitarbeiterin des 
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Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Prof. Dr. Enzo Weber ist Leiter des 
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gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB 

und Inhaber des Lehrstuhls für Empirische 
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Regensburg.

Die Altersstruktur der in Deutschland lebenden Bevölke-
rung impliziert einen deutlichen Rückgang des Erwerbs-
personenpotenzials in den kommenden Jahren. Die Zahl 
der Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, wird ohne Zuwanderung und steigende Erwerbs-
quoten über 15 Jahre um 7 Mio. sinken (Hellwagner et al., 
2022). Es bestehen weitere Potenziale in der Erwerbsbetei-
ligung einzelner Gruppen – etwa bei Frauen, Älteren oder 
Personen mit Migrationshintergrund. Ergebnisse von Hell-
wagner und Weber (2024) zeigen, dass Effekte demografi-
scher Schrumpfung in der Vergangenheit vor allem durch 
eine höhere Erwerbsbeteiligung abgefangen wurden. Aller-
dings befindet sich die Erwerbsbeteiligung seit Jahren auf 
einem hohen Niveau. Mit einer Erwerbstätigenquote von 
81,3 % der 20- bis 64-Jährigen liegt Deutschland deutlich 
über dem EU-Durchschnitt von 75,3 % (destatis, 2026a). 
Die Spielräume für zusätzliche Beschäftigung durch eine 
Erhöhung der Zahl der Erwerbstätigen sind also begrenzt 
(Hellwagner et al., 2022).

Für das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen ist jedoch 
nicht allein die Zahl der Erwerbspersonen maßgeblich, 
sondern insbesondere, wie hoch ihre geleistete Arbeits-
zeit pro Erwerbstätigen ist. Während die Zahl der Er-
werbstätigen in den vergangenen zwei Jahrzehnten um 
knapp 17 % gestiegen ist, nahm das Arbeitsvolumen im 

selben Zeitraum lediglich um rund 9 % zu (IAB, 2026). Das 
Gesamtarbeitsvolumen verteilt sich damit auf eine we-
sentlich höhere Anzahl von Personen; Erwerbstätige ar-
beiten pro Kopf deutlich weniger Stunden als noch vor 20 
Jahren (Abbildung 1).

Der Rückgang der Jahresarbeitszeit der Beschäftigten 
ist jedoch differenziert zu betrachten. Zwar ist die Teil-
zeitquote seit 2005 um gut sechs Prozentpunkte auf rund 
40 % gestiegen. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Teilzeitbeschäf-
tigten von 15,3 Stunden auf 18,7 Stunden. Das liegt dar-
an, dass sich die Struktur der Teilzeit deutlich gewandelt 
hat: Der Anteil der marginalen Teilzeit ging zurück, wäh-
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Abbildung 1
Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und 
Arbeitsvolumen in Deutschland
Jahresdurchschnittswerte 2005 bis 2025, Indexwerte (2005 = 100)

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung (Stand: Februar 2026), IAB (2026).

Abbildung 2
Entwicklung der Teilzeitquote in Deutschland
Jahresdurchschnittswerte in %, 2005 bis 2025

Unter marginaler Beschäftigung wird in der Erwerbstätigenrechnung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung folgendes zusammengefasst: Geringfü-
gig entlohnte Beschäftigte, ausschließlich kurzfristig Beschäftigte und Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten (sogenannte 1-Euro- Jobs).

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung (Stand: Februar 2026), IAB (2026).

rend reguläre Teilzeitbeschäftigung an Bedeutung ge-
wann (Abbildung 2). Insgesamt gingen durch die höhere 
Teilzeitquote in den vergangenen 20 Jahren rechnerisch 
2,9 Stunden pro Beschäftigten und Jahr verloren. Durch 
die höhere Arbeitszeit in Teilzeit wurden allerdings eben-
falls 2,9 Stunden pro Beschäftigten und Jahr gewon-
nen. Rechnerisch heben sich beide Effekte auf, sodass 
die Teilzeit die durchschnittliche Jahresarbeitszeit in der 
Summe seit 2005 nicht reduziert hat.

Stärker ins Gewicht fallen andere Arbeitszeitkomponen-
ten (IAB, 2026). Bezahlte und unbezahlte Überstunden 
unterliegen seit Jahren einem rückläufigen Trend, der 
sich während der Coronapandemie nochmals verstärkte. 
Zugleich haben aber spiegelbildlich dazu die Überstun-
den über Arbeitszeitkonten deutlich zugenommen. Diese 
verlängern die Arbeitszeit unterm Strich nicht, sondern 
flexibilisieren sie – was der eigentliche Zweck von Über-
stunden ist.

Der gemessene Krankenstand ist seit 2022 um rund 
1,5  Prozentpunkte gestiegen. Ein Teil dieses Anstiegs 
dürfte auf eine bessere Erfassung zurückgehen, seit 
durch die elektronische Krankschreibung gelbe Zettel 
nicht mehr „unter den Tisch fallen“. Fehlzeiten beein-
flussen das Arbeitsvolumen unmittelbar: Ein Krankentag 
weniger pro Beschäftigten und Jahr würde den Kranken-
stand aktuell um knapp 0,5 Prozentpunkte reduzieren 
und das Arbeitsvolumen somit um 0,5 Prozentpunkte er-
höhen. Ein Anstieg der Krankentage seit 2022 zeigt sich 
nicht ausschließlich in administrativen Krankenkassenda-
ten, sondern auch in Befragungsdaten wie beispielswei-
se dem SOEP (Abbildung 3), aber in geringerem Umfang. 
Zudem berichten weitere europäische Länder seit 2022 
über erhöhte krankheitsbedingte Fehlzeiten. Dies spricht 
dafür, dass neben Erfassungseffekten auch reale gesund-
heitliche und strukturelle Faktoren eine Rolle spielen.

Insgesamt verdeutlicht der Rückgang der durchschnitt-
lichen Jahresarbeitszeit, dass Anpassungen über die 
individuelle Arbeitszeit für die künftige Entwicklung des 
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Abbildung 3
Entwicklung der Krankenstandsquoten
Anteil der Krankentage an allen Arbeitstagen im Jahr in %, 2005 bis 2025

SOEP-Auswertungen auf die Frage: „Wieviele Tage haben Sie wegen 
Krankheit im Vorjahr nicht gearbeitet?“

Quelle: IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) (Stand: Februar 2026), IAB (2026); 
SOEP-Core, v40.1 (SOEP, 2025).

Arbeitsvolumens an Bedeutung gewinnen. Vor dem Hin-
tergrund des demografisch bedingten Rückgangs des Er-
werbspersonenpotenzials stellt sich daher die Frage, ob 
und in welchem Umfang zusätzliche Arbeitsstunden – sei 
es durch längere Arbeitszeiten oder durch geringere Fehl-
zeiten – realisiert werden können.

Teilzeitstrukturen und Potenziale zur Erhöhung des 
Arbeitsvolumens

Deutschland weist im europäischen Vergleich eine hohe 
Teilzeitquote auf. Insbesondere für Frauen ist Teilzeitar-
beit über den gesamten Erwerbsverlauf hinweg von gro-
ßer Bedeutung, während sie bei Männern weiterhin eine 
deutlich geringere Rolle spielt (Wanger, 2025). Bei Frauen 
steigt der Anteil der Teilzeit insbesondere mit der Fami
liengründung und bleibt auch danach die Haupterwerbs-
form. Neben der Kinderbetreuung spielt zudem die Pflege 
von Angehörigen hierfür eine relevante Rolle.

Im Gegensatz dazu überwiegt bei Männern die Vollzeitar-
beit; Teilzeit tritt bei ihnen vor allem in Übergangsphasen 
des Erwerbslebens auf – etwa während der schulischen 
oder akademischen Ausbildung oder im Übergang in den 
Ruhestand, beispielsweise in Form von Altersteilzeit oder 
Minijobs in der Rente. Während der Familienphase, also in 
der Zeit der Familiengründung und Kindererziehung, ar-
beiten Männer hingegen meist in Vollzeit.

Die Hauptgründe für Teilzeitarbeit unterscheiden sich 
entsprechend deutlich nach Alter und Geschlecht (Abbil-

dung 4). In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion wurde 
gefordert, das Recht auf Teilzeit stärker auf bestimmte 
Gründe – Kinderbetreuung, Pflege und Bildung – zu be-
schränken. Die Ergebnisse des Mikrozensus zeigen je-
doch, dass diese Motive zwar einen großen Anteil, jedoch 
nicht die Mehrheit der Teilzeitfälle erklären.

Die häufig gewählte Kategorie „Ich möchte Teilzeit arbei-
ten“ ist dabei analytisch wohl nur bedingt trennscharf. Da 
im Mikrozensus jeweils nur ein Hauptgrund angegeben 
werden kann, werden unterschiedliche Lebenslagen in ei-
ner Sammelkategorie gebündelt. Denn manche zutreffen-
den Gründe sind explizit aufgeführt, andere nicht (vgl. auch 
Abbildung 4). So können hinter dieser Antwort sowohl indi-
viduelle Präferenzen als auch belastende Arbeitsbedingun-
gen, Ausübung eines Ehrenamtes, lange Pendelzeiten oder 
Fehlanreize im Steuer- und Abgabensystem stehen. Über-
durchschnittlich häufig findet sich diese Angabe zudem bei 
älteren Erwerbstätigen, die ihre Arbeitszeit im Übergang 
zum Ruhestand reduzieren, wobei Teilzeit einen längeren 
Verbleib im Erwerbsleben ermöglicht. Teilzeit fungiert hier 
vielfach als Instrument zur Stabilisierung längerer Erwerbs-
verläufe. Eine pauschale Interpretation dieser Gruppe als 
Ausdruck einer arbeitsmarktpolitisch problematischen 
„Lifestyle-Teilzeit“ greift daher zu kurz.

Teilzeit ist Ausdruck vielfältiger Präferenzen und ein zen-
trales Element erfolgreicher Arbeitsmarktintegration. Der 
deutliche Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit in den ver-
gangenen Jahrzehnten wäre ohne flexible Teilzeitmodelle 
nicht möglich gewesen. Auch für Studierende, Ältere oder 
Personen in Weiterbildungsphasen stellt Teilzeit eine Brü-
cke in den Arbeitsmarkt dar. Gleichwohl besteht hier ein 
beträchtliches Potenzial an zusätzlichen Arbeitsstunden. 
Befragungsergebnisse zeigen, dass ein relevanter Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten – insbesondere in geringfügiger 
Beschäftigung – ihre Arbeitszeit gerne ausweiten würde, 
sofern die Rahmenbedingungen stimmen (Wanger & We-
ber, 2023). Rund ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten mit 
Verlängerungswunsch strebt eine Vollzeitbeschäftigung 
an, während der größere Teil nur um einige Stunden auf-
stocken möchte.

Rechnerisch entspricht die von Teilzeitbeschäftigten ge-
wünschte zusätzliche Arbeitszeit einem Vollzeitäquivalent 
von 1,2 Mio. Stellen, rund zwei Drittel davon entfallen auf 
Frauen (Wanger, 2026). Bei dem zusätzlichen Arbeitsvolu-
men handelt es sich um ein rein rechnerisches Potenzial. 
Qualifikationsanforderungen, regionale Unterschiede und 
betriebliche Restriktionen dürften verhindern, dass es 
vollständig realisiert werden kann.

Es gibt eine Reihe von Ansätzen, wie sich Arbeitszeit-
diskrepanzen vermeiden oder abbauen lassen (Weber 
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& Zimmert, 2018). Dazu gehören Rahmenbedingungen, 
die insbesondere Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit un-
terstützen, wie eine partnerschaftliche Aufgabenteilung, 
umfassende und flexible Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten sowie bessere steuerliche Anreize für eine Auswei-
tung der Erwerbstätigkeit von Ehefrauen (Herrmann et 
al., 2026). Bei Minijobs ist an eine Regelung zu denken, 
die sicherstellt, dass Betriebe diese weiterhin möglichst 
einfach und flexibel einsetzen können und zugleich deren 
steuer- und abgabenrechtliche Begünstigung vermeidet. 
Unmittelbar könnte die Förderung von Prämien für Teil-
zeitaufstockung verstärkt werden, wenn die Minijobgren-
ze überschritten wird (Jäger & Weber, 2024). Auch die 
Betriebe selbst können hier ihren Beitrag leisten, etwa 
indem sie flexiblere Arbeitszeitmodelle fördern oder in-
dem sie die oft sehr starre Trennung zwischen Voll- und 
Teilzeit abbauen und so dem Risiko einer Teilzeitfalle ent-
gegenwirken (Hellwagner et al., 2022). Denn viele Teilzeit-
beschäftigte erfahren Nachteile bei Lohn, Weiterbildung 
und Karrierechancen.

Einflussfaktoren krankheitsbedingter Fehlzeiten

Parallel zur Debatte über Teilzeitarbeit wird in der öffentli-
chen Diskussion ein Anstieg krankheitsbedingter Fehlzei-

ten thematisiert. Der gemeldete Krankenstand (IAB, 2026) 
ist im Jahr 2022 sprunghaft gestiegen; dieser basiert in 
Deutschland auf administrativen Daten der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Abbildung 5). Deren Entwicklung 
wird nicht nur durch gesundheitliche Veränderungen, 
sondern auch durch institutionelle Regelungen und das 
Erhebungsverfahren beeinflusst. Ein Teil des Anstiegs ist 
statistisch erklärbar. So werden seit der Einführung der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die 
Fehlzeiten vollständiger erfasst. Besonders stark stieg 
die Zahl akuter Atemwegserkrankungen (Abbildung 5). 
Gerade bei kurzen Krankheitsfällen dürfte vor Einführung 
der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die 
Übermittlung der Papierbescheinigung an die Kranken-
kassen unterblieben sein, weil Versicherte keine ausrei-
chenden Anreize dazu hatten (DAK, 2025).

Zudem fiel die Einführung der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung in eine Phase außergewöhnlicher 
gesundheitlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen. Nach dem Auslaufen der pandemiebedingten 
Schutzmaßnahmen kam es zu einem deutlich verstärkten 
Infektionsgeschehen, insbesondere bei Atemwegser-
krankungen. Darüber hinaus dürften sich Verhaltensmus-
ter von Beschäftigten verändert haben, etwa durch eine 

Abbildung 4
Hauptgrund für Teilzeit nach Geschlecht und Altersgruppen
Anteile in %, Abhängig Erwerbstätige, 2024

Quelle: destatis (2026b).
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erhöhte Sensibilität gegenüber Infektionsrisiken und eine 
geringere Akzeptanz von Präsentismus (DAK, 2025).

Fehlzeiten variieren deutlich mit dem Alter. Ältere Er-
werbstätige weisen im Durchschnitt längere krankheits-
bedingte Ausfallzeiten auf, auch wenn sie seltener krank-
geschrieben werden als jüngere Beschäftigte (Schenkel 
et al., 2025). Der demografische Wandel und die gestie-
gene Erwerbsbeteiligung Älterer verstärken diesen Effekt. 

Auch arbeitsplatzbezogene Merkmale sind relevant. Phy-
sisch belastende Tätigkeiten, Schichtarbeit, geringe Au-
tonomie sowie hohe zeitliche und psychische Anforde-
rungen sind mit erhöhten Fehlzeiten assoziiert (Hammer 
et al., 2019). Umgekehrt zeigen Beschäftigte mit größe-
rem Einfluss auf ihre Arbeitszeitgestaltung oder mit Mög-
lichkeiten zum Homeoffice tendenziell geringere Kranken-
stände, wobei hier auch Präsentismus eine Rolle spielen 
kann (Fassbender et al., 2025). Während der langfristige 
Strukturwandel hin zu weniger körperlich belastenden 
Tätigkeiten und verbesserte Arbeitssicherheit in der Ver-
gangenheit zu sinkenden Fehlzeiten beigetragen haben, 
ist seit Mitte der 2000er Jahre ein deutlicher Anstieg psy-
chischer Erkrankungen zu beobachten (Abbildung 5). Zu-
nehmende Digitalisierung, Arbeitsverdichtung und Perso-
nalengpässe stellen zusätzliche Belastungsfaktoren dar 
(Ahlers, 2024).

Ein weiterer Einflussfaktor ist die institutionelle Ausgestal-
tung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Deutschland 
hat im europäischen Vergleich großzügige Regelungen 

(DAK, 2025). Bei Erkrankungen gibt es asymmetrische 
Information zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern. 
Deshalb kann man Missbrauch eindämmen, wenn man 
Krankmeldungen Nachteile in Form von eingeschränkter 
Lohnfortzahlung auferlegt. In einigen europäischen Län-
dern existieren sogenannte Karenztage, bei den für ein 
bis drei Krankheitstage keine oder nur eine reduzierte 
Lohnfortzahlung gewährt wird. Solche Regelungen set-
zen unmittelbare finanzielle Anreize, kurzfristige Krank-
meldungen zu vermeiden. Ökonomische Studien zeigen, 
dass restriktivere Regelungen die Zahl der Krankentage 
kurzfristig reduzieren können. Das liegt allerdings nicht 
nur an weniger Blaumachen, sondern auch daran, dass 
mehr Beschäftigte krank arbeiten, um die Einkommens-
verluste zu vermeiden. Denn benachteiligt werden durch 
solche Regelungen auch alle, die tatsächlich krank sind.

Die temporäre Absenkung der Lohnfortzahlung in 
Deutschland zwischen 1996 und 1998 ging zwar mit ei-
nem messbaren Rückgang der Fehlzeiten einher (Ziebart, 
2025), der Effekt war jedoch begrenzt, da tarifvertragliche 
Regelungen vielfach weiterhin eine vollständige Entgelt-
fortzahlung sicherstellten. Zudem sind mögliche Neben-
wirkungen restriktiverer Regelungen zu berücksichtigen: 
Sie können Präsentismus fördern und damit gesundheit-
liche Belastungen, Krankheitsverschleppungen, eine er-
höhte Ansteckungsdynamik sowie das Risiko von Unfäl-
len und Fehlern nach sich ziehen – mit negativen Folgen 
für Produktivität und langfristige Erwerbsfähigkeit.

Will man Missbrauch ohne diese Nebenwirkungen ein-
dämmen, kommen zielgenauere Maßnahmen in Betracht. 
Schon heute können Arbeitgeber ein Attest früher als am 
vierten Tag verlangen. Denkbar wäre so etwas auch für 
eine nicht-telefonische Krankschreibung. Zudem könnte 
wie in Österreich der Einsatz von Versicherungsärzten 
verstärkt werden. Ein positives Mittel kann auch sein, die 
Extraleistung anderer Beschäftigter besonders zu hono-
rieren, die krankheitsbedingte Ausfälle auffangen.

Erfahrungen aus skandinavischen Ländern zeigen, dass 
Teilzeit-Krankschreibungen Fehlzeiten reduzieren können, 
indem sie Menschen, die nur teilweise arbeitsfähig sind, 
ermöglichen, mit reduzierter Arbeitszeit zu arbeiten. Be-
sonders bei Langzeiterkrankungen von über vier Monaten 
hat sich dieses Modell bewährt (Andrén & Andrén, 2025), 
da es die Dauer der Arbeitsunfähigkeit verkürzen und die 
schrittweise Reintegration in den Arbeitsprozess erleich-
tern kann. Vorteile bestehen vor allem in Berufen mit fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen, während Teilzeit-Krankschrei-
bungen in körperlich anstrengenden Tätigkeiten mit hohen 
Anforderungen an die körperliche Belastbarkeit und Ko-
ordination kaum umsetzbar sind. Zudem bergen sie das 
Risiko, dass Beschäftigte trotz unzureichender Genesung 

Abbildung 5
Anteil einzelner Diagnosegruppen am Krankenstand 
der AOK
Anteile in %, 2005 bis 2024

Quelle: AOK-Fehlzeitenreports 2006 bis 2025 (Schenkel et al., 2025).
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zu früh wieder arbeiten bzw. dass eine Erwartungshaltung 
entsteht, auch bei Krankheit Aufgaben zu übernehmen.

Aber auch Betriebe nehmen eine wichtige Rolle bei der 
Reduzierung von Fehlzeiten ein, indem sie Gesundheits-
angebote anbieten, betriebliches Gesundheitsmanage-
ment betreiben und eine positive Arbeitsatmosphäre 
schaffen. Denn betriebliche Regelungen und eine unter-
stützende Organisationskultur können krankheitsbeding-
te Fehlzeiten reduzieren; insbesondere ein wertschätzen-
des Führungsverhalten spielt hierbei eine zentrale Rolle 
(Schnabel & Lechmann, 2019).

Fazit

Weder die hohe Teilzeitquote noch der gestiegene Kran-
kenstand lassen sich pauschal als Ausdruck sinkender 
Arbeitsmoral interpretieren. Teilzeit ist vielfach Voraus-
setzung hoher Erwerbsbeteiligung, insbesondere für 
Frauen und Ältere. Der jüngste Anstieg der Fehlzeiten ist 
zum Großteil auf institutionelle Gründe zurückzuführen. 
Gleichwohl bestehen rechnerische Potenziale für zusätz-
liche Arbeitsstunden – sowohl über eine bessere Aus-
schöpfung freiwilliger Arbeitszeitwünsche als auch über 
eine gesundheitsförderliche Reduktion vermeidbarer 
Fehlzeiten.

Wichtig sind passgenaue Rahmenbedingungen. Es gibt 
bereits seit längerem eine Reihe von Reformvorschlägen 
(Wrohlich, 2023; Blömer et al., 2021), wie ein höherer Er-
werbsumfang von Frauen realisiert werden könnte. Ins-
besondere muss die formal schon bestehende Gleichbe-
rechtigung am Arbeitsmarkt besser als bisher umgesetzt 
werden. Besonders entscheidend wäre, dass die beruf-
liche Entwicklung von Frauen in der Kinderphase nicht 
mehr abknickt (Weber, 2025). Die Handlungsansätze zie-
len insbesondere auf die Rahmenbedingungen hinsicht-
lich hochwertiger Betreuungsangebote, Erwerbsanreize 
und flexiblerer, selbstbestimmter Arbeitszeitregelungen 
ab. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass diese Maß-
nahmen gleichermaßen Männer mit einbeziehen müssen, 
um auch ihnen die Möglichkeit zu geben, Beruf und Fami-
lie besser als bisher zu leben.

Das zweite große Potenzial liegt bei Älteren. Hier sind kür-
zere und flexiblere Arbeitszeiten sogar oft ein Mittel für 
die Betriebe, um Beschäftigte länger im Beruf zu halten 
(Czepek et al., 2017) und somit das Arbeitsvolumen zu 
erhöhen. Solche Bemühungen können durch ein Renten-
system unterstützt werden, das Anreize für ein Weiterar-
beiten setzt. Dazu schlägt Weber (2026) eine Reform mit 
durchgängigen Zuschlägen von 0,5 % pro Monat und 
bei langer Lebensleistung Sonderzuschlägen statt ab-
schlagsfreiem Frührentenanspruch vor.

Auch im Bereich krankheitsbedingter Fehlzeiten beste-
hen Hebel, um das Arbeitsvolumen zu stabilisieren. Hier 
dürften weniger restriktive Ansätze als präventive Maß-
nahmen, gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen und 
eine nachhaltige Sicherung der Erwerbsfähigkeit Ansatz-
punkte sein. Zudem sind Teilzeit und Krankenstand nicht 
unabhängig voneinander zu sehen, sondern über Arbeits-
zeitbelastung und Erholungsmöglichkeiten miteinander 
verknüpft.

In der Arbeitszeit liegen noch erhebliche Potenziale. Auf-
gabe von Politik ist es aber nicht, den Menschen Ansagen 
zu machen, wie lange sie arbeiten sollen. Sondern Politik 
muss Rahmenbedingungen gestalten, Anreize verbes-
sern und Unterstützung bereitstellen. Auf dieser Basis 
entscheiden die Menschen dann selbst – ohne strukturel-
le Hürden im Weg.
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Als im Januar dieses Jahres der Wirtschaftsflügel der 
CDU den Vorschlag machte, das Recht auf Teilzeitarbeit 
einzugrenzen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken, zog dies eine kontroverse öffentliche Debatte nach 
sich. Befürworter:innen einer Einschränkung des Rechts-
anspruchs auf Teilzeit argumentierten, dass vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels in Deutsch-
land insgesamt mehr gearbeitet werden müsse, um Wirt-
schaftswachstum und soziale Sicherungssysteme zu er-
halten. Dem wurde von Gegner:innen des Vorstoßes ent-
gegengehalten, dass Teilzeiterwerbstätigkeit häufig nicht 
aus „Lifestyle“-Gründen gewählt wird, sondern dass viel-
mehr die Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit, belas-
tende Arbeitsbedingungen sowie finanzielle Anreize des 
Steuersystems, welche eine Ausweitung der Erwerbsar-
beit insbesondere für verheiratete Frauen häufig finanziell 
unattraktiv machen, ausschlaggebend sind.

Entwicklung von Teilzeitquote und Arbeitsvolumen

Tatsächlich ist die Teilzeitquote in Deutschland aktuell 
hoch. Sie ist seit Beginn der 1990er Jahre kontinuierlich 
gestiegen und betrug im Jahresdurchschnitt 2025 40 % 
(IAB, 2025). Dies ist eine Verdoppelung zum Jahr 1992, als 
die Teilzeitquote abhängig Beschäftigter knapp 20 % be-
trug (IAB, 2025). Allerdings bedeutet dies nicht, dass das 
Arbeitsvolumen insgesamt in Deutschland dadurch ge-
sunken ist – im Gegenteil. Da im gleichen Zeitraum auch 

die Erwerbstätigenquote gestiegen ist, von knapp 67 % 
im Jahr 1992 auf über 77 % im Jahr 2024 (Statistisches 
Bundesamt, 2026), wurde zuletzt insgesamt sogar deut-
lich mehr gearbeitet als zuvor. Das Arbeitsvolumen aller 
abhängig Beschäftigten erreichte 2025 einen Höhepunkt. 
Es betrug 54,9 Mrd. Stunden; im Jahr 1992 waren es 51,8 
Mrd. Stunden gewesen (IAB, 2025).

Der Anstieg der Teilzeitquote geht also mit einem Anstieg 
der Erwerbstätigenquote einher – beide Entwicklungen sind 
zu einem großen Teil durch die Veränderung der Erwerbs-
beteiligung von Frauen bestimmt. Während die Erwerbstä-
tigenquote der Frauen zu Beginn der 1990er Jahre noch bei 
56 % lag, stieg sie bis 2024 auf knapp 74 %. Die Erwerbs-
tätigenquote der Männer ist im selben Zeitraum ebenfalls 
gestiegen, allerdings in deutlich geringerem Umfang – von 
77 % im Jahr 1992 auf knapp 81 % im Jahr 2024. Ein großer 
Teil der erwerbstätigen Frauen arbeitet aktuell in Teilzeit – 
die Teilzeitquote unter den sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Frauen betrug 2024 etwa 50 %, während sie bei 
Männern nur etwa 13 % betrug (IAQ, o. D.).

Neben diesem ausgeprägten Unterschied in der Teilzeit-
quote nach Geschlecht gibt es auch innerhalb der Gruppe 
der Frauen große Unterschiede nach Alter. Die Teilzeitquote 
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bei den 25- bis 35-jährigen Frauen liegt mit etwa 35 % bei-
spielsweise deutlich niedriger als bei den 35- bis 65-jähri-
gen Frauen, für die sie über 53 % beträgt (IAQ, 2026). 

Der typische Verlauf der Erwerbsarbeitszeit über den 
Lebenslauf unterscheidet sich deutlich zwischen Frau-
en und Männern: In beiden Gruppen ist der Teilzeitanteil 
zunächst (bei den unter 20-Jährigen) hoch und sinkt an-
schließend. Bei Frauen steigt er ab etwa 30 Jahren wieder 
an, während er bei Männern weiter sinkt und dauerhaft 
niedrig bleibt. Für Frauen hingegen bleibt der Teilzeit-
anteil dauerhaft hoch bis zum Ende des Erwerbslebens 
(Herrmann & Wrohlich, 2025).

Soziale Normen

Häufig wird als ein Grund für die hohe Teilzeitquote unter 
Frauen in Deutschland die starke gesellschaftliche Norm 
des „Zuverdienst-Modells“ genannt. Damit ist ein Modell 
der Arbeitsteilung in Paarhaushalten gemeint, bei dem der 
Mann als Hauptverdiener vollzeiterwerbstätig ist, während 
die Frau in Teilzeit erwerbstätig ist und „hinzuverdient“.

Tatsächlich liegt Deutschland – was die gesellschaftlichen 
Normen zur Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern 
betrifft – europaweit im Mittelfeld zwischen konservativen 
und egalitären Einstellungen der Bevölkerung. Eine mög-
liche Art, diese Normen zu messen bzw. zu erfassen, ist 
die Erfragung der Zustimmung zu der Aussage „Es ist die 
Aufgabe des Mannes, Geld zu verdienen, die Frau ist für 
Haushalt und Familie zuständig“. Die Zustimmung in der 
Bevölkerung Deutschlands beträgt 14 % – dieser Wert liegt 
im unteren Mittelfeld der europäischen Länder (Menkhoff & 
Wrohlich, 2024; Schmieder & Wrohlich, 2021). Insbesonde-
re die Zustimmung zur Erwerbstätigkeit von Müttern allge-
mein hat in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland 
stark zugenommen. Die Zustimmung konkret zur Vollzei-
terwerbstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern ist jedoch 
nach wie vor deutlich geringer (Barth et al., 2020). Diese 
Einstellungen spiegeln sich in den Daten zur Arbeitsteilung 
bei Paaren mit Kindern bis zu 10 Jahren wider: In mehr als 
der Hälfte dieser Haushalte arbeitet der Vater in Vollzeit, 
die Mutter in Teilzeit (Gambaro et al., 2024).

Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes gehen je-
doch die Einstellungen zur idealen Arbeitszeit von Müttern 
und ihre tatsächliche Arbeitszeit auseinander. Nach der 
„idealen Erwerbsarbeitszeit“ von Müttern und Vätern ge-
fragt, werden für Mütter mit Kindern bis zu 12 Jahren im 
Durchschnitt 20 bis 30 Erwerbsarbeitsstunden als „ideal“ 
angesehen.1 Ist das jüngste Kind jedoch älter als 12 Jahre, 

1	 Für Väter werden durchweg Erwerbsarbeitsstunden von 35 bis 38 
Stunden als „ideal“ angesehen.

so steigen die „idealen“ Erwerbsarbeitsstunden für Mütter 
auf 36 Stunden pro Woche (Bujard & Kleinschrot, 2024). 
Die tatsächlichen Arbeitsstunden steigen jedoch nicht im 
gleichen Maß mit zunehmendem Alter des Kindes an.

Offenbar sind die sozialen Normen bezüglich der Er-
werbstätigkeit von Frauen und Männern nach der Phase 
mit jungen Kindern egalitärer als die tatsächliche Vertei-
lung der Arbeitszeit von Frauen und Männern.

Sorgearbeit, Arbeitsbedingungen, negative Anreize

Wenn die Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen im mittle-
ren Lebensalter, deren Kinder nicht mehr intensiv be-
treuungsbedürftig sind, also offenbar nicht durch soziale 
Normen oder gesellschaftliche Leitbilder bestimmt wird – 
welche anderen Faktoren sind dann relevant? Ein Grund 
für den hohen Anteil an teilzeiterwerbstätigen Frauen in 
dieser Lebensphase könnte in der anhaltend ungleichen 
Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit liegen. Unter 
unbezahlter Sorgearbeit, häufig auch „Care-Arbeit“ ge-
nannt, werden Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Pflege 
von Angehörigen, Haushaltstätigkeiten wie Kochen, Put-
zen, Waschen, Einkäufe und Besorgungen sowie Repa-
raturen zusammengefasst. In Deutschland nimmt der 
geschlechtsspezifische Unterschied in der unbezahlten 
Sorgearbeit, der sogenannte „Gender Care Gap“, ab der 
Phase der Familiengründung stark zu. Mit zunehmendem 
Alter des jüngsten Kindes nimmt der Gender Care Gap 
wieder ab, jedoch übernehmen auch bei kinderlosen Paa-
ren oder bei Paaren mit älteren Kindern Frauen deutlich 
mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer (Samtleben, 
2019; Schäper et al., 2023). Diese anhaltend ungleiche 
Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit in Paarhaushal-
ten könnte eine Erklärung sein, weshalb Frauen auch mit 
zunehmendem Alter des jüngsten Kindes ihre Erwerbsar-
beitsstunden nicht erhöhen.

Als weiterer Grund für die hohe Teilzeitquote unter Frauen 
werden belastende Arbeitsbedingungen, insbesondere 
in frauendominierten Tätigkeitsfeldern (z. B. in den Berei-
chen Pflege, soziale Dienste sowie Bildung und Betreu-
ung), genannt (Becka et al., 2016; DGB, 2024).

Schließlich werden auch negative finanzielle Anreize zur 
Ausweitung der Erwerbstätigkeit, insbesondere für ver-
heiratete Frauen, als Grund für die hohe Teilzeitquote 
angeführt. Diese ergeben sich insbesondere aus dem 
Zusammenspiel von Ehegattensplitting, der steuerlichen 
Behandlung der Einkünfte aus Minijobs und der bei-
tragsfreien Mitversicherung für Ehepartner:innen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Blömer et al., 2021). 
Die Kombination dieser drei Elemente des Steuer- und 
Transfersystems führt dazu, dass eine Ausweitung der 
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Erwerbsarbeitszeit für verheiratete Zweitverdiener:innen 
über die Minijob-Grenze hinaus – zumindest kurzfristig – 
finanziell unattraktiv ist (Gambaro et al., 2024).

In einer aktuellen Studie wurden die Auswirkungen dieser 
drei Einflussfaktoren (Aufteilung der unbezahlten Sorge-
arbeit, Arbeitsbedingungen und finanzielle Anreize) auf 
Basis einer Vignettenstudie untersucht (Herrmann et al., 
2026). Dabei wurden einer großen Anzahl von Befragten 
Vignetten vorgelegt, in denen die Situation einer hypo-
thetischen Frau dargestellt wurde. In diesen Vignetten 
wurden der Familienstand (verheiratet) und das Alter der 
Frau (47 Jahre) sowie der Erwerbsstatus des Ehemannes 
(Vollzeit) konstant gehalten, während andere Merkmale, 
insbesondere die Aufteilung der Sorgearbeit (hauptsäch-
lich bei der Frau oder hälftig mit dem Mann geteilt), die Ar-
beitsbedingungen (eher angenehm oder eher belastend) 
und die finanziellen Anreize (berechnet einmal bei gemein-
samer steuerlicher Veranlagung und einmal bei getrennter 
Veranlagung) zufällig variiert wurden. Den Befragten wur-
de in jeder Vignette das hypothetische Nettoeinkommen 
des Haushalts an vier Punkten angezeigt – bei Nicht-Er-
werbstätigkeit, bei geringfügiger Erwerbstätigkeit, bei Teil-
zeit- und Vollzeittätigkeit der Frau. Alle Befragten wurden 
gebeten, sechs zufällig gezogene Vignetten danach zu 
beurteilen, welchen Erwerbsstatus, also welche optimale 
Arbeitszeit, sie für die Frau wählen würden.

Die Ergebnisse der Vignettenstudie zeigen klar, dass die 
Aufteilung der Sorgearbeit sowie die Arbeitsbedingun-
gen signifikante Auswirkungen auf die Erwerbsentschei-
dungen haben, die die Befragten für die Vignettenper-
sonen treffen. Je gleicher die Aufteilung der Sorgearbeit 
zwischen den Ehepartner:innen, und je angenehmer die 
Arbeitsbedingungen, desto größer ist der gewünschte 
Erwerbsumfang. Zudem spielen auch die finanziellen An-
reize eine wesentliche Rolle: Vergleicht man die Erwerbs-
entscheidungen in den Vignetten, in denen das Nettoein-
kommen unter gemeinsamer Besteuerung (Splitting-Ver-
fahren) berechnet wurde, mit den Erwerbsentscheidun-
gen, die die Befragten in den Vignetten angeben, in denen 
das Nettoeinkommen unter Annahme der getrennten 
Veranlagung berechnet wurde, zeigt sich ein signifikant 
höheres Arbeitsangebot bei der getrennten Veranlagung. 
Die Erwerbsbeteiligung wäre um 1,3 Prozentpunkte hö-
her, und die durchschnittliche Arbeitszeit läge um knapp 
5 % über der im Fall der gemeinsamen Veranlagung. Die-
se Ergebnisse liegen sehr nahe an den Ergebnissen frü-
herer Simulationsstudien, in denen auf Basis struktureller 
Arbeitsangebotsmodelle ein Übergang vom Ehegatten-
splitting zur Individualbesteuerung simuliert wurde.2

2	 Sehr ähnliche Ergebnisse wurden z. B. in den Studien von Bach et al. 
(2020) sowie von Blömer et al. (2021) gefunden.

Änderungen könnten Erwerbsvolumen erhöhen

Die Tatsache, dass Zweitverdiener:innen in Deutschland 
mitunter eine sehr hohe steuerliche Grenzbelastung haben, 
die eine Ausweitung der Arbeitszeit finanziell sehr unattrak-
tiv macht, wurde in den letzten Jahren häufig beschrieben. 
Zahlreiche Akteure der wirtschaftspolitischen Beratung ha-
ben das Problem immer wieder thematisiert, beispielsweise 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (2023), der Wissenschaftli-
che Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2018), 
die OECD (2025), der IWF (Dao et al., 2019) sowie mehrere 
Wirtschaftsforschungsinstitute (Bach et al., 2020; Blömer et 
al., 2021; Jessen, 2023). Konkrete Reformvorschläge zum 
Ehegattensplitting liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. 
Ein Realsplitting mit Übertragungsbetrag in Höhe des 
Grundfreibetrags beispielsweise würde einerseits nach wie 
vor Unterhaltsverpflichtungen bis zu einer gewissen Gren-
ze steuerlich berücksichtigen, andererseits die finanziellen 
Anreize zur Ausdehnung der Erwerbsarbeit bei teilzeitbe-
schäftigten Frauen verbessern (Bach et al., 2020).

Verstärkt werden könnte dieser positive Effekt durch eine 
gleichzeitige Reform der Minijobs. Einkünfte aus Minijobs 
werden mit einer zweiprozentigen Pauschalsteuer be-
steuert. Das bedeutet für verheiratete Minijobber:innen, 
dass bei Überschreiten der Minijob-Grenze das Einkom-
men gemeinsam mit dem der Partnerin oder des Partners 
besteuert wird – daraus ergibt sich ein großer Sprung im 
Grenzsteuersatz an der Minijob-Grenze. Vor dem Hin-
tergrund der demografischen Entwicklung ist es nicht 
nachvollziehbar, dass die geringfügige Beschäftigung 
im Vergleich zu regulärer sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung einerseits finanziell so attraktiv gemacht 
wird, während andererseits Arbeitnehmer:innen aufgefor-
dert werden, „Lifestyle“-Teilzeit zugunsten einer Vollzeit-
tätigkeit aufzugeben. Durch die Abschaffung der speziel-
len steuerlichen Regelung für Minijobs würden die Anreize 
zur Ausdehnung der Erwerbstätigkeit deutlich gestärkt. 

Aktuell wird auch eine Reform des dritten Elements in 
diesem Zusammenspiel diskutiert, der beitragsfreien Mit-
versicherung von Ehepartner:innen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Auch von dieser gehen negative Ar-
beitsanreize für verheiratete Zweitverdiener:innen aus, ins-
besondere wird dadurch die Ausdehnung der Arbeitszeit 
über die Minijob-Grenze hinaus finanziell unattraktiv. Der-
zeit wird als Alternative zur beitragsfreien Mitversicherung 
vorgeschlagen, dass nicht erwerbstätige Ehepartner:innen 
pauschal einen Betrag von 225 € pro Monat für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung leisten sollten. Dies würde 
die Anreize, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen bzw. die 
Arbeitszeit über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus aus-
zudehnen, verbessern. Allerdings wären die Verteilungs-
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wirkungen einer solchen Reform ganz anders als bei einer 
Reform des Ehegattensplittings. Im Fall einer pauschalen 
Versicherung nicht erwerbstätiger Ehepartner:innen wür-
den Paare mit niedrigem Haushaltseinkommen relativ zu 
ihrem Einkommen deutlich höher belastet als Paare mit 
höherem Einkommen – dies wäre bei einer Reform des 
Ehegattensplittings hin zu einem Realsplitting mit Übertra-
gungsbetrag in Höhe des Grundfreibetrags nicht der Fall.

Fazit

Obwohl das Thema Stärkung der finanziellen Anreize für die 
Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Zweitverdiener:innen 
seit geraumer Zeit regelmäßig aufkommt, kam es bisher 
in den Bereichen Ehegattensplitting, Minijobs und bei-
tragsfreier Mitversicherung in der GKV zu keinen größe-
ren Reformen. Im Gegenteil: Die Geringfügigkeitsgrenze 
wurde in den letzten Jahren sukzessive angehoben, wo-
durch die Attraktivität dieser Erwerbsform weiter zuge-
nommen hat. Aktuell löst die Arbeitszeitdebatte und die 
damit verbundene Frage, wie Wirtschaftswachstum und 
soziale Sicherungssysteme vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels auch in Zukunft gesichert werden 
können, womöglich ein Momentum aus, das für Reformen 
genutzt werden könnte. Eine Reform des Ehegattensplit-
tings, kombiniert mit einer Reform der Minijobs und der 
beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartner:innen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung, könnte das Er-
werbsvolumen verheirateter Frauen spürbar steigern. Al-
lerdings sollten gleichzeitig Maßnahmen getroffen werden, 
die Steuerpflichtige an anderen Stellen entlasten, denn al-
le drei Maßnahmen – Reform des Ehegattensplittings, der 
Minijobs und der beitragsfreien Mitversicherung – bewir-
ken zunächst eine mitunter deutliche Mehrbelastung der 
betroffenen verheirateten Paare. Die fiskalischen Mehr-
einnahmen sollten daher wieder rückverteilt werden, bei-
spielsweise durch eine Reform des Steuertarifs oder eine 
Erhöhung kindbezogener Leistungen.
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Abbildung 1
Entwicklung des Arbeitszeitvolumens seit 1991
Indexwerte mit 1991=100

IAB-Arbeitszeitrechnung (Berechnungen des IAB FB MAKRO), Ände-
rung der Zeitreihen ab 1991 im Rahmen der Generalrevision der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im 
August 2024.

Quelle: IAB (2025), Stand: November 2025.

Im Jahr 2024 belief sich das Arbeitsvolumen aller Erwerbs-
tätigen in Deutschland laut Angaben der Arbeitszeitrech-
nung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB, 2025) auf 61,36 Mrd. Stunden. Im Vergleich zum 
Jahr 1991 ist das Arbeitsvolumen damit um 1,6 % ange-
stiegen (Abbildung 1). Heute stehen in Deutschland ins-
gesamt mehr Arbeitsstunden zur Verfügung als zu Beginn 
der 1990er Jahre. Dies ist vor allem auf den deutlichen 
Anstieg der Erwerbstätigenzahlen in den letzten 20 Jah-
ren zurückzuführen. Dazu beigetragen hat zum einen die 
gestiegene Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen 
und Älteren (Statistisches Bundesamt, 2026b; 2026c) und 
zum anderen die Netto-Zuwanderung nach Deutschland 
(Statistisches Bundesamt, 2025). Im gleichen Zeitraum 
ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf deutlich – 
um rund 14 % – gesunken, da Frauen und Ältere häufig 
in Teilzeit arbeiten. Ab dem zweiten Quartal 2025 lag die 
Teilzeitquote erstmalig über 40 % und hat sich damit seit 
Beginn der 1990er Jahre mehr als verdoppelt. Die Anzahl 
an Überstunden ist insgesamt rückläufig (IAB, 2025). Zur 
Beantwortung der Frage, ob heute mehr oder weniger ge-
arbeitet wird als früher, braucht es also einen differenzier-
ten Blick auf die Arbeitszeitstatistik.

Die Anzahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutsch-
land (Inlandskonzept) ist im Jahrdurchschnitt 2025 nach 
Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (2026d) 
nun erstmalig seit 20 Jahren – mit Ausnahme des ersten 
Pandemiejahres 2020 – im Vergleich zum Vorjahr wieder 
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leicht gesunken. Ferner kamen auf 100 Personen im Alter 
von 20 bis 65 Jahren im Jahr 2024 bereits ca. 39 Perso-
nen, die 65 Jahre und älter waren (Statistisches Bundes-
amt, 2026a). Das Verhältnis, welches als Altenquotient 
bezeichnet wird, hat sich seit 1991 fast durchgängig er-
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höht – allein zwischen 1998 und 2006 stieg der Altenquo-
tient von 25 auf 33. Damit stehen Personen im Erwerbsal-
ter heute immer mehr potenzielle Rentner gegenüber – 
mit steigenden Herausforderungen für den Arbeitsmarkt 
und die Sozialsysteme.

Aufgrund des demografischen Wandels wird für die 
nächsten Jahre der Rückgang des Erwerbspersonenpo-
tenzials auf dem Arbeitsmarkt deutlich spürbar werden. 
Dadurch dürften sich die bereits existierenden Arbeits-
kräfteengpässe weiter verschärfen. Da die Erwerbsbetei-
ligung in Deutschland sich bereits im Vergleich der EU-
Länder auf einem hohen Niveau befindet und die Fach-
kräftezuwanderung auch durch die ähnlich verlaufende 
demografische Entwicklung in vielen anderen Industrie-
ländern, aus denen Fachkräfte nach Deutschland zuwan-
dern, beschränkt ist, rückt die Arbeitszeit als zusätzliches 

Potenzial in den Fokus der öffentlichen Debatte. Die nied-
rige Jahresarbeitszeit in Deutschland im internationalen 
Vergleich bezogen auf die Bevölkerung zwischen 15 und 
64 Jahren zeigt, dass hier Potenziale zur Stabilisierung 
des Arbeitskräfteangebotes liegen könnten (Schäfer et 
al., 2025, S. 6).

Gegenläufige Entwicklung individueller 
Arbeitszeitpräferenzen

Die gesellschaftspolitische Debatte über eine bessere 
Ausschöpfung des Arbeitszeitpotenzials als eine Stell-
schraube für wirtschaftliches Wachstum und eine positive 
Einkommensentwicklung trifft auf eine gegenläufige Ent-
wicklung sinkender individueller Arbeitszeitpräferenzen, 
und zwar in allen Altersgruppen (Hammermann & Schäfer, 
2024). Die Gründe, in Teilzeit zu arbeiten, sind vielfältig 
(Statistisches Bundesamt, 2026e). Für Frauen spielt die 
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehöri-
gen eine deutlich größere Rolle als für Männer. Für rund 
29 % der teilzeittätigen Frauen, aber nur 7 % der teilzeit-
tätigen Männer liegt hier das Hauptmotiv für verkürzte 
Arbeitszeiten (Abbildung 2). Gleichzeitig zeigt die Statistik 
jedoch auch, dass 29 % der Frauen und 25 % der Männer 
in Teilzeit arbeiten, weil sie keine Vollzeitstelle wünschen. 
Zudem geben 65 % der Teilzeitkräfte mit Betreuungs-
pflichten an, diese auch selbst wahrnehmen zu wollen. Ein 
unzureichendes Betreuungsangebot und zu hohe Kosten 
spielen eine deutlich geringere Rolle. Insofern ist eine gu-
te Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur zwar ein wichtiger 
Faktor, vor allem für das Arbeitskräfteangebot von Frau-
en, die den größeren Anteil an unentgeltlicher Sorgear-
beit übernehmen. Das Arbeitszeitpotenzial, welches sich 
durch eine bessere Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur 
heben ließe, ist jedoch begrenzt (Juncke et al., 2025) und 
setzt zudem voraus, dass offene Stellen in Erziehung und 
Pflegeberufen trotz sinkendem Arbeitskräftepotenzial be-
setzt werden könnten.

Nichtsdestotrotz zeigt die IW-Beschäftigtenbefragung 
2025, dass ein Großteil der Beschäftigten – insgesamt 
77 % – unter gewissen Bedingungen bereit wäre, ihre 
Arbeitszeiten auszudehnen. Neben einer geringeren 
Abgabenlast auf das Einkommen ist die Gestaltung der 
Arbeitsorganisation relevant – insbesondere die Lage 
der Arbeitszeit und Homeofficemöglichkeiten (Schäfer & 
Stettes, 2025). Somit ist einerseits der Staat gefragt, die 
finanziellen Anreize für die Ausweitung von Arbeitszeiten 
zu prüfen, andererseits können die Arbeitgeber über die 
Gestaltung der jeweiligen Arbeitsbedingungen das Ar-
beitskräfteangebot beeinflussen.

Einerseits wünschen sich Beschäftigte flexible Gestal-
tungsmöglichkeiten, andererseits verlässlich planba-

Abbildung 2
Gründe für Teilzeit
Anteil in %, 2024

1 Nur Teilzeitkräfte, die in Teilzeit hauptsächlich aufgrund der Betreuung 
von Angehörigen wie Kindern und Pflegebedürftigen arbeiten; rundungs-
bedingte Abweichungen möglich.

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt (2026e).
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re Arbeitszeiten. Insbesondere in Berufsgruppen mit 
Schichtdiensten bzw. festen Servicezeiten, die nur ge-
ringe Spielräume bei der Arbeitszeitgestaltung zulassen, 
braucht es eine vorausschauende und zuverlässige Pla-
nung der Arbeitszeiten im Team. Kurzfristige Einsätze, um 
beispielsweise Ausfälle von Kollegen zu kompensieren, 
erschweren die Koordination von Beruf und Privatleben. 
Knapp die Hälfte aller Beschäftigten musste im Jahr 2025 
zusätzliche Aufgaben übernehmen bzw. Überstunden 
machen (Abbildung 3). Hohe Krankenstände und freiwilli-
ge Personalabgänge sind hierfür die Hauptursachen.

Beitrag einer steigenden Arbeitsproduktivität für 
einen stabilen Wachstumspfad

Unter der Vorbedingung der knapper werdenden Res-
source menschlicher Arbeitskraft müssen Arbeit mög-
lichst effizient organisiert und die Potenziale technolo-
gischer und organisatorischer Entwicklungen für das 
Produktivitätswachstum eruiert werden. Wenn es nicht 
gelingt, das Arbeitskräfteangebot hinreichend zu stabi-
lisieren, bräuchte es einen starken Anstieg der Arbeits-
produktivität, um das moderate Wirtschaftswachstum 

der jüngsten Vergangenheit zu halten und damit das 
reale Pro-Kopf Einkommen zu stabilisieren. Der Zusam-
menhang zwischen dem Arbeitskräfteangebot und der 
Produktivität in Bezug auf die Produktionsleistung lässt 
sich anhand der einfachen Gleichung (1) beschreiben. Um 
die gesamtwirtschaftliche Produktionsleistung und damit 
das Einkommen je Einwohner (Y/B) zu halten, bräuchte es 
bei einem sinkenden Anteil der Erwerbstätigen an der Be-
völkerung (L/B) eine entsprechend höhere Produktions-
leistung je Erwerbstätigen (Y/L).

​​ Y _ B ​​ = ​​ L _ B ​​ × ​​ Y _ L ​​                                             (1)

Bardt und Grömling (2025) berechnen in ihrer Wachstums
projektion für den Zeitraum 2025 bis 2035, dass es mit 
Blick auf das durchschnittliche jährliche Produktivitäts-
wachstum der letzten drei Jahrzehnte von 1,2 % einen 
kräftigen Schub auf gut 1,8 % bräuchte. Dabei war zu-
letzt im Grunde kein Zuwachs mehr zu verzeichnen (Ab-
bildung  4). Bereits vor der Covid-19-Pandemie war die 
Arbeitsproduktivität spürbar langsamer gewachsen als 
noch zu Beginn der 1990er Jahre. Bei einem ähnlichen 
Beitrag der Kapitalintensivierung zum Produktivitäts-
wachstum wie in dem betrachteten Zeitraum seit 1991 
müsste der Wachstumsimpuls durch den technisch-orga-
nisatorischen Fortschritt laut Bardt und Grömling (2025) 

Abbildung 3
Kompensation von Ausfällen und unbesetzten 
Stellen aus Sicht der Beschäftigten
Anteil der Beschäftigten, die Überstunden machen bzw. zusätzliche 
Aufgaben übernehmen müssen mit Angabe von Gründen (Mehrfachnen-
nung) in %, 2025.

IW-Beschäftigtenbefragung 2025 mit 4.977 sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten sowie Beschäftigten, die als einziger Erwerbstätigkeit 
einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen; Gründe nur wenn Über-
stunden bzw. Übernahme von zusätzlichen Aufgaben.

Quelle: IW (2025).
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Abbildung 4
Entwicklung und Determinanten der 
Arbeitsproduktivität in Deutschland
Jahresdurchschnittliche Beiträge des Wachstums der Kapitalinten-
sität und der Totalen Faktorproduktivität (TFP) in Prozentpunkten zur 
jahresdurchschnittlichen Veränderung der Arbeitsproduktivität (reales 
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde) in %.

* Die Krise im Jahr 2020 und die darauffolgende Erholung im Jahr 2021 
werden (analog zu den Jahren 2009 und 2010) einem Zeitraum zugeordnet.

Quelle: Bardt und Grömling (2025, S. 30).
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rund doppelt so hoch ausfallen wie in dem genannten Re-
ferenzzeitraum. Hoffnungen liegen hier vor allem auf dem 
technologischen Fortschritt, der mit einer stärkeren Ver-
breitung von Künstlicher Intelligenz (KI) verbunden wird. 
Doch worin liegen die Potenziale der KI-Intensivierung 
und welche Wachstumserwartungen sind realistisch?

Einfluss von KI auf die Produktivität

Die makroökonomischen Potenziale, die in KI gesehen 
werden, variieren in der Literatur stark von über 2,5 % 
Wachstum pro Jahr bis zu 0,6 % über 10 Jahre (vgl. zum 
Überblick OECD, 2024, S. 8). Für Deutschland berechnen 
Zika et al. (2025) mittels Szenariotechnik, dass das Wirt-
schaftswachstum durch die verstärkte Entwicklung und 
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz jährlich um durch-
schnittlich 0,8 Prozentpunkte höher ausfallen könnte. Ku-
muliert über 15 Jahre entspräche dies einer zusätzlichen 
Wertschöpfung von 4,5 Bio. €. Eine IW-Projektion der 
Produktivitätsentwicklung, die die potenziellen Effekte 
von KI mitberücksichtigt, zeigt ein jahresdurchschnittli-
ches Produktivitätswachstum in Deutschland von 0,9 % 
für die Jahre 2025 bis 2030 und von 1,2 % für die Jahre 
2030 bis 2040 (Demary et al., 2025, S. 32–33). Damit wird 
voraussichtlich lediglich das schwache Wachstum der 
2000er Jahre erreicht.

Eine notwendige Voraussetzung dafür, dass KI das Pro-
duktivitätswachstum beschleunigt, ist eine zunehmende 
Nutzung und Integration von KI in den Unternehmen. Die 
Adaptionsgeschwindigkeit ist zwar enorm. Im Jahr 2024 
gaben 27 % der Unternehmen in Deutschland an, KI ein-
zusetzen, doppelt so viele wie ein Jahr zuvor (Kerkhoff et 
al., 2024, S. 40). Dennoch zögern viele Unternehmen derzeit 
noch, weil sie z. B. noch auf der Suche nach geeigneten 
Anwendungsfeldern sind bzw. die Kosten den Nutzen über-
steigen (Scheufen et al., 2025). Mit lediglich vier von zehn 
der Unternehmen, die KI einsetzen, fällt auch der Anteil der 
KI-Anwender überraschend klein aus, der über positive 
Produktivitätseffekte berichtet (Hammermann et al., 2024, 
S. 79). Ein Grund ist, dass KI-Anwendungen häufig nur 
erprobt und noch nicht im Unternehmen ganz ausgerollt 
wurden. Für einen wertschöpfenden Einsatz sind zudem in 
der Regel ergänzende Investitionen in die technische Infra-
struktur oder das Humankapital der Belegschaft erforder-
lich bzw. braucht es angepasste Prozesse und Strukturen. 
Die Implementierung neuer Technologien braucht Zeit und 
in der Implementierungsphase kann es sogar zu Produkti-
vitätseinbußen kommen, da die Fehleranfälligkeit zu Beginn 
besonders hoch ist und sich neue Routinen erst etablieren 
müssen (Hammermann et al., 2024, S. 86).

Zentral für die mittel- bis längerfristigen Produktivitäts-
potenziale von KI ist die Frage nach der Automatisierung 

oder Komplementarität menschlicher Arbeit. Also die Fra-
ge, inwieweit sich mithilfe von KI-Anwendungen Arbeits-
prozesse automatisieren und damit die Kosten der Pro-
dukt- bzw. Dienstleistungserstellung reduzieren lassen 
oder ob sich die Leistungsfähigkeit der Arbeit steigern 
lässt, beispielsweise indem Arbeitsabläufe beschleunigt 
werden und eine stärkere Spezialisierung auf Tätigkeiten 
mit höherer Wertschöpfung stattfindet. Bisherige Unter-
suchungen weisen tendenziell stärker auf eine Komple-
mentarität der KI-Nutzung hin, durch die menschliche Ar-
beit ergänzt, nicht aber ersetzt wird (Demary et al., 2025, 
S. 36; Seele & Stettes, 2025; Hammermann et al., 2023).

Schlussfolgerung

Dies lässt vorläufig den Schluss zu, dass KI nur dann 
produktivitätswirksam eingesetzt werden kann, wenn 
die entsprechenden Kompetenzen im Umgang mit den 
jeweiligen Anwendungen im Arbeitskontext ausgebil-
det werden. Sorgen und Ängste können die Adaptions-
geschwindigkeit in Unternehmen hingegen hemmen. So 
äußern Beschäftigte, die bereits mit KI-Anwendungen zu 
tun haben, häufig die Sorge, dass ihr berufliches Können 
und Wissen aufgrund des technischen Fortschritts in den 
nächsten beiden Jahren an Wert verliert (Hammermann & 
Kürten, 2025). Damit Unternehmen und ihre Belegschaf-
ten mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten 
und im internationalen Wettbewerb bestehen, müssen sie 
mit KI experimentieren können, um nützliche Einsatzfel-
der zu identifizieren und sich mit den Anwendungen ver-
traut zu machen. Weiterbildungen können den effektiven 
und effizienten Umgang mit KI unterstützen. Die Kom-
plementarität von Humankapital und KI ist zentral für die 
unternehmerische Wertschöpfung. Und es bedarf klarer 
betrieblicher Regelungen zum Umgang mit dem Daten-
schutz und Urheberrechten.

Stärkere Anreize für eine Ausweitung von Arbeitszeiten 
könnten zusätzlich zu Erwerbsanreizen und Zuwande-
rung helfen, das Arbeitskräfteangebot zu stabilisieren. 
Gleichzeitig braucht es Investitionen in den technisch-
organisatorischen Fortschritt, um die Arbeitsproduktivität 
zu steigern. Die Antwort auf die Frage nach dem Erhalt 
des Wohlstands in Deutschland ist also ein „Sowohl als 
auch“ und kein „Entweder oder“. Gerade die jüngsten 
technologischen Entwicklungen im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz nähren jedoch bei vielen den alten Traum 
von mehr Freizeit und weniger Arbeit durch Automatisie-
rung. Ob dieser in Erfüllung geht, steht in den Sternen. Ob 
dieser auch wünschenswert ist, steht ohnehin auf einem 
anderen Blatt. Individuelle Wünsche nach Verkürzung der 
Arbeitszeit und Teilzeit sind zu respektieren. Gesamtwirt-
schaftlich stellen sie allerdings eine Herausforderung dar, 
nicht nur mit Blick auf die Folgen des demografischen 
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Energiepreisschock überlagert Fiskalimpuls – 
Wachstumskräfte versiegen
Nach einem mehrjährigen Abschwung hat im Verlauf des vergangenen Jahres eine Erholung 
in Deutschland eingesetzt. Während die exportorientierte Industrie angesichts weiter 
abnehmender Wettbewerbsfähigkeit, hoher geopolitischer Unsicherheit und handelspolitischer 
Belastungen kaum Tritt fasste, wurde die Erholung maßgeblich von der Binnenwirtschaft 
getragen. Der Energiepreisschock, der durch den Iran-Krieg ausgelöst wurde, dämpft die 
Erholung, dürfte sie aber nicht vollständig zum Erliegen bringen. Dafür sorgt der erheblich 
expansive Kurs der Finanzpolitik, der vor allem Unternehmen der Verteidigungsindustrie 
und des Tiefbaus stützt. Im Großteil des Verarbeitenden Gewerbes bleibt die Lage jedoch 
verhalten. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 0,6 % und im Jahr 2027 um 
0,9 % zunehmen, nachdem die Wirtschaftsleistung im Vorjahr mit einem Anstieg von 0,2 % 
kaum mehr als stagniert hat. Im Vergleich zum Herbstgutachten 2025 haben die an der 
Gemeinschaftsdiagnose beteiligten Institute damit ihre Prognose für das laufende Jahr deutlich 
um 0,6 Prozentpunkte und für das kommende Jahr um 0,4 Prozentpunkte nach unten korrigiert.
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Die Weltwirtschaft wird im Frühjahr 2026 von einem kräf-
tigen Energiepreisschock getroffen. Der militärische Kon-
flikt im Persischen Golf hat mit der Straße von Hormus 
einen der zentralen Transportkorridore der globalen Ener-
gieversorgung weitgehend blockiert. Da in dieser Region 
jeweils rund ein Fünftel der weltweiten Rohölförderung 
und LNG-Produktion konzentriert ist, haben die einge-
schränkten Transportkapazitäten zu einem deutlichen 
Anstieg der Energiepreise und zu erhöhter Volatilität an 
Rohstoff- und Finanzmärkten geführt. Der Preis von Erd-
öl der Sorte Brent übersprang die 100-US-Dollar-Marke; 
im Januar hatte er noch bei 65 US-$ gelegen. Gleichzeitig 
verdoppelte sich der Gaspreis in Europa (Dutch TTF) zwi-
schenzeitlich auf 60 € je MWh.

Energiepreisschock trifft auf robuste Weltwirtschaft

Die Institute gehen in ihrer Prognose davon aus, dass die 
Straße von Hormus im Laufe des zweiten Quartals wie-
der voll passierbar wird und dass im zweiten Halbjahr die 
Exporte von Öl und Flüssiggas aus der Region nach und 
nach wieder an das Vorkriegsniveau herankommen. Im 

Einklang mit den Terminmarktnotierungen wird unterstellt, 
dass die Energiepreise zwar ab dem Sommer wieder sin-
ken, aber am Ende des kommenden Jahres immer noch 
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über dem Niveau liegen, das ohne die Kriegsfolgen zu er-
warten gewesen wäre.

Unter solchen Bedingungen sind die Auswirkungen des 
Konflikts auf die weltweite Teuerung zwar deutlich spür-
bar, aber nicht drastisch, und der Dämpfer für die welt-
weite Produktion ist begrenzt und vorübergehend. Ab 
dem zweiten Halbjahr 2026 dürfte das Expansionstem-
po wieder zunehmen, auch weil der Energiepreisschock 
auf eine Weltwirtschaft trifft, die sich in den vergange-
nen Jahren als bemerkenswert robust erwiesen hat. So 
expandierte trotz deutlich erhöhter US-Zölle die globale 
Produktion im Jahr 2025 mit nahezu unverändertem Tem-
po. Dazu trugen auch Impulse aus dem Technologie-
sektor bei, welcher sich zunehmend als zentraler Treiber 
der Weltkonjunktur erweist. Davon profitieren neben den 
USA die fortgeschrittenen asiatischen Volkswirtschaften, 
insbesondere Taiwan und Südkorea. Da zugleich die Fi-
nanzpolitik in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften 
überwiegend leicht expansiv ausgerichtet ist, sind die 
Voraussetzungen für eine Fortsetzung der robusten welt-
wirtschaftlichen Expansion weiterhin gegeben.

Alles in allem erwarten die Institute Zuwachsraten der 
Weltproduktion von jeweils 2,5 % in den Jahren 2026 
und 2027. Der Krieg im Nahen Osten wird die wirtschaft-
liche Aktivität dabei vor allem in der ersten Jahreshälf-
te 2026 belasten. Das Jahresergebnis dürfte dadurch 
um etwa 0,3 Prozentpunkte gedrückt werden. Damit 
revidieren die Institute ihre Prognose gegenüber dem 
Herbst 2025 trotz der neuen Belastungen durch den 
Energiepreisanstieg für das Jahr 2026 um 0,2 Prozent-
punkte nach oben. Dies ist vor allem darauf zurückzu-
führen, dass die US-Zollpolitik die Weltwirtschaft weni-
ger belastet als im Herbst erwartet, was sich auch in der 
höheren Zuwachsrate der Weltproduktion im Jahr 2025 
äußert. Insbesondere in den USA fallen die dämpfenden 
Effekte geringer aus.

Untypische Erholung in Deutschland

Nach einem mehrjährigen Abschwung hat in Deutschland 
im Verlauf des vergangenen Jahres eine Erholung einge-
setzt. Die Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen 
Kapazitäten ging allmählich zurück, und die Auftragslage 
im Produzierenden Gewerbe verbesserte sich. Die kon-
junkturelle Wende nahm einen für die deutsche Wirtschaft 
untypischen Verlauf. Während die exportorientierte In-
dustrie angesichts weiter abnehmender Wettbewerbsfä-
higkeit, hoher geopolitischer Unsicherheit und fortbeste-
hender handelspolitischer Belastungen kaum Tritt fasste, 
wurde die Erholung maßgeblich von der Binnenwirtschaft 
getragen. Schub entwickelte der private Konsum, ge-
stützt von kräftigen Einkommenszuwächsen und rück-

läufiger Inflation. Im vierten Quartal setzten zudem die 
Investitions- und Konsumausgaben des Staates deutliche 
Impulse. Dementsprechend hat sich die Auftragslage bis-
lang vor allem bei Unternehmen in Wirtschaftsbereichen 
verbessert, die unmittelbar von höheren Rüstungs- und 
Infrastrukturausgaben profitieren.

Der Energiepreisschock, der durch den Iran-Krieg ausge-
löst wurde, wird die Inflationsrate im zweiten Quartal 2026 
auf 2,9 % steigen lassen und den privaten Haushalten 
Kaufkraft entziehen. Zwar wird in dieser Prognose unter-
stellt, dass die Energiepreise allmählich wieder sinken. Da 
sie aber längere Zeit spürbar höher liegen werden als vor 
Ausbruch des Krieges, werden die Unternehmen die ge-
stiegenen Energiekosten weitergeben. Im Jahresdurch-
schnitt wird die Inflationsrate voraussichtlich 2,8 % im 
Jahr 2026 und 2,9 % im Jahr 2027 betragen. Während im 
laufenden Jahr der Anstieg der Energiepreise die Inflation 
dominiert, macht sich im kommenden Jahr vor allem die 
verzögerte Weitergabe der höheren Energiekosten in der 
Kerninflationsrate bemerkbar. Der Anstieg der Verbrau-
cherpreise ohne Energie wird von durchschnittlich 2,4 % 
im Jahr 2026 auf 2,8 % im Jahr 2027 steigen.

Energiepreisschock dämpft Erholung

Insgesamt wird der Energiepreisschock die Erholung in 
Deutschland dämpfen, dürfte sie aber nicht vollständig 
zum Erliegen bringen. Dafür sorgt der erheblich expansi-
ve Kurs der Finanzpolitik. Zwar werden in der vorliegen-
den Prognose keine Maßnahmen zur Kompensation des 
Kaufkraftentzugs, wie etwa ein Tankrabatt, unterstellt. 
Aber die kräftige Ausweitung der Neuverschuldung für 
Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz erhöht die 
Staatsausgaben und stützt vor allem Unternehmen der 
Verteidigungsindustrie und des Tiefbaus. Im Großteil 
des Verarbeitenden Gewerbes bleibt die Lage dennoch 
verhalten. Zwar mehren sich die Hinweise darauf, dass 
die Exporte ihre Talsohle durchschreiten und sich im 
Jahresverlauf etwas festigen. Gleichwohl gehen vom 
Auslandsgeschäft vorerst nur geringe Impulse aus. So 
lasten neben der US-Zollpolitik auch die gestiegenen 
Energiepreise und die damit verbundene Unsicherheit 
auf den deutschen Ausfuhren. Daher werden sich die in-
ländischen Unternehmensinvestitionen wohl nur allmäh-
lich erholen. Zusätzlich werden sie, wie auch die Wohn-
bauinvestitionen, durch die strafferen Finanzierungsbe-
dingungen gebremst.

Alles in allem dürfte das Bruttoinlandsprodukt in 
Deutschland im Jahr 2026 um 0,6 % und im Jahr 2027 
um 0,9 % zunehmen, nachdem die Wirtschaftsleistung 
im Vorjahr mit einem Anstieg von 0,2 % kaum mehr als 
stagniert hat. Dabei wird der Anstieg der Wirtschafts-
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leistung im laufenden und im kommenden Jahr durch 
die höhere Anzahl an Arbeitstagen um 0,2 bzw. 0,1 Pro-
zentpunkte überzeichnet. Im Vergleich zum Herbstgut-
achten 2025 haben die Institute damit ihre Prognose für 
das laufende Jahr deutlich um 0,6 Prozentpunkte und für 
das kommende Jahr um 0,4 Prozentpunkte nach unten 
revidiert.

Dazu tragen einerseits die dämpfenden Effekte durch die 
höheren Energiepreise bei. Insgesamt dürfte der dieser 
Prognose zugrunde gelegte Energiepreisschock den An-
stieg der Wirtschaftsleistung in diesem und im kommen-
den Jahr um jeweils etwa 0,3 Prozentpunkte senken. An-
dererseits kommt darin auch eine Neubewertung struktu-
reller Faktoren zum Ausdruck, die zu einer als schwächer 
eingeschätzten industriellen Dynamik führen. Vor allem 
deshalb liegen in der vorliegenden Prognose die Brutto-
wertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes, die Wa-
renexporte und die Unternehmensinvestitionen spürbar 
niedriger als noch im Herbst veranschlagt. Stärker als im 
Herbstgutachten wird hingegen der expansive Fiskalim-
puls insbesondere im Jahr 2027 eingeschätzt, da von ei-
nem verstärkten Mittelabfluss aus den Sondervermögen 
und von geringeren Konsolidierungsbemühungen ausge-
gangen wird. Dies erhöht für sich genommen den Anstieg 
der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr. Unter dem 
Strich setzt sich zwar die gesamtwirtschaftliche Erholung 
nach einem Dämpfer im ersten Halbjahr fort. Im Vergleich 
zum Herbstgutachten ist das Tempo der Erholung aller-
dings spürbar gedrosselt.

Durch den expansiven Kurs der Finanzpolitik erhöht sich 
der Fehlbetrag der öffentlichen Haushalte von 2,7 % des 
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2025 auf 3,7 % im Jahr 
2026 und 4,2 % im Jahr 2027. Der Bruttoschuldenstand 
steigt im selben Zeitraum von 63,6 % auf 67,2 % der Wirt-
schaftsleistung. Am Arbeitsmarkt überlagern sich weiter-
hin konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Die gesamt-
wirtschaftliche Erholung dürfte erst mit Verzögerung im 
kommenden Jahr sichtbar werden. Die Institute erwarten 
daher einen erneuten Rückgang der Erwerbstätigkeit im 
laufenden Jahr um jahresdurchschnittlich 100.000 Perso-
nen, gefolgt von einem Anstieg im Jahr 2027 um 42.000 
Personen. Umgekehrt nimmt die Zahl der Arbeitslosen im 
Jahr 2026 um 54.000 zu und sinkt im folgenden Jahr um 
66.000 Personen. Die Arbeitslosenquote steigt der Pro-
gnose zufolge im laufenden Jahr auf 6,4 %, bevor sie im 
kommenden Jahr auf 6,2 % zurückgeht.

Prognoserisiken durch Iran-Krieg und 
Strukturwandel

Die größten Risiken für die vorliegende Prognose ergeben 
sich aus dem weiteren Verlauf des Iran-Krieges. In der 

Prognose wird angenommen, dass sich die unmittelbaren 
konjunkturellen Auswirkungen des Krieges zunächst vor 
allem in Form höherer Energiepreise bemerkbar machen. 
Dabei werden die Markterwartungen vom 20. März 2026 
für den Verlauf der Energiepreise zugrunde gelegt. Die 
vergangenen Wochen haben jedoch gezeigt, dass ein-
zelne Kriegsereignisse sowohl die Kassa- als auch die 
Terminkurse stark beeinflussen. Entsprechend können 
die konjunkturellen Folgen des Energiepreisschocks ab-
hängig vom Kriegsverlauf mehr oder weniger stark aus-
fallen. Im ungünstigsten Fall können die negativen real-
wirtschaftlichen Folgen noch größer werden, wenn sich 
der Konflikt im Nahen Osten auf weitere Länder ausweitet 
oder die Finanzmärkte stärker in Mitleidenschaft zieht. 
Neben höheren Energiepreisen besteht bei einer weiteren 
Zuspitzung des Konflikts und einer längeren Sperrung der 
Straße von Hormus das Risiko, dass gravierende Liefer-
kettenprobleme und damit verbundene Produktionsbe-
hinderungen auftreten.

Zudem gibt es bei der vorliegenden Prognose weiterhin 
erhebliche Unsicherheiten über die Auswirkungen des 
Strukturwandels in Deutschland, insbesondere im Verar-
beitenden Gewerbe. Die Bruttowertschöpfung, die Pro-
duktion, die Exporte, die Investitionen und die Beschäf-
tigung des einstigen Konjunkturmotors waren in den 
vergangenen Jahren rückläufig. Dabei ist unklar, welchen 
Anteil daran vorübergehend-konjunkturelle und welchen 
dauerhaft-strukturelle Faktoren haben. In der vorliegen-
den Prognose wird zwar von einer Expansion der indus-
triellen Aktivität ab der Jahresmitte 2026 ausgegangen. 
Einem kräftigen Anziehen, wie es in früheren gesamtwirt-
schaftlichen Erholungsphasen zu beobachten war, steht 
jedoch die spürbar gesunkene Wettbewerbsfähigkeit 
entgegen. Daher dürfte ein Teil der Produktionskapazi-
täten in den vergangenen Jahren obsolet geworden sein. 
Die Erholungsspielräume der Industrie könnten jedoch 
auch viel größer ausfallen, falls der Rückgang der Pro-
duktionskapazitäten überschätzt wurde. Entsprechend 
könnte eine Normalisierung des Auslastungsgrades mit 
einem kräftigeren Anziehen der industriellen Aktivität ein-
hergehen.

Potenzialwachstum kommt zum Erliegen

Das Potenzialwachstum kommt mittelfristig zum Erliegen. 
Durch die demografisch bedingte Verknappung des Ar-
beitskräfteangebots und den nur schwachen Anstieg des 
Trends der Arbeitsproduktivität wird die Potenzialrate von 
derzeit schätzungsweise 0,2 % bis zum Ende des Jahr-
zehnts auf 0,0 % sinken. Vor diesem Hintergrund dürften 
die Expansionsspielräume mit steigender Auslastung der 
gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten im Jahr 
2027 bereits ausgeschöpft sein.
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Deutschland weist im internationalen Vergleich eine nied-
rige durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen auf. 
Ein wesentlicher Grund hierfür ist die hohe Teilzeitquote. 
Diese geht mit einer hohen Arbeitsmarktpartizipation von 
Gruppen einher, die überdurchschnittlich häufig in Teil-
zeit arbeiten. Neben Frauen reduzieren zunehmend auch 
Männer ihre Arbeitszeit aus familiären Gründen. Hinzu 
kommen strukturelle Verschiebungen am Arbeitsmarkt, 
insbesondere ein Beschäftigungsaufbau in Bereichen mit 
unterdurchschnittlichen Arbeitszeiten, etwa im Gesund-
heits- und Sozialwesen, sowie ein Beschäftigungsrück-
gang in der Industrie, die durch überdurchschnittliche 
Arbeitszeiten gekennzeichnet ist. Schließlich machen 
sich auch die Folgen des demografischen Wandels be-
merkbar. Nicht zuletzt in Folge von Rentenreformen ist die 
Lebensarbeitszeit in den vergangenen Jahrzehnten stär-
ker gestiegen als in anderen Ländern. Eine zunehmen-
de Arbeitsmarktbeteiligung der älteren Jahrgänge mit 
unterdurchschnittlichen Wochenarbeitszeiten lässt die 
durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen sinken. 
Mit Blick auf die kommenden Jahre dürfte der demogra-
fische Wandel das Arbeitsvolumen weiter verringern und 
damit das Wachstum des Produktionspotenzials merklich 
dämpfen. Dabei werden sich die Triebkräfte verschieben. 
Während sich der in den vergangenen Jahrzehnten be-
deutsame Effekt zunehmender Arbeitsmarktpartizipation 
von Frauen an Bedeutung verloren hat, schlägt das zu-
nehmende Gewicht älterer Arbeitskräfte an der gesamten 
Arbeitsleistung stärker zu Buche.

Wirtschaftspolitik

Die Wirtschaftspolitik ist in der gegenwärtigen Lage dop-
pelt gefordert: Während mit Blick auf die Wachstums-
schwäche schon seit Jahren akuter Handlungsbedarf be-
steht, gilt es zugleich, der Versuchung zu widerstehen, auf 
die akuten Energiepreisspitzen mit interventionistischem 
Aktionismus zu reagieren. So senkt zwar etwa ein Tankra-
batt zunächst den inländischen Endpreis für Kraftstoffe 
in dem Maße, wie er an die Verbraucher weitergegeben 
wird. Dadurch wird jedoch das Preissignal verzerrt, so-
dass notwendige Nachfragereduktionen ausbleiben, und 
die globale Nachfrage nach Erdöl wird gestützt, was die 
Weltmarktpreise weiter erhöht. Insgesamt werden damit 
die Anreize zur Einsparung fossiler Energieträger reduziert 
und der staatliche finanzielle Aufwand käme im Ergeb-
nis auch kurzfristig nicht den inländischen Verbrauchern, 
sondern nicht zuletzt den auswärtigen Lieferanten zugute. 
Je größer der Anteil eines Landes an der Nachfrage auf 
den jeweiligen Weltmärkten ist, desto bedeutsamer wird 
dieser Effekt. Daher sollten derartige Eingriffe möglichst 
EU-weit unterbleiben. Sozialpolitisch motivierte Hilfen zur 
Abfederung höherer Energiekosten erfolgen am besten in 
Form von nicht zweckgebundenen Transfers. Beispiels-

weise könnte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden, die Regelsätze der Grundsicherung unterjährig an 
höhere Lebenshaltungskosten anzupassen. In der Wachs-
tumspolitik sollte es darum gehen, regulatorisch bedingte 
Bremsen für private ökonomische Aktivität konsequent zu 
lösen, um Potenzialreserven zu heben. Dies gilt für alle po-
tenzialrelevanten Faktoren und damit neben den Investi-
tions- und Innovationsbedingungen nicht zuletzt mit Blick 
auf die Arbeitsanreize.

Finanzpolitik auf Abwegen

Im Jahr 2019 beliefen sich die Staatsausgaben in 
Deutschland auf 45,5 % in Relation zum Bruttoinlands-
produkt. Die Einnahmequote lag etwas darüber, so dass 
der Staat einen Überschuss von 1,3 % in Relation zum 
Bruttoinlandsprodukt erzielte. Seitdem hat sich die Situa-
tion grundlegend geändert. Die Staatsausgaben sind um 
fünf Prozentpunkte auf 50,5 % in Relation zum Bruttoin-
landsprodukt gestiegen, davon werden 2,7 % durch Neu-
verschuldung finanziert. In den vergangen beiden Jahren 
2024 und 2025 waren es vor allem die Sozialausgaben 
(monetäre und sachliche Sozialleistungen des Staates), 
die mit Anstiegen um jeweils etwa 70 bis 80 Mrd. € zum 
Anstieg der Staatsausgaben beigetragen haben. Der 
Anstieg der Bruttoinvestitionen, deren beabsichtigter 
Anstieg als Begründung für das Sondervermögen Infra-
struktur und Klimaneutralität (SIVK) herangezogen wur-
de, belief sich im Jahr 2025 auf 13,5 Mrd. €, während die 
Neuverschuldung auf Vorjahresniveau blieb. Ohne die 
Verfassungsänderung hätte das Finanzierungsdefizit des 
Staates im Jahr 2025 um etwa 2 % in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt niedriger ausfallen müssen, was wohl 
deutlich niedrigere Investitionen bedeutet hätte.

Allerdings ist nunmehr kaum davon auszugehen, dass 
der Anstieg der Staatsschulden in den kommenden Jah-
ren auch nur annähernd abgebremst wird. Angesichts 
des SVIK und der Bereichsausnahme Verteidigung bei 
der Schuldenbremse ist der EU-Fiskalrahmen der limitie-
rende Faktor für die öffentlichen Finanzen Deutschlands. 
Der in dieser Hinsicht maßgebliche mittelfristige finanz-
politisch-strukturelle Plan (FSP) sieht unter Berücksich-
tigung der nationalen Ausweichklausel für Verteidigung 
in den Jahren 2025 bis 2029 kumuliert eine Obergrenze 
von 15,2 % für den Aufwuchs der Nettoprimärausgaben 
vor. Bei den Nettoprimärausgaben handelt es sich im 
Wesentlichen um die konjunkturbereinigten Staatsaus-
gaben abzüglich der Zinsausgaben. Nach Schätzung 
der Institute ist der Spielraum bereits im Jahr 2027 kom-
plett ausgeschöpft (2025: +3,8 %; 2026: +5,5 %; 2027: 
+5,2 %). Dementsprechend wird die Schuldenquo-
te im Jahr 2027 bereits 67,2 % betragen und über den 
Planzahlen im FSP liegen (66,5 %).
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Ist Prognose Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

2025 2026 2027 2028 2029 2028 2029 2028 2029

Nettoprimärausgaben (Zunahme in %) 3,8 5,5 5,2 1,7 1,6 -2,4 0,3 1,7 1,6

Staatsausgabenquote (% in Relation zum BIP) 50,5 52,0 52,5 51,9 51,7 49,9 49,2 51,9 51,7

Staatseinnahmenquote (% in Relation zum BIP) 47,9 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 50,3 50,9

Defizitquote (% in Relation zum BIP) 2,7 3,7 4,2 3,7 3,5 1,7 0,9 1,7 0,9

Schuldenquote (% in Relation zum BIP) 63,6 65,5 67,2 68,9 71,1 66,9 66,5 66,9 66,5

Tabelle 1
Szenarien für Nettoausgabenpfad und Schuldenquote

Szenario 1: Nettoprimärausgabenanstieg wie im FSP und konstante Staatseinnahmenquote. Szenario 2: konstante Einnahmequote und Stabilisierung der 
Schuldenquote wie im FSP. Szenario 3: Nettoprimärausgabenanstieg und Schuldenquote wie im FSP.

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Deutscher mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan, Berechnungen der Institute.

Wir betrachten nun drei Szenarien für die Entwicklung in 
den beiden restlichen Jahren, die im FSP abgebildet sind 
(2028 und 2029) (Tabelle 1). Dabei wird die mittelfristige 
Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt gemäß der mo-
difizierten EU-Methode der Institute zugrunde gelegt. Im 
ersten Szenario (Nettoprimärausgabenanstieg wie im 
FSP und konstante Staatseinnahmenquote) ergibt sich 
2029 eine Schuldenquote von 71,1 % infolge von Defiziten 
in Höhe von 3,7 % im Jahr 2028 und 3,5 % im Jahr 2029.  
Im zweiten Szenario (konstante Staatseinnahmenquote 
und Stabilisierung der Schuldenquote wie im FSP) müss-
ten die Nettoprimärausgaben im Jahr 2028 um 2,4 % sin-
ken und im Jahr danach nur um 0,3 % steigen, damit das 
Defizit (inklusive Zinsausgaben) auf 1,7 % im Jahr 2028 
und 0,9 % im Jahr 2029 zurückgeht. Im dritten Szenario 
(Nettoprimärausgabenanstieg und Schuldenquote wie im 
FSP) wird schließlich betrachtet, um wieviel die Einnah-
menquote erhöht werden müsste, um bei gegebenem 
FSP-Ausgabenpfad die FSP-Schuldenquote zu erreichen. 
In diesem Fall müssten die Abgaben so erhöht werden, 

dass die Staatseinnahmenquote von 48,3 % im Jahr 2027 
auf 50,9 % im Jahr 2029 steigt. Eine Stabilisierung der 
Schuldenquote ist somit nur mit massiven Ausgabenkür-
zungen oder Abgabenerhöhungen erreichbar. Unterblei-
ben solche Konsolidierungsschritte, wird die Schulden-
quote trendmäßig weiter steigen, was schließlich zu Kon-
flikten mit dem EU-Fiskalrahmen führen dürfte.

Insgesamt hat sich die Finanzpolitik damit in eine Situation 
manövriert, die bereits in naher Zukunft erhebliche Anpas-
sungen erfordert, um die Stabilität der Staatsfinanzen zu 
wahren. Ein Ausweichen in weiter steigende Verschuldung 
(unter Missachtung des EU-Regelwerks) würde bereits 
Mitte der 2030er Jahre dazu führen, dass die strukturellen 
Defizitspielräume praktisch vollständig für die dann deut-
lich höheren Zinslasten gebunden wären. Umso wichtiger 
werden standortstärkende Reformen, die Potenzialreser-
ven heben. Hierzu gehört nicht zuletzt eine Konzentration 
des Staates auf seine Kernaufgaben, um mittelfristig wie-
der Spielräume für Abgabensenkungen zu erlangen.

Title: Energy price shock overshadows fiscal stimulus – Growth drivers dry up
Abstract: Following a downturn that lasted several years, a recovery began in Germany during the past year. While export-oriented in-
dustry struggled to make headway amid further declines in competitiveness, high geopolitical uncertainty, and persistent trade policy 
burdens, the recovery was driven largely by the domestic economy. The energy price shock triggered by the war in Iran is likely to dampen 
the recovery in Germany, but not bring it to a complete standstill. This will be ensured by the significantly expansionary fiscal policy, which 
primarily supports companies in the defense industry and civil engineering. In most of the manufacturing sector, however, the situation 
remains subdued. Gross domestic product is expected to grow by 0.6% this year and by 0.9% in 2027, compared with a rise of just 0.2% 
last year. Compared to the Joint Economic Forecast of Autumn 2025, the institutes have thus revised their forecast downward by a signifi-
cant 0.6 percentage points for the current year and by 0.4 percentage points for the coming year.
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Zusätzlichkeit der Investitionen des Bundes aus 
dem SVIK aus finanzpolitischer Sicht
Die am Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) geäußerte Kritik kulminierte 
zuletzt im Vorwurf der Zweckentfremdung der Mittel durch Verschiebungen aus dem 
Kernhaushalt in das Sondervermögen – und somit einer Missachtung der Zusätzlichkeit der 
Investitionen. Der Vorwurf geht aus finanzpolitischer Sicht fehl. Denn haushaltswirtschaftliche 
Verschiebungen schließen eine finanzpolitische Zusätzlichkeit nicht aus. Anders als bei einer 
rein haushaltswirtschaftlichen oder verfassungsrechtlichen Perspektive auf Zusätzlichkeit 
steht für die Beurteilung der finanzpolitischen Zusätzlichkeit der Vergleich der Investitionen 
der geltenden Finanzplanung mit den geplanten Investitionen unter der Vorgängerregierung 
(Ampel-Koalition) im Mittelpunkt. Nur ein kontrafaktisches Investitionsszenario zur unter 
der Ampel-Koalition bestehenden Finanzplanung kann den finanzpolitischen Zusatzimpuls 
des SVIK plausibel machen. Der Vergleich mit dem Kontrafaktum zeigt, dass 168,3 Mrd. € 
von insgesamt 176,9 Mrd. € und damit rund 95 % der in den Jahren bis 2028 geplanten 
Investitionen des SVIK aus einer finanzpolitischen Perspektive zusätzlich sind.
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Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 
(SVIK) markiert eine finanzpolitische Zäsur zugunsten 
der Priorisierung öffentlicher Investitionen zur struktu-
rellen Modernisierung Deutschlands. Damit adressiert 
das SVIK insbesondere den in Deutschland bestehen-
den Investitionsrückstand, der sich über Jahre hinweg 
unter den finanzverfassungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen eines starken Fokus auf die Vermeidung über-
mäßiger öffentlicher Defizite herausgebildet hat. War die 
erste Reaktion auf die Einführung des SVIK zahlreicher 
Wirtschaftsforschungsinstitute, internationaler Institu-
tionen sowie Finanzmarktakteure überwiegend posi-
tiv, hat die konkrete Umsetzung des Sondervermögens 
teils deutliche Skepsis hervorgerufen. Insbesondere die 
Zusätzlichkeit der vorgesehenen Investitionsmittel wur-
de nachdrücklich kritisiert. Dieses Papier greift die Li-
mitationen dieser Kritikpunkte auf. Es unterscheidet zu 
diesem Zweck zwischen einer verfassungsrechtlichen, 
haushaltswirtschaftlichen und finanzpolitischen Zusätz-
lichkeit.

Neben der als unzureichend ambitionierten und auf die 
Finanzplanung abstellenden verfassungsrechtlichen 

Zusätzlichkeit zielt die Kritik am SVIK im Kern auf eine 
haushaltswirtschaftliche Zusätzlichkeit ab, indem sie 
bemängelt, dass Posten aus dem Kernhaushalt in das 
SVIK bzw. den Klima- und Transformationsfonds (KTF) 
verschoben wurden. An der Oberfläche erscheinen die-
se Eingriffe als Indizien dafür, dass das Ziel der Zusätz-
lichkeit tatsächlich missachtet wurde. Denn die aktuelle 
Finanzplanung der Bundesregierung weist die Investitio-
nen des SVIK nicht in vollem Umfang aus haushaltswirt-
schaftlicher Perspektive im additiven Sinne zusätzlich 
zur Finanzplanung der Vorgängerregierung aus (siehe 
Kasten 1).

Diese Betrachtungsweise ist jedoch verkürzt. Vielmehr 
ist aus ökonomischer Sicht darauf abzustellen, ob das 
Sondervermögen in korrespondierender Höhe einen 
finanzpolitischen Impuls setzt und damit zusätzlich er-
folgt. Dies kann nur auf Grundlage eines Abgleichs mit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Kasten 1
Definition und Differenzierung der Zusätzlichkeit

Der Begriff „Zusätzlichkeit“ ist ein kontextabhängiger Begriff, dessen Bedeutung je nach Anwendungsbereich unterschiedlich 
ausgelegt wird. Im finanz- und wirtschaftspolitischen Diskurs wird Zusätzlichkeit häufig funktional verstanden, also als ein Kriteri-
um zur Bewertung, ob eine Maßnahme einen zusätzlichen finanzpolitischen Impuls schafft.

Die verfassungsrechtliche Zusätzlichkeit ist gemäß § 4 Absatz 3 SVIK-Gesetz (SVIKG) in Konkretisierung von Art. 143h Grund-
gesetz (GG) gewährleistet, solange im Kernhaushalt eine um finanzielle Transaktionen bereinigte Investitionsquote im Soll von 
mindestens 10 % eingehalten wird. Dies ist über den gesamten Zeitraum der geltenden Finanzplanung gewährleistet. Hingegen 
würde, wie teilweise gefordert, eine Festlegung der Investitionsquote auf Grundlage von Ist-Zahlen der Logik der Haushaltssteu-
erung widersprechen und die finanzpolitische Steuerung erheblich beeinträchtigen können.

Die haushaltswirtschaftliche Zusätzlichkeit misst die Additivität der Investitionen in Abgrenzung zu bestehenden oder ge-
planten Haushaltsansätzen. Dieser Ansatz bezieht sich also auf Vergleiche von in Haushaltspositionen (Titeln) vorgesehenen 
Investitionsmitteln zwischen dem Kernhaushalt, Klima- und Transformationsfonds (KTF) und SVIK. Verschiebungen von Investiti-
onsmitteln aus dem Kernhaushalt in das SVIK sind mit Errichtung des Sondervermögens aus haushaltswirtschaftlicher Perspek-
tive dann erfolgt, wenn bereits im Kernhaushalt geplante Ansätze um neue Maßnahmen oder Investitionsmittel erweitert wurden. 
Derartige Verschiebungen sind gemäß § 17 Abs. 5 Bundeshaushaltsordnung (BHO) geboten, da Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für denselben Zweck nicht bei verschiedenen Titeln zu veranschlagen sind. Dies betrifft beispielsweise die Aufsto-
ckung der Mittel für den Erhalt der Schienenwege oder den Wohnungsbau. Eine grundsätzliche Nachvollziehbarkeit der aus dem 
Kernhaushalt in das SVIK übergegangenen Titel ist über die Wirtschaftspläne gewährleistet.

Dieser Beitrag fokussiert auf die finanzpolitische Zusätzlichkeit. Sie stellt auf den Vergleich mit einem kontrafaktischen Inves-
titionsszenario der Finanzplanung der Ampel-Koalition mit der bestehenden Finanzplanung ab. Dabei werden zentrale haushalts- 
und finanzpolitische Rahmenbedingungen der Finanzplanung der Ampel-Koalition über geeignete Annahmen berücksichtigt.

einem sinnvollen Referenzszenario beantwortet werden 
– dieses Referenzszenario kann nur ein kontrafaktisches 
sein und muss eine mehrjährige Perspektive einnehmen, 
um der Überjährigkeit von SVIK und KTF Rechnung zu 
tragen. Die Finanzplanung der Ampel-Koalition wies be-
kanntermaßen in erheblichem Umfang Handlungsbedar-
fe in Gestalt von Globalen Minderausgaben (GMAs) aus. 
Ein Vergleich zwischen der geltenden Finanzplanung und 
der modifizierten Finanzplanung unter der Ampel-Koa-
lition verdeutlicht, dass die Investitionen aus dem SVIK 
– neben dem ohnehin verfassungsrechtlich veranker-
ten Zusätzlichkeitskriterium in § 4 Abs. 3 SVIKG – auch 
aus finanzpolitischer Perspektive zusätzlich erfolgen. 
Dies drückt sich in einer finanzpolitischen Zusätzlich-
keitsquote der Investitionsmittel aus dem SVIK in Höhe 
von 95 % aus. Die diesem Vergleich zugrundeliegenden 
Annahmen werden plausibilisiert. Auch mit Blick auf die 
Handlungsbedarfe in der aktuellen Finanzplanung bis 
zum Jahr 2029 ergibt sich kein anderes Ergebnis. Eine 
möglichst wachstumsfördernde Umsetzung des SVIK 
soll durch ein begleitendes Wirkungsmonitoring gewähr-
leistet werden, dessen Ziel die Sicherstellung einer ziel- 

und wirkungsorientierten Haushaltsführung sowie effi-
zienten Verausgabung von Investitionsmitteln aus dem 
SVIK ist.

Replik auf die Kritik zur Zusätzlichkeit der 
Investitionen

Beznoska et al. (2025), Hentze (2025, 2026), Höslinger 
und Lay (2026), SVR (2025) und Deutsche Bundesbank 
(2026) kritisieren, dass ein großer Teil der SVIK-Mittel 
nicht zu einer echten Erhöhung öffentlicher Investitionen 
führe, sondern reguläre Haushaltsmittel ersetze oder 
Spielräume für andere Ausgaben schaffe. Dabei kom-
men erhebliche Zweifel zum Ausdruck, ob die vorhan-
denen gesetzlichen Regelungen die Zusätzlichkeit und 
Transparenz der Mittelverwendung wirksam gewährleis-
ten können.

Höslinger und Lay (2026) und Hentze (2026) kritisieren 
die Verwendung der Investitionsmittel aus dem SVIK 
durch Vergleiche des realisierten Investitionsniveaus mit 
dem realisierten Niveau der Ampel-Koalition. Bei einem 



Wirtschaftsdienst 2026 | 4
260

Analysen  Sondervermögen

unmittelbaren und um finanzielle Transaktionen berei-
nigten Vergleich der Investitionen zwischen dem Ist 2024 
und 2025 schlussfolgern Höslinger und Lay (2026), dass 
Investitionen in Höhe von lediglich 1,3 Mrd. € zusätzlich 
erfolgten und damit rund 95 % der Investitionsmittel aus 
dem SVIK zweckentfremdet wurden. Bei einem durch 
Fortschreibung der Investitionsquote aus dem Jahr 
2024 angestellten Vergleich, erhöht sich die Zweckent-
fremdung auf rund 98 % der Investitionsmittel aus dem 
SVIK.1 Dieser Ansatz greift methodisch allerdings zu 
kurz und läuft damit aus folgenden Gründen ins Leere:

Vergleich einzelner Jahre trotz Überjährigkeit

Eine jährliche Betrachtung der Kreditaufnahme ist nicht 
geeignet, um die Mittelverwendung für einen überjähri-
gen Investitionsrahmen zu bewerten, der sich aus SVIK, 
KTF und Zusätzlichkeit im Kernhaushalt zusammen-
setzt. Denn aufgrund der Überjährigkeit des SVIK kön-
nen nicht abgeflossene Investitionsmittel in Folgejah-
ren nachveranschlagt werden. Beim KTF können nicht 
verausgabte Investitionsmittel einer Rücklage zugeführt 
werden. Dadurch ist gewährleistet, dass die gesamten 
Investitionsmittel in Höhe von 500 Mrd. € aus dem SVIK 
abfließen können (wenngleich zeitverzögert). Die nicht 
abgeflossenen Investitionsmittel im Jahr 2025 treiben 
damit die „Zweckentfremdungsquote“ künstlich in die 
Höhe. Zwar weisen Höslinger und Lay (2026) geringere 
„Zweckentfremdungsquoten“ in den Jahren 2026 ff. aus. 
Auch diese dürften aufgrund der nicht berücksichtigten 
Überjährigkeit der Investitionsmittel aber nach oben ver-
zerrt sein. Im Ergebnis misst die „Zweckentfremdungs-
quote“ zu einem großen Teil den unvollständigen Mittel-
abfluss statt einer vermeintlich missbräuchlichen Mittel-
verwendung.

Keine Berücksichtigung veränderter finanzpolitischer 
Rahmenbedingungen

Eine finanzpolitische Beurteilung der Zusätzlichkeit setzt 
immer die Bestimmung eines kontrafaktischen Szenari-
os voraus. Die kontrafaktische Annahme in den beste-
henden Studien zum SVIK besteht darin, dass ohne die 
Einrichtung des Sondervermögens das realisierte oder 
veranschlagte Investitionsniveau des Jahres 2024 im 

1	 Hierzu ermitteln Höslinger und Lay (2026) zunächst eine Investiti-
onslücke, die sich aus einer hypothetischen Investitionsquote 2025 
– definiert als erforderliche Investitionen zur Erreichung der aus dem 
Jahr 2024 fortgeschriebenen Investitionsquote – abzüglich der tat-
sächlichen Investitionen 2025 zusammensetzt. Damit untersucht die 
Investitionslücke eine hypothetische Additivität der realisierten Inves-
titionen. Aufbauend auf der Investitionslücke bzw. einem Vergleich 
der realisierten Investitionen im Jahr 2024 mit dem im Jahr 2025 er-
reichten Niveau leiten Höslinger und Lay (2026) im Verhältnis zur Kre-
ditaufnahme des SVIK eine „Zweckentfremdungsquote“ ab.

Jahr 2025 gehalten worden wäre. Die „Zweckentfrem-
dungsquote“ unterstellt implizit, dass die finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 auf das Jahr 
2025 übertragbar sind. Dies ignoriert jedoch, dass sich 
die Rahmenbedingungen zwischen den Jahren 2024 und 
2025 fundamental verändert haben. Die haushaltspoliti-
schen Rahmenbedingungen im Jahr 2025 sind aufgrund 
ursprünglich hoher Handlungsbedarfe nicht mit dem Vor-
jahr vergleichbar. Ohne die Einrichtung des SVIK wären 
die Investitionen als disponible Ausgaben im Jahr 2025 
voraussichtlich spürbar gesunken, sodass eine Fort-
schreibung der Investitionsquote methodisch ungeeignet 
erscheint. Zudem gab es bis Oktober 2025 eine vorläu-
fige Haushaltsführung, die nicht unwesentlich zu einem 
verringerten Investitionsmittelabfluss beigetragen hat.

Strukturbruch durch Bereichsausnahme

Höslinger und Lay (2026) und Hentze (2025, 2026) ver-
nachlässigen die Rahmenbedingungen, die auf einer 
stark veränderten Struktur des Bundeshaushalts durch 
die Bereichsausnahme für sicherheits- und verteidi-
gungsrelevante Ausgaben beruhen. Da sich in der Folge 
die Gesamtausgaben des Kernhaushalts deutlich erhöht 
haben, wäre für die Einhaltung der in Höslinger und Lay 
(2026) fortgeschriebenen Investitionsquote im Jahr 2025 
ein höheres Investitionsvolumen erforderlich gewesen. 
Dies trifft insbesondere auch auf die Ergebnisse in Hös-
linger und Lay (2026) für die Jahre 2026 ff. aufgrund der 
sukzessiven starken Erhöhung der sicherheits- und ver-
teidigungsrelevanten Ausgaben zu.

Ausgangsbasis 2024 ungeeignet

Das Jahr 2024 erscheint aufgrund von Sondereffekten 
als Basis für die Betrachtung von Zusätzlichkeit nur be-
dingt geeignet. Die Aufstellung des Bundeshaushalts 
2024 und des Wirtschaftsplans 2024 für den KTF war 
nur aufgrund von Rückgriffen auf bestehende Rückla-
gen möglich. Die im Jahr 2024 erreichte hohe Investiti-
onsquote im Kernhaushalt und das Niveau der investi-
ven Ausgaben im KTF weisen einen von Höslinger und 
Lay (2026) unberücksichtigten Sondereffekt auf. Wäh-
rend die geplante Rücklagenentnahme im Kernhaushalt 
letztendlich nicht erforderlich war, erfolgte im KTF eine 
außergewöhnlich hohe Beanspruchung der Rücklage.2 

2	 Dieser Entnahme standen zwar hauptsächlich die stark gestiegenen 
Ausgaben für die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) gegenüber. Letztendlich wurde mit der Rücklagenentnahme 
aber das Niveau der investiven Ausgaben im KTF im Jahr 2024 an-
gesichts der erhöhten EEG-Ausgaben abgesichert. Gleichzeitig war 
durch die in den Vorjahren über den KTF geleistete Finanzierung der 
EEG-Förderung aus dem Kernhaushalt im Jahr 2025 bereits ein er-
heblicher Anteil der Ausgaben gebunden.
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Hinzu kommt, dass die für 2025 vorgesehenen europä-
ischen Zuschüsse im Kontext des Deutschen Aufbau- 
und Resilienzplans erst im Jahr 2026 erfolgen und da-
mit im Jahr 2025 nicht zur Verfügung standen. Die Folge 
dieser Sondereffekte ist, dass die Investitionen im Jahr 
2024 deutlich höher als im Jahr 2025 ausfallen konnten 
und damit maßgeblich zu der in Höslinger und Lay (2026) 
ermittelten hohen „Zweckentfremdungsquote“ beigetra-
gen haben. Die „Zweckentfremdungsquote“ fällt deut-
lich geringer aus, wenn als Referenz der Mittelwert der 
Investitionsquote aus den Jahren 2015 bis 2024 hinzu-
gezogen wird.

Neben Vergleichen der realisierten Investitionen wird die 
Kritik an der Umsetzung des SVIK in vielen Studien aus 
einem Vergleich von Finanzplanungen abgeleitet. Dabei 
werden die in der aktuellen Finanzplanung der Bundes-
regierung vom 01.09.2025 (unter Berücksichtigung von 
Kernhaushalt, SVIK und KTF) insgesamt vorgesehenen 
Investitionen mit den vorgesehenen Investitionen der Fi-
nanzplanung der Vorgängerregierung vom 30.08.2024 
(unter Berücksichtigung von Kernhaushalt und KTF) ver-
glichen. Auf dieser Grundlage kritisiert auch der Sach-
verständigenrat Wirtschaft in seinem Jahresgutachten 
2025/26 die vermeintlich unzureichende Zusätzlich-
keit der Investitionsmittel aus dem SVIK (SVR, 2025). 
Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Verpflichtung zur 
Einhaltung einer Investitionsquote von mindestens 10 % 
des Kernhaushalts zwar formell bestehe, de facto die 
geplanten zusätzlichen Ausgaben gegenüber der mittel-
fristigen Finanzplanung der Vorgängerregierung jedoch 
gering ausfallen und viele Ausgaben bereits geplante 
Projekte ersetzen könnten. Ein erheblicher Teil der SVIK-
Mittel ersetze reguläre Investitionsansätze im Kern-
haushalt. Der SVR schätzt, dass bis 2030 weniger als 
die Hälfte der veranschlagten SVIK-Mittel als tatsäch-
lich zusätzliche Investition einzuordnen seien. Dadurch 
blieben die erhofften Wachstums- und Produktivitätsef-
fekte durch die Schaffung des SVIK deutlich hinter den 
Möglichkeiten zurück. Im Vergleich zu einer investitions-
orientierten Ausrichtung des SVIK falle die Schulden-
standsquote bis zum Jahr 2030 rund 5 Prozentpunkte 
höher aus (SVR, 2025). Auch die Deutsche Bundesbank 
(2026) argumentiert, dass ein substanzieller Anteil der 
kreditfinanzierten Mittel zunächst zur Stabilisierung des 
Haushalts oder zur Kompensation anderer Ausgaben 
diene. Es entstünde ein „Verschiebebahnhof“, bei dem 
die zugehörige Kreditaufnahme formal investiv verbucht 
werde, faktisch jedoch reguläre Haushaltsmittel substi-
tuiere. Dadurch könne die Staatsverschuldung steigen, 
ohne dass im gleichen Umfang eine produktive Kapital-
bildung erfolge. Die langfristige Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen werde somit stärker belastet, als es bei 
strikt zusätzlichen Investitionen der Fall wäre.

Unmittelbare Vergleiche zwischen der Finanzplanung 
der Ampel-Koalition mit der geltenden Finanzplanung 
ignorieren jedoch die in der damaligen Finanzplanung 
ausgewiesenen hohen Bodensatz-GMAs und Hand-
lungsbedarfe, dessen Reduzierung voraussichtlich zu 
einer Verringerung öffentlicher Investitionen geführt 
hätte. Auf die Limitationen eines solchen, unmittelba-
ren Vergleichs von Finanzplanungen verweist auch die 
Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Ja-
nuar 2026 (Deutsche Bundesbank, 2026, S. 105-106). 
Die Messung der Zusätzlichkeit anhand des Kriteriums, 
inwieweit die Ausgaben über frühere Planungen hinaus-
gehen oder konkrete neue Projekte finanziert würden, 
sei wenig praktikabel und transparent, da ein Vergleich 
mit früheren Haushaltsplanungen nur mit größeren Ein-
schränkungen und allenfalls vorübergehend adäquat 
möglich sei (Deutsche Bundesbank, 2026, S. 105-106).

Die Deutsche Bundesbank (2026) schlägt im Kern ein 
alternatives, neues Kriterium der Zusätzlichkeit vor, das 
den Aufwuchs der Infrastrukturinvestitionen in Relation 
zum BIP gegenüber einem Vergleichsjahr betrachtet. 
Dazu kann der Zuwachs infrastrukturnaher Investitionen 
in Relation zum BIP gegenüber dem Ergebnis eines Ver-
gleichsjahres gesetzt werden. Zusätzlich sind in diesem 
Rahmen nur Investitionsausgaben, die stärker wachsen 
als die allgemeine Wirtschaftstätigkeit und deren Preis-
entwicklung.3 Grundsätzlich berücksichtigt der Vor-
schlag der Bundesbank aber nur unzureichend, dass die 
BIP-Entwicklung einer hohen Volatilität, regelmäßigen 
Revisionen und einer Vielzahl verschiedener Einfluss-
faktoren unterliegen kann. Mitunter sind dabei Konstel-
lation denkbar, in denen Investitionen, trotz eines reali-
sierten Rückgangs, als zusätzlich ausgewiesen werden. 
Darüber hinaus können unerwünschte Anreize für eine 
prozyklische Absenkung von Investitionen in Rezessi-
onsphasen gesetzt werden. Um insbesondere zyklische 
Schwankungen auszuschließen und ein proportionales 
Wachstum des öffentlichen Kapitalstocks mit der Wirt-
schaftsleistung zu ermöglichen, erscheint ein Abstellen 
auf das Produktionspotenzial für die Herleitung einer 
ökonomischen Perspektive sinnvoller.

Für den in diesem Papier angestellten Vergleich der In-
vestitionen unter der aktuellen Finanzplanung mit einer 
kontrafaktischen Finanzplanung der Ampel-Koalition 
ist allerdings eine Anknüpfung an Aggregate der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) (wie von der 
Bundesbank vorgeschlagen) ungeeignet. Denn eine 
prospektive Vergleichbarkeit von Finanzplanungen auf 

3	 Die Definition infrastrukturnaher Investitionen des Bundesbank-Vor-
schlags umfasst dabei Bau- und Sachinvestitionen sowie Investiti-
onszuschüsse an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen.
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Grundlage von VGR-Aggregaten erfordert eine erheblich 
größere Anzahl diskretionärer Annahmen für eine kon-
trafaktische Szenariobetrachtung (Zuordnung von Haus-
haltstiteln zu VGR-Aggregaten, Phasenverschiebung).

Zusätzlichkeit der Investitionen aus dem SVIK aus 
finanzpolitischer Sicht

Für eine finanzpolitische Analyse der Zusätzlichkeit der 
Investitionen ist die Konstruktion eines geeigneten kon-
trafaktischen Referenzszenarios erforderlich, das aus-
gehend von den szenario-spezifischen Rahmenbedin-
gungen eine hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit einer 
tatsächlichen finanzpolitischen und ökonomischen Re-
alisierung aufweist. Dazu muss die Finanzplanung der 
Ampel-Koalition für die Jahre 2025 bis 2028 unter Be-
rücksichtigung der GMAs entsprechend angepasst wer-
den. Hierzu wird die Bodensatz-GMA auf ein Niveau in 
Höhe von 8 Mrd. € (rund 2 % der Gesamtausgaben) ab-
gesenkt, das in der relevanten Literatur als kompatibel 
mit der Haushaltspraxis angesehen wird (Nebel, 2024). 
Die Handlungsbedarf-GMA wird vollständig aufgelöst. 
Die nachfolgende Betrachtung beruht auf der Annahme, 
dass die Absenkung von Bodensatz-GMA und die Auf-
lösung von Handlungsbedarf-GMA in der kurzen Frist 
insbesondere über eine Kürzung disponibler, nicht ge-
setzlich oder vertraglich gebundener Ausgaben erfolgt 
wäre. Im Einklang mit der empirischen Literatur (Alesina 
& Ardagna, 2010) wird dabei angenommen, dass die not-
wendige Konsolidierung im Kernhaushalt zu 40 % über 
Kürzungen öffentlicher Investitionen aufgelöst worden 
wäre. Ob der nicht durch Investitionskürzungen aufge-
löste Anteil der GMAs über andere Ausgabenkürzungen 
oder Einnahmeverbesserungen realisiert worden wäre, 
bleibt dabei in dieser Betrachtung offen. Die Annahme 
zur Auflösung der Handlungsbedarfe im Kernhaushalt 
kann nicht vollständig analog auf den KTF übertragen 
werden, insb. aufgrund des höheren Anteils investiver 
Ausgaben im KTF (gemessen an den veranschlagten 
Mitteln der Hauptgruppe 7 und 8 gemäß Gruppierungs-
plan nach der BHO). Vor diesem Hintergrund wird im 
Folgenden mit 60 % eine etwas höhere Reduzierung der 
GMAs zulasten von Investitionen im KTF gegenüber dem 
Kernhaushalt angenommen. Darüber hinaus wird unter-
stellt, dass die Bodensatz-GMA per Annahme auf 10 % 
der Programmausgaben des KTF hätte abgesenkt wer-
den müssen.

Basierend auf diesen Annahmen hätten sich die kon-
trafaktischen Investitionen der Ampel-Koalition bei ei-
ner ausfinanzierten Finanzplanung auf 75,1 Mrd. € im 
Jahr 2025 sowie 73,4 Mrd. € im Jahr 2026 belaufen (sie-
he Zeile IX in Tabelle 1). In der gesamten Finanzplanung 
der Ampel-Koalition von 2025 bis 2028 würden sich in 

diesem kontrafaktischen Szenario Investitionen in Hö-
he von rund 282,3 Mrd. € ergeben. Unter der Bundesre-
gierung sind gemäß Finanzplanung im selben Zeitraum 
rund 450,6 Mrd. € (investive Ausgaben im Kernhaushalt 
und KTF zuzüglich Investitionsmittel aus dem SVIK) und 
damit rund 168,3 Mrd. € zusätzlich gegenüber dem kon-
trafaktischen Szenario einer ausfinanzierten Planung der 
Ampel-Koalition vorgesehen (siehe Zeile XII in Tabelle 1). 
Dies entspricht in etwa den im selben Zeitraum vorge-
sehenen Investitionen aus dem SVIK in Höhe von insge-
samt rund 176,9 Mrd. € (Bundessäule und Zuführungen 
an den KTF). Damit ergibt sich eine finanzpolitische Zu-
sätzlichkeitsquote von rund 95 %. Die finanzpolitische 
Zusätzlichkeitsquote ergibt sich als Anteil der über die 
ausfinanzierte Finanzplanung der Ampel-Koalition hi-
nausgehenden Investitionen an den Investitionsmitten 
des SVIK (Ziele XII / XI). Die finanzpolitische Zusätzlich-
keitsquote über die einzelnen Finanzplanjahre sind in 
Abbildung 1 aufgeführt. Sollten Mittel für öffentliche In-
vestitionen nicht abfließen und die jährliche finanzpoliti-
sche Zusätzlichkeitsquote somit geringer ausfallen, kön-
nen diese Investitionsmittel aufgrund der Überjährigkeit 
der Kreditermächtigung des SVIK sowie der Rücklagen-
bildung im KTF in Folgejahren durch Nachveranschla-
gungen kompensiert werden.

Damit ist der Vorwurf des Verschiebebahnhofs bei fi-
nanzpolitischer Betrachtung im Sinne einer Substitution 
ohnehin geplanter Investitionen nicht nachvollziehbar. Er 
drängt sich allein bei einer oberflächlichen haushalts-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise eines schlichten 
Vergleichs von Einzelplänen der Ampel-Planungen mit 
denen der neuen Regierung auf. Hingegen sind bei fi-
nanzpolitischer Betrachtung nahezu alle Investitionen 
des SVIK zusätzlich.

Plausibilisierung der Annahmen

Die in Tabelle 1 ausgewiesenen Ergebnisse der 
Szenarioanalyse weisen naturgemäß eine äußerst hohe 
Sensitivität auf gegenüber den Annahmen bezüglich (1) 
der Höhe der sogenannten Bodensatz-GMA und (2) des 
Beitrags der Ausgaben für Investitionen zur Auflösung 
der Handlungsbedarfe insgesamt. Im Folgenden werden 
diese zentralen Annahmen plausibilisiert.

Plausibilisierung Höhe GMA

Der Zweck der sogenannten Bodensatz-GMA besteht 
darin, eine Überschätzung der tatsächlichen Ist-Aus-
gaben zu vermeiden. Bei einer zu niedrigen GMA wür-
den diese in der Haushaltsplanung überschätzt und es 
verbleiben ungenutzte Mittel. In den Jahren nach 2015 
bis zum Ausbruch der Coronapandemie ist dies in be-
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trächtlichem Ausmaß geschehen. So bildete der Bund in 
diesen Jahren Rücklagen von insgesamt fast 50 Mrd. €, 
die zum Teil auch aus Mehreinnahmen aufgebaut wur-
den. Als Reaktion auf diese Erfahrung werden seit eini-
ger Zeit vermehrt Bodensatz-GMAs eingeplant (Boysen-
Hogrefe, 2024). Es existiert dabei allerdings keine klar 
definierte verfassungsrechtliche Höchstbegrenzung für 
die GMAs. In einer Gesamtschau von Haushaltspraxis, 
Kommentarliteratur und Rechtsprechung der Landes-
verfassungsgerichte erscheinen GMAs in Höhe von 1 bis 
2 % des Bundeshaushalts als Höchstgrenze vertretbar 
(Nebel, 2024). Entsprechend basiert die in der Darstel-
lung getroffene Annahme auf einer GMA in Höhe von 
2 %. Beim KTF waren in der Finanzplanung der Ampel-
Koalition jährliche GMAs in Höhe von 9 Mrd. € enthalten. 
Gleichzeitig war die Rücklage nach Planung der Ampel-
Koalition im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht, sodass 
die Reduzierung der GMAs nicht durch weitere Entnah-
men aus der Rücklage hätte erbracht werden können. 
Mit Blick auf die aktuelle Finanzplanung im KTF belaufen 
sich die GMAs auf bis zu 1,8 Mrd. €. Das entspricht rund 
4,5 % der Programmausgaben. Angesichts des unvoll-

Tabelle 1
Vergleich der Investitionsplanung der Ampel-Koalition mit aktueller Investitionsplanung1

1 Abweichungen durch Rundungen möglich. 2 In der Finanzplanung der Ampel-Koalition war ein Aussetzen von Tilgungszahlungen im Jahr 2028 vorgese-
hen, solange die gesamtstaatliche Schuldenstandquote im Jahr 2028 nahe der Obergrenze des Stabilitäts- und Wachstumspaktes von 60 % des BIP liegt. 
Bei Erfüllung dieses Kriteriums hätte der Handlungsbedarf im Jahr 2028 um 9,2 Mrd. € höher ausfallen können. Damit wäre unter den Rahmenbedingun-
gen dieser Analyse die finanzpolitische Zusätzlichkeitsquote für die Investitionsmittel aus dem SVIK gestiegen. 3  Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit 
zwischen der Finanzplanung der Ampel-Koalition und der aktuellen Bundesregierung zu gewährleisten, wird für das Jahr 2025 nicht auf die realisierten 
Investitionen gemäß vorläufigem Haushaltsabschluss, sondern auf die im Wirtschaftsplan enthaltene Investitionsplanung abgestellt. 4 Die Höhe der Inves-
titionsmittel aus dem SVIK in der Finanzplanung kann sich mit den Wirtschaftsplänen 2027 und 2028 noch leicht ändern.

Quelle: eigene Darstellung.

in Mrd. € 2025 2026 2027 2028 ∑

1. RegE (Kernhaushalt und KTF) der Ampel-Koalition

I. Bodensatz-GMA / Handlungsbedarf Kernhaushalt 12/0 17/13 8/13 8/38,92

II. Differenz zur Absenkung auf Bodensatz-GMA von 8 Mrd. € (rund 2 % der Gesamtausgaben) 4,0 22,0 13,0 38,9

III. 40 % Auflösung zulasten von Investitionen 1,6 8,8 5,2 15,6

IV. GMA KTF i.H.v. 9 Mrd. € 9,0 9,0 9,0 9,0

V. Differenz zur Absenkung auf rund 10 % der KTF-Programmausgaben 5,3 5,4 5,3 5,1

VI. 60 % Auflösung zulasten von Investitionen 3,2 3,2 3,2 3,1

VII. III + VI: Gesamte Investitionskürzungen 4,8 12,0 8,4 18,6 43,8

VIII. Investitionen im 1. RegE 2025 und KTF (bereinigt um finanzielle Transaktionen) 79,9 85,4 81,0 79,8 326,1

IX. VIII-VII: Reduzierte Investitionen im 1. RegE 2025 75,1 73,4 72,6 61,2 282,3

Wirtschaftsplan 2025 sowie Wirtschaftsplan 2026 mit interner Finanzplanung für 2027 und  
2028 (Kernhaushalt, KTF, SVIK) der aktuellen Bundesregierung3

X. Investitionen der neuen Bundesregierung (bereinigt um finanzielle Transaktionen) 98,3 118,3 115,8 118,2 450,6

XI. davon: Investitionen SVIK (Bundessäule und KTF)4 28,9 49,7 48,5 49,8 176,9

XII. X-IX: Über kontrafaktische Planung der Ampel-Koalition hinausgehende Investitionen aus aktueller 
Finanzplanung 23,2 44,9 43,2 57,0 168,3

ständigen Mittelabflusses im Ist 2025 wird in obiger Be-
rechnung eine etwas geringere Absenkung der Boden-
satz-GMA im KTF auf 10 % der Programmausgaben an-
genommen. Unter der weniger konservativen und an der 
geltenden Finanzplanung orientierten Annahme einer 
Bodensatz-GMA in Höhe von 5 % im KTF erhöhen sich 
die Investitionskürzungen in der kontrafaktischen Fi-
nanzplanung der Ampel-Koalition. Entsprechend steigt 
die finanzpolitische Zusätzlichkeitsquote unter dieser 
Annahme auf rund 98 %.

Plausibilisierung Reduzierung der Investitionen

Wie letztlich die Auflösung der Handlungsbedarfe bei 
einer tatsächlichen Realisierung der Finanzplanung der 
Ampel-Koalition herbeigeführt worden wäre, hängt von 
einer Vielzahl von Faktoren ab, beispielsweise den po-
litischen Prioritäten, dem Anteil der bereits gebunde-
nen Ausgaben oder der gesamtwirtschaftlichen Lage. 
Grundsätzlich können die Handlungsbedarfe nicht nur 
über Ausgabekürzungen, sondern auch durch Einnah-
meverbesserungen aufgelöst werden. Allerdings ist 
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dabei zu berücksichtigen, dass zu erwartende Steu-
ermehreinnahmen in der Finanzplanung der Ampel-
Koalition bereits berücksichtigt waren und substan-
zielle Steuererhöhungen in Anbetracht der schwachen 
gesamtwirtschaftlichen Lage (reales BIP-Wachstum 
2024: -0,2 %) und den Prioritäten der die damalige Re-
gierungskoalition tragenden Parteien nicht zu erwarten 
waren. Daneben hätte die Reduzierung der GMAs durch 
anderweitige Maßnahmen erreicht werden können, bei-
spielsweise über einen Notlagenbeschluss gemäß Art. 
115 Abs. 2 GG oder Änderungen des finanzpolitischen 
Rahmens im Grundgesetz sowie Ausweitungen finanzi-
eller Transaktionen. Faktisch war Ende des Jahres 2024 
allerdings keiner dieser Wege in der damaligen Koaliti-
on konsensfähig. Im Vergleich zum Notlagenbeschluss 
oder Änderungen des finanzpolitischen Rahmens im 
Grundgesetz mit erforderlicher 2/3 Mehrheit im Bun-
destag und Bundesrat liegen die Umsetzungshürden bei 
Ausgabekürzungen deutlich niedriger. Vor diesem Hin-
tergrund erscheinen Kürzungen der Bundesausgaben 
zur Auflösung der Handlungsbedarfe unter der Ampel-
Koalition deutlich wahrscheinlicher als die übrigen, zu-
vor genannten Alternativen.

Die Komposition der erforderlichen Ausgabenkürzung 
kann dabei aber nur über Annahmen abgeschätzt wer-
den. Aufgrund unterschiedlicher institutioneller und po-

litischer Zwänge sind in der Historie öffentliche Investi-
tionen stärker von Sparmaßnahmen betroffen als Sozi-
alausgaben (Breunig & Busemeyer, 2012). Das schließt 
aber nicht aus, dass auch einzelne gesetzliche Sozial-
ausgaben abgesenkt werden. Blossey (2025) geht da-
von aus, dass notwendige Haushaltskürzungen in ers-
ter Linie und in der kurzen Frist auf Investitionen und in 
zweiter Linie und im Laufe der Zeit auf Sozialausgaben 
abzielen, da einige Haushaltsposten kurzfristig schwie-
riger zu kürzen seien als andere. Dabei sind sowohl bei 
konsumtiven als auch investiven Ausgaben Verpflich-
tungsermächtigungen sowie gesetzliche Bindungen zu 
beachten.

In der Forschungsliteratur liegen die Quantifizierungen 
zu Konsolidierungsanstrengungen zulasten öffentlicher 
Investitionen in etwa auf der in dieser Analyse zugrun-
de gelegten Höhe. Allerdings existieren kaum empi-
rische Studien, die sich unmittelbar auf den in diesem 
Papier dargestellten Kontext übertragen lassen. Den-
noch kann aus der bestehenden Literatur eine sinnvolle 
Abschätzung abgeleitet werden. Laut einer empirischen 
Untersuchung von Konsolidierungsphasen in einer um-
fangreichen Stichprobe verschiedener Länder (Alesina 
& Ardagna, 2010), tragen öffentliche Investitionen in aus-
gabeseitigen Konsolidierungsphasen zu rund 38 % zur 
fiskalischen Anpassung bei. Die in obiger Tabelle getrof-
fene Annahme erscheint auch deshalb plausibel, da eine 
initiale Reduzierung der GMAs im 1. Regierungsentwurf 
zum Bundeshaushalt 2025 aufgrund der divergierenden 
politischen Prioritäten der damaligen Koalitionsparteien 
nicht zu erwarten war und damit Einsparungen vor al-
lem und zuvorderst bei disponiblen Ausgaben, insbe-
sondere öffentlichen Investitionen, hätten erfolgen müs-
sen. Im Hinblick auf die Reduzierung der GMAs im KTF 
kann die Komposition aus investiven und konsumtiven 
Ausgaben im KTF herangezogen werden. Der Entwurf 
der Ampel-Koalition für den KTF-Wirtschaftsplan 2025 
sah nicht-investive Ausgaben in Höhe von 7,5 Mrd. € vor. 
Dies entspricht einem Anteil von rund 22 % der Pro-
grammausgaben, der Anteil investiver Ausgaben (ab-
solut 26,9 Mrd. €) im KTF betrug hingegen rund 78 %. 
Zur Reduzierung der GMAs im KTF auf rund 10 % der 
Programmausgaben, hätten disponible Ausgaben ver-
ringert werden müssen. Aufgrund des deutlich höheren 
Anteils investiver Ausgaben im KTF als im Kernhaushalt 
– der Anteil investiver Ausgaben bereinigt um finanziel-
le Transaktionen im Kernhaushalt war mit 11,5 % und 
12,9 % in der Finanzplanung der Ampel-Koalition deut-
lich geringer als im KTF – erscheint es plausibel, eine 
anteilig höhere Auflösung der GMA zulasten von Investi-
tionen anzunehmen als im Kernhaushalt. Denn der Anteil 
investiver Ausgaben im KTF liegt damit um mehr als das 
6-fache höher als im Kernhaushalt.

Abbildung 1
Finanzpolitische Zusätzlichkeitsquote der 
Investitionsmittel aus dem SVIK1

1 Bereinigt um finanzielle Transaktionen. Eine finanzpolitische Zusätz-
lichkeitsquote von über 100 % im Jahr 2028 bedeutet, dass die in der 
geltenden Finanzplanung vorgesehenen Investitionsmittel gegenüber 
den Investitionen im Szenario einer ausfinanzierten Finanzplanung der 
Ampel-Koalition über die Investitionsmittel des SVIK hinausgehen.

Quelle: eigene Darstellung.
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Auch unter Berücksichtigung einer konservativeren An-
nahme, wonach die Reduzierung der GMAs im Kern-
haushalt zulasten öffentlicher Investitionen in Höhe von 
30 % und im KTF in Höhe von 50 % erfolgt, ist ein Groß-
teil der Investitionsmittel des SVIK aus finanzpolitischer 
Sicht zusätzlich. Demnach erfolgen 158,4 Mrd. € von 
176,9 Mrd. € und damit rund 90 % der Investitionsmittel 
aus dem SVIK zusätzlich.

Handlungsbedarfe in der aktuellen Finanzplanung 
bis zum Jahr 2029

Die Validität der Schlussfolgerung der finanzpolitischen 
Zusätzlichkeit auf Basis der dargestellten Szenarioana-
lyse könnte dadurch begrenzt sein, dass auch die aktu-
elle Finanzplanung signifikante und noch aufzulösende 
Handlungsbedarfe enthält. Bei der Auflösung der Hand-
lungsbedarfe ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
materiell-rechtliche Anforderung an die Zusätzlichkeit 
der Ausgaben aus dem SVIK, die erfüllt sein muss, damit 
die Kreditermächtigung des SVIK genutzt werden kann, 
eine Untergrenze für die Investitionen im Kernhaushalt 
des Bundes konstituiert. Ausgabeseitige Kürzungen 
können demnach nur insofern zulasten von Investitionen 
erfolgen, als dass die Investitionsquote nach § 4 Abs. 
3 SVIKG in Konkretisierung von Artikel 143h GG i.H.v. 
mindestens 10 % im Kernhaushalt für die Zusätzlich-
keit der Investitionen aus dem SVIK eingehalten werden 
muss. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen vor 
den Grundgesetzänderungen im März 2025 sahen keine 
solche gesicherte Untergrenze für Investitionen im Kern-
haushalt vor.

In der aktuellen Finanzplanung belaufen sich die Inves-
titionsquoten im Kernhaushalt auf jeweils 10,6 % in den 
Jahren 2027 und 2028. Eine Auflösung der Handlungs-
bedarfe auf der Ausgabenseite könnte somit nur gering-
fügig durch verringerte öffentliche Investitionen realisiert 
werden. Eine Auflösung der Handlungsbedarfe durch 
Verbesserungen der Einnahmeseite würde zu einem An-
stieg der Gesamtausgaben im Kernhaushalt führen. Zur 
Einhaltung der Investitionsquote nach § 4 Abs. 3 SVIKG 
in Konkretisierung von Artikel 143h GG wäre daher eine 
anteilige Ausweitung der Investitionen im Kernhaushalt 
notwendig. 

In der Gesamtbetrachtung mit den Ausgaben für Inves-
titionen aus dem SVIK ergibt sich ein gesicherter und 
damit verlässlicher mittelfristiger Investitionspfad, der 
einen materiellen Unterschied zur vorherigen Finanzpla-
nung markiert. Auch die Institute der Gemeinschaftsdi-
agnose gehen in ihren Gutachten aus dem Herbst 2025 
davon aus, dass die Konsolidierungsmaßnahmen für 
die bestehenden Handlungsbedarfe über Einsparungen 

bei disponiblen Ausgaben im Kernhaushalt des Bundes 
erfolgen, die im Rahmen ihrer Prognose vorrangig dem 
Staatskonsum zuzuordnen sind (Gemeinschaftsdiagno-
se, 2025).

Fazit und Ausblick

Die in der politischen und wissenschaftlichen Debatte 
teils drastische und aufgeladene Kritik am SVIK im Hin-
blick auf die Zusätzlichkeit stellt größtenteils auf unge-
eignete Referenzszenarien ab und vernachlässigt dabei 
die hohen Bodensatz- und Handlungsbedarf GMAs in 
der Finanzplanung der Ampel-Koalition. Die vorliegende 
Szenariobetrachtung zeigt, dass die Investitionen aus 
dem SVIK nicht nur aus verfassungsrechtlicher, sondern 
auch aus finanzpolitischer Sicht zusätzlich erfolgen.

Damit sich die aus dem SVIK finanzierten investiven Im-
pulse in ein anhaltend höheres Wirtschaftswachstum 
übersetzen, ist neben komplementären Reformen zur 
Stärkung privater Investitionen vor allem eine effektive 
und effiziente Umsetzung der geplanten öffentlichen In-
vestitionen ausschlaggebend. Dazu soll auch ein indika-
torgestütztes Wirkungsmonitoring für die Investitionen 
aus dem SVIK beitragen, das derzeit in der Bundesre-
gierung entwickelt wird. Das Monitoring wird im Sinne 
einer ziel- und wirkungsorientierten Haushaltsführung 
die Fortschritte und Wirkungen der aus dem SVIK er-
möglichten finanzwirksamen Maßnahmen aggregiert 
auf Ebene der Haushaltstitel im SVIK darstellen. Durch 
das Monitoring könnten frühzeitig Investitionshemmnis-
se und -hürden identifiziert und die Ergebnisse bei der 
jährlichen Veranschlagung der Mittel des SVIK heran-
gezogen werden, insbesondere wenn Maßnahmen oder 
Investitionsmittel in einzelnen Bereichen nicht abfließen 
wie geplant oder sich Wirkungen nicht wie erwartet ein-
stellen. Damit soll das Monitoring nicht nur Transparenz 
schaffen, sondern auch ein umfassendes Steuerungs-
element bilden, das zu einer möglichst hohen Wirkung 
der Investitionsmittel beitragen kann. Als Pilotprojekt 
setzt es einen wichtigen Impuls für eine zunehmend ziel- 
und wirkungsorientierte Haushaltsführung und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag, um die Qualität öffentli-
cher Finanzen in Deutschland zu stärken.
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Title: The additionality of federal government investments from the Special Fund for Infrastructure and Climate Neutrality from a 
fiscal policy perspective
Abstract: Criticism of the Special Fund for Infrastructure and Climate Neutrality (SVIK) has recently culminated in the accusation that 
transfers from the core budget to the SVIK represent a misuse of funds and violate the principle of additionality. From a fiscal policy 
perspective, this accusation is misguided, because budget transfers do not preclude fiscal additionality. From the point of view of fiscal 
policy (unlike from a purely budgetary or constitutional perspective), compliance with the additionality principle is assessed primarily 
by comparing the investments in the current fiscal plan with the planned investments under the previous government (the traffic-light 
coalition). The assessment in this paper differs from previous analyses by explicitly taking into account the high savings requirements 
faced by the traffic-light coalition. Only a counterfactual investment scenario based on the fiscal planning under the traffic-light coalition 
can plausibly demonstrate the fiscal policy stimulus provided by the SVIK. The comparison with the counterfactual scenario shows that 
€168.3 billion out of a total of €176.9 billion – and thus around 95 % of the SVIK’s planned investments up to 2028 – are additional from a 
fiscal policy perspective. This renders the accusation of “fund-shuffling” meaningless, at least as regards to the federal share of the SVIK.



ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
267

Analysen  Energiekosten

© 	 Der/die Autor:in 2026. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

	 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.

DOI: 10.2478/wd-2026-0067

JEL: O13, Q41, Q48

Wirtschaftsdienst, 2026, 106(4), 267-270

Xenia Breiderhoff, Ralf Dewenter

Ölpreisschock und Kraftstoffpreise: Zum 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung
Seit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran sowie dem damit verbundenen 
Ölpreisschock wird in Deutschland vermehrt über mögliche Maßnahmen zur Reduktion 
der Kraftstoffpreise diskutiert. Bundestag und Bundesrat haben einem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zugestimmt, der die Einführung des österreichischen Regulierungsmodells, 
das nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt, vorsieht. Darüber hinaus beinhaltet das Gesetz 
eine Reihe weiterer Maßnahmen wie etwa die Schärfung der Missbrauchsaufsicht, die dem 
Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegenüber den Mineralölkonzernen verschafft. Die 
Regelungen sind seit dem 1. April 2026 wirksam. Einigen, wie dem Bundesfinanzminister 
Lars Klingbeil, gehen diese Regelungen noch nicht weit genug. Sie verweisen auf Länder wie 
Luxemburg, das die Kraftstoffpreise durch staatlich festgelegte Preisobergrenzen reguliert.
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Kraftstoffpreise sind bereits seit vielen Jahren in Deutsch-
land und auch in anderen europäischen Ländern in der 
Diskussion. Besonders in Deutschland herrscht eine hohe 
Konzentration im Raffineriemarkt, beim Großhandel und 
in einigen regionalen Tankstellenmärkten. Einige Länder 
haben bereits mehr oder weniger starke Regulierungen 
eingeführt, um Kraftstoffpreise zu begrenzen. Dazu zäh-
len Transparenzmaßnahmen wie die Einführung der deut-
schen Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), die 
die Tankstellenbetreiber dazu verpflichtet, die Preise in 
Echtzeit zu veröffentlichen, und damit lediglich einen ver-
gleichsweise milden Markteingriff darstellt. Es existieren 
aber auch direkte Preisregulierungen durch den Staat, et-
wa in Form von Preisobergrenzen, wie sie sowohl in Belgi-
en als auch in Luxemburg praktiziert werden.

Treten darüber hinaus – wie auch aktuell – weitere, durch 
exogene Schocks verursachte Preiserhöhungen auf, wer-
den nicht selten weitergehende Maßnahmen gefordert. 
Ein jüngeres Beispiel ist die durch den Ukraine-Krieg 
ausgelöste Energiekrise im Jahr 2022, die zu steigenden 
Kraftstoffpreisen geführt hat. Einige europäische Länder 
wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien reagier-
ten daraufhin mit sogenannten Tankrabatten, indem eine 
temporäre Steuersenkung durchgeführt wurde, um die 
Verbraucher entsprechend zu entlasten. Kritisiert wurde 
der Tankrabatt in Deutschland vor allem aufgrund der 

Vermutung, dass die Steuersenkungen nicht vollständig 
an die Verbraucher weitergegeben wurden. Die empiri-
sche Evidenz bestätigt dies über den gesamten Zeitraum 
betrachtet tatsächlich. Zwar wurde insbesondere in der 
Anfangsphase des Rabatts ein Großteil durchgereicht, 
jedoch wurden die Preise zunächst überproportional er-
höht und die Weitergaberaten variierten zwischen den 
Kraftstoffarten und über die Zeit sowie teilweise auch re-
gional. Zudem war der Tankrabatt eine teure, nicht sehr 
treffsichere Maßnahme, die insbesondere den Vielfahrern 
zugutekam (Bernhardt et al., 2023; Kahl, 2024; Fuest et 
al., 2022).

Die nun beschlossenen und darüber hinaus diskutierten 
Maßnahmen sind allesamt nicht geeignet, die Auswirkun-
gen eines Kostenschocks zu verhindern. Allerdings sind 
sie teilweise in der Lage, die überproportionalen Preiser-
höhungen, die insbesondere durch die Marktmacht der Mi-
neralölkonzerne hervorgerufen werden, zu reduzieren. Ge-
eignete Eingriffe sollten also an dieser Stelle ansetzen und 
nicht zu einer Aussetzung des Marktmechanismus führen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Einführung von transparenzfördernden Maßnahmen 

Transparenzfördernde Maßnahmen im Tankstellenmarkt, 
wie die Einführung der MTS-K, können grundsätzlich 
unterschiedliche Wirkungen entfalten: Zum einen erhö-
hen sie die vertikale Transparenz, sodass Verbraucher 
besser informiert sind und Preise leichter vergleichen 
können, was wiederum zu einer Intensivierung des Wett-
bewerbs führen sollte. Zum anderen steigt jedoch auch 
die horizontale Transparenz, da Wettbewerber jederzeit 
über die Preise ihrer Konkurrenten informiert sind, was 
grundsätzlich ebenfalls zu intensiverem Wettbewerb füh-
ren kann. Gleichzeitig können diese Informationen jedoch 
ebenso genutzt werden, um eine Koordination zwischen 
den Wettbewerbern zu erleichtern (Dewenter et al., 2017). 
Dies gilt insbesondere, wenn Kraftstoffpreise von den An-
bietern, wie mittlerweile üblich, automatisiert festgelegt 
werden. Transparenzfördernde Maßnahmen stellen somit 
zwar ein Instrument dar, das die Wettbewerbsintensität er-
höhen und Preisaufschläge reduzieren soll, ihre Wirkung 
ist jedoch nicht eindeutig.

Die empirische Evidenz zu transparenzsteigernden Maß-
nahmen ist ambivalent. Während in Deutschland nach der 
Einführung der MTS-K Ende 2013 zunächst leichte Preis-
erhöhungen beobachtet werden konnten, lassen sich mitt-
lerweile geringe Preisreduktionen feststellen (Dewenter et 
al., 2017; Horvath, 2019; Montag et al., 2026). Für Frank-
reich, das ähnliche Maßnahmen ergriffen hat, konnte hin-
gegen kein signifikanter Effekt erhöhter Markttransparenz 
festgestellt werden (Bernhardt et al., 2025). Für Österreich 
ist die empirische Evidenz über die Wirkung ähnlicher 
Maßnahmen uneindeutig. Einige Arbeiten haben einen 
preissenkenden Effekt gemessen, andere dagegen konn-
ten nur insignifikante Preisänderungen feststellen (Becker 
et al., 2021; Bernhardt et al., 2025). Allerdings wurden in 
Österreich innerhalb weniger Monate unterschiedliche Re-
gulierungen eingeführt, sodass eine genaue Identifikation 
der einzelnen Eingriffe kaum möglich ist.

Die Besonderheit der österreichischen Transparenzmaß-
nahmen besteht darin, dass – anders als in Deutschland 
– nicht alle Preise vollständig über Apps offengelegt wer-
den. Stattdessen werden auf einer offiziellen Seite für 
einen Suchstandort die zehn nächstgelegenen Tankstel-
len angezeigt, wobei nur die fünf günstigsten mit Preis-
angaben gelistet sind.1 Auf diese Weise können die Ver-
braucher gezielt die günstigsten Tankstellen ansteuern, 
gleichzeitig wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern 

1	 Zu Beginn der Maßnahme wurden diese Informationen lediglich über 
die offizielle Website spritpreisrechner.at bereitgestellt. Mittlerweile 
existieren jedoch auch private Seiten und Apps, die umfangreichere In-
formationen zur Verfügung stellen und somit zur Transparenz beitragen.

intensiviert, da diese stärker um die begrenzte Aufmerk-
samkeit der Konsumenten konkurrieren. Durch eine sol-
che Reduktion der Informationen wird eine Koordination 
zwischen den Wettbewerbern erschwert und potenziellen 
Preiserhöhungen entgegengewirkt (Martin, 2024).

Regulierung von Preisen und Preisänderungen

Das beschlossene Maßnahmenpaket der Bundesregie-
rung sieht vor, dass auch in Deutschland das sogenann-
te österreichische Modell eingeführt wird (BMWE, 2026). 
Es erlaubt Tankstellen genau eine Preiserhöhung pro Tag 
(in Österreich jeweils um 12 Uhr)2, wobei die Anbieter die 
Preise weiterhin in unbegrenzter Zahl senken können. Die 
Empirie zeigt, dass dieser Eingriff zu geringeren Preis-
schwankungen, also zu mehr Stabilität geführt hat (Be-
cker et al., 2021; Fasoula & Schweickert, 2020). Hinsicht-
lich der Preiseffekte ist die Evidenz jedoch uneinheitlich. 
Zum Teil finden die Analysen für die Einführung der Maß-
nahme im Jahr 2009 insbesondere bei Benzin einen preis-
reduzierenden Effekt, der im Zeitverlauf abnimmt (Becker 
et al., 2021). Allerdings lässt sich eine langfristige Wirkung 
nicht eindeutig identifizieren, da die Regulierung 2011 
angepasst wurde und zusätzlich eine Transparenzmaß-
nahme eingeführt wurde. Andere finden dagegen für die 
ursprüngliche Regulierung von 2009 keinen signifikanten 
Preiseffekt, identifizieren jedoch für die Revision von 2011 
einen preisreduzierenden Effekt (Bernhardt et al., 2025). 
Insgesamt erschwert die Kombination aus Preisregulie-
rung und Transparenzmaßnahme, ähnlich zu der Maßnah-
me in Deutschland, eine kausale Trennung der Effekte, 
sodass nicht eindeutig bestimmt werden kann, welcher 
Einfluss auf welche Maßnahme zurückzuführen ist.

Ebenso können sowohl Verbraucher als auch Anbieter auf 
Regulierungen reagieren. In Westaustralien z. B. wurde 
2001 eine Regulierung eingeführt, nach der die Preise nur 
einmalig täglich festgesetzt und anschließend für 24 Stun-
den nicht mehr verändert werden durften. Empirisch zeigt 
sich, dass die Preise zunächst sinken, da die Koordination 
zwischen den Anbietern vorübergehend gestört wird. Die-
ser Effekt ist jedoch nicht persistent: Die Anbieter passen 
ihre Strategien an und sind trotz der Regelung weiterhin 
in der Lage, sich zu koordinieren. Die Regulierung erweist 
sich damit – abgesehen von geringeren Preisschwankun-
gen – weitgehend als wirkungslos (Wang, 2009).

Mit der Einführung der Gesetzesänderungen hat die Bun-
desregierung darauf hingewiesen, dass sie sich auch 

2	 Bei der erstmaligen Einführung der Maßnahme im Jahr 2009 durften 
Preiserhöhungen einmal täglich um Mitternacht erfolgen (BGBl 2009, 
II, Nr. 190). Mit der Reform im Jahr 2011 wurde dieser Zeitpunkt auf 
12:00 Uhr mittags verlegt (BGBl 2010, II, Nr. 484).

https://www.spritpreisrechner.at/#/fossil
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weitere Maßnahmen vorbehält, sollten die Preise dauer-
haft hoch bleiben. Den wohl stärksten potenziellen Ein-
griff in den Kraftstoffmarkt stellen die von Finanzminister 
Klingbeil präferierten Preisregulierungen nach luxembur-
gischem Vorbild dar, bei dem die Preise für Benzin und 
Diesel durch eine Preisobergrenze gedeckelt werden sol-
len. Damit würde der Regulierer nicht nur die Margen vor-
geben, sondern müsste auch fortlaufend über detaillierte 
Kosteninformationen verfügen, um diese zu berechnen. 
Der Eingriff könnte bei detaillierter Informationslage zwar 
insofern wirken, dass die Maximalpreise regulatorisch 
gesenkt würden. Zudem würden Preisschwankungen ab-
nehmen, weil die Preisobergrenze den Wettbewerb in der 
Preissetzung einschränkt.

Allerdings kann eine Deckelung auch dazu führen, dass 
der Preis seine Lenkungswirkung verliert, da Verbrau-
cher sich beim Konsum nicht mehr an den tatsächlichen 
Knappheitspreisen, sondern an den geringeren regulier-
ten Preisen orientieren. Gleichzeitig könnten steuerliche 
Anpassungen erforderlich werden, wenn den Anbietern 
eine gewisse Rendite erhalten bleiben soll. Insgesamt be-
steht eine erhöhte Gefahr ineffizienter Preise durch den 
Staatseingriff. Darüber hinaus ist es ebenso möglich, 
dass zwar die Höchstpreise durch die Regulierung sin-
ken, die Durchschnittspreise aber steigen und damit die 
Verbraucher schlechter gestellt werden als ohne eine Re-
gulierung (Berezvai & Helfrich, 2024; Gatsios et al., 2026). 

Die empirische Evidenz zeigt ebenso, dass insbesonde-
re starre Preisdeckel, wie sie etwa in Ungarn praktiziert 
wurden, zu Marktaustritten und einer Verringerung des 
Wettbewerbs führen können, was nach ihrer Aufhebung 
ein dauerhaft höheres Preisniveau begünstigt. Aber auch 
bei dynamisch angepassten Preisdeckeln zeigt die empi-
rische Evidenz, dass diese als Orientierungspunkt für An-
bieter dienen, zu einer Angleichung der Preise und einer 
geringeren Preisstreuung führen und so implizite Kollusi-
on erleichtern, was ebenfalls langfristig zu einem höheren 
Preisniveau führen kann (Sen et al., 2011; Berezvai & Helf-
rich, 2024; Gatsios et al., 2026).

Verschärfung des Wettbewerbsrechts

Neben der Einführung des österreichischen Modells ent-
hält das Maßnahmenpaket aber noch weitere Maßnah-
men: So werden dem Bundeskartellamt mehr Kompeten-
zen zugewiesen, indem eine „Beschleunigung und Effek-
tivierung von Verfahren nach Sektoruntersuchungen“ ein-
geführt wird. Dem Kartellamt wird damit die Möglichkeit 
verschafft, deutlich einfacher und schneller verhaltensori-
entierte sowie strukturelle Maßnahmen einzuleiten, wenn 
eine Sektoruntersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass 
eine Störung des Wettbewerbs vorliegt (BMWE, 2026).

Ebenso wird eine erweiterte Transparenzpflicht gegen-
über Wettbewerbsbehörden eingeführt, die den überhöh-
ten Preisen auf Kraftstoffmärkten entgegenwirken soll. 
Konkret sollen Mineralölunternehmen verpflichtet werden, 
Preisentwicklungen sowie zugrundliegende Kostenstruk-
turen offenzulegen und entsprechende Preiserhöhungen 
sachlich zu begründen. Damit werden die Hürden für das 
Eingreifen des Bundeskartellamts gesenkt und die Effek-
tivität der kartellrechtlichen Durchsetzung erhöht. Gleich-
zeitig kommt es zu einer Beweislastumkehr: Nicht mehr 
ausschließlich das Bundeskartellamt muss missbräuch-
lich überhöhte Preise nachweisen, sondern Unternehmen 
müssen darlegen, dass ihre Preise angesichts der beste-
henden Kosten gerechtfertigt sind.

Eine Feststellung von Preisüberhöhungen ist regelmäßig 
mit großen Problemen behaftet. Zum einen verfügt die 
Wettbewerbsbehörde oftmals nicht über ausreichende 
Informationen, eine Preisüberhöhung zu determinieren. 
Zum anderen ist es nicht trivial, die dazu notwendigen 
kontrafaktischen Preise zu berechnen. Durch eine erwei-
terte Offenlegungspflicht und die damit verbundene Ver-
pflichtung, die Preisaufschläge zu rechtfertigen, wird es 
in Zukunft deutlich einfacher, Preismissbrauch zu identifi-
zieren. Zugleich handelt es sich um eine präventive Maß-
nahme, da Anreize für Unternehmen geschaffen werden, 
Preise stärker an den tatsächlichen Kosten auszurichten. 
Auch wenn die Unternehmen einen gewissen Spielraum 
bei der Begründung ihrer Preisgestaltung haben, dürfte 
es angesichts internationaler Rohölmärkte schwierig sein, 
steigende Margen plausibel zu erklären, wenn diese im 
Zeitverlauf oder im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern deutlich abweichen. Die Beweislastumkehr ent-
lastet damit das Bundeskartellamt und erhöht zugleich 
den Druck auf die Mineralölunternehmen. Insgesamt zielt 
die Maßnahme darauf ab, die Preissetzung im Kraftstoff-
markt stärker zu disziplinieren, ohne unmittelbar in die 
Preisbildung einzugreifen.

Fazit

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die bisher 
umgesetzten und diskutierten Maßnahmen zur Senkung 
der Kraftstoffpreise vor allem darauf abzielen, die Aus-
wirkungen von Marktmacht und damit Preisüberhöhun-
gen und überhöhte Gewinne zu begrenzen. Den Folgen 
exogener Schocks wie dem aktuellen Ölpreisschock lässt 
sich damit nur insoweit begegnen, als ein wettbewerbli-
cher Markt Kostensteigerungen zwar vollständig weiter-
gibt, jedoch nicht darüber hinausgehende Preissteigerun-
gen verursacht.

Es kann jedoch durchaus sinnvoll sein, die Marktmacht 
der Mineralölkonzerne mit geeigneten Maßnahmen zu 
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begrenzen; allerdings sollte man nicht in Aktionismus 
verfallen und eine Überregulierung vornehmen. Eingrif-
fe wie direkte Preisregulierungen und Preisobergrenzen 
oder Maßnahmen wie Tankrabatte sind teuer und in der 
Wirkung oft zweifelhaft. Die Anwendung des österreichi-
schen Modells begrenzt dagegen zunächst die Volatilität 
der Preise, ob es auch zu sinkenden Durchschnittsprei-
sen führt, ist ungewiss. Allerdings sollte unbedingt nach 
einiger Zeit überprüft werden, ob es tatsächlich zu Preis-
senkungen gekommen ist.

Sinnvoll erscheint es vor allem, den Spielraum des Bun-
deskartellamts zu erweitern und ihm durch eine Beweis-
lastumkehr ein schärferes Instrument an die Hand zu ge-
ben. Eine hohe Konzentration auf Vorleistungsmärkten 
sowie eine ausgeprägte vertikale Integration führen re-
gelmäßig dazu, dass Kraftstoffpreise nicht nur überhöht 
sind, sondern auch dem Muster „Rockets and Feathers“ 
folgen. Sie reagieren auf steigende Ölpreise rasch, wäh-
rend sie bei sinkenden Preisen nur verzögert nachgeben. 
Auch eine Verschärfung der Missbrauchsaufsicht löst 
nicht die Probleme, die durch exogene Schocks hervor-
gerufen werden; jedoch können die negativen Auswirkun-
gen von Marktmacht dadurch begrenzt werden.
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Der Job-Turbo für Geflüchtete aus Sicht von 
Vermittlungsfachkräften: eine kritische Bilanz
Mit dem Job-Turbo sollen Geflüchtete schnell und nachhaltig in Arbeit gebracht werden. 
Dieses Ziel erscheint ambitioniert angesichts zahlreicher struktureller Hürden. Dieser Beitrag 
untersucht, wie Vermittlungsfachkräfte in deutschen Jobcentern den Job-Turbo und seine 
operativen Vorgaben sowie die Rahmenbedingungen für die Vermittlung von Geflüchteten 
einschätzen. Es zeigt sich ein deutliches Bild: Fachkräfte lehnen den Job-Turbo mehrheitlich 
ab, bewerten die Ziele für die gesamte Zielgruppe als schwer erreichbar und enge Vorgaben 
zur Häufigkeit von Beratungsgesprächen als wenig förderlich. Vermittlungsfachkräfte in 
spezialisierten Sonderteams sehen die Reform leicht positiver. Die Ergebnisse können für 
Probleme auf der Arbeitsebene der Arbeitsverwaltung sensibilisieren und sind relevant für die 
Nachhaltigkeit der Reform.
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Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine sind mehr als 1 Mio. Menschen aus der Ukra-
ine nach Deutschland geflohen. Zwischen Juni 2022 und 
März 2025 eingereiste Ukrainer:innen hatten direkt An-
spruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch II. Zunächst wurden ukrainische Geflüchtete 
in Sprachkurse vermittelt, mit dem Ziel, qualifikationsad-
äquate Beschäftigung zu ermöglichen. Angesichts der im 
internationalen Vergleich moderaten Beschäftigungsraten 
hat die Bundesregierung Ende 2023 den Job-Turbo zur 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten eingeführt. Die-
ser sieht vor, Ukrainer:innen und Geflüchtete aus anderen 
Kriegs- und Krisenregionen nach bestandenem Integra-
tionskurs, also bereits mit geringen Deutschkenntnissen, 
schnell in Arbeit zu vermitteln. Die Jobcenter wurden da-
mit zu zentralen Umsetzungsakteuren einer Reform, die 
von hohem politischem Erwartungsdruck begleitet war. 
Schnelle Vermittlung in Arbeit soll erreicht werden durch 
häufigere Termine im Jobcenter, Sanktionen bei Verlet-
zung der Mitwirkungspflichten und bei Terminversäum-
nissen sowie die verstärkte Ansprache und Einbindung 
von Arbeitgebern. Berufsbegleitende Sprachkurse und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sollen zur Nachhaltigkeit 
der Arbeitsmarktintegration beitragen (BA, 2023, 2024).

Bisher liegen nur wenige Erkenntnisse zu den Wirkungen 
des Job-Turbos vor. Eine Studie internationaler Arbeits-

marktforscher zeigt vor allem bei Ukrainer:innen positive 
Entwicklungen bei Terminhäufigkeit und Erwerbsaufnah-
men seit Einführung des Job-Turbos. Bei Geflüchteten 
aus anderen Herkunftsländern fällt dieser Effekt weniger 
stark aus (Hainmueller et al., 2026). Eine Befragung von 
Jobcenterbeschäftigten könnte Hinweise dafür liefern, 
wie diese Unterschiede zustande kommen.

Die Perspektive der Jobcenter

Dieser Beitrag ergänzt die Debatte um die Perspektive 
der Jobcenter, bei denen die Umsetzungsverantwortung 
für den Job-Turbo liegt. Konkret fokussieren wir auf die 
Sicht der Vermittlungsfachkräfte, die tagtäglich im direk-
ten Kontakt mit Leistungsberechtigten stehen und durch 
ihr Handeln deren Erfahrungen des Sozialstaats prägen 
(Senghaas et al., 2025). Zwar stellt die Untersuchung 
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keine Wirkungsanalyse dar, dennoch sind Einstellun-
gen und Bewertungen von Vermittlungsfachkräften aus 
verschiedenen Gründen relevant. Erstens sind Vermitt-
lungsfachkräfte zentrale Akteure in der Umsetzung des 
Job-Turbos und für ein kontextsensibles Verständnis der 
Reform grundsätzlich unerlässlich. Zweitens sind Vermitt-
lungsfachkräfte selbst Adressat:innen von Veränderung 
geworden, da sich die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, 
offizielle Ziele und die Weisungslage geändert haben. 
Diese Veränderungen können unterschiedlich erlebt und 
gedeutet werden. Drittens sind Vermittlungsfachkräfte 
als Street-Level Bureaucrats die Schnittstelle zwischen 
Staat und Gesellschaft. Sie agieren in institutionell abge-
steckten Räumen und werden zu de facto Policy-Makers, 
indem sie ihre Ermessensspielräume unterschiedlich 
nutzen (Lipsky, 1980; Hupe & Hill, 2007). Individuelle Ein-
schätzungen zu Fairness, Wirksamkeit und Erreichbarkeit 
von Reformzielen sowie zur Motivation und Würdigkeit 
(deservingness) von Leistungsbeziehenden können Er-
messensentscheidungen maßgeblich beeinflussen (Rice, 
2012; Belabas & Gerrits, 2017).

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
hat Anfang 2024 und Anfang 2025 bundesweit über 
3.000 Jobcenter-Beschäftigte im Rahmen der standar-
disierten Online-Jobcenter-Befragung (OnJoB) zu ihrem 
Arbeitsalltag und ihrer Meinung zur Grundsicherung be-
fragt (Bernhard et al., 2024b). Die zweite Befragung An-
fang 2025 enthielt darüber hinaus ein Fragemodul zur 
Beratung und Vermittlung von Geflüchteten. Die hier dar-
gestellten Auswertungen enthalten Antworten von mehr 
als 1.100 Vermittlungsfachkräften, die zum Zeitpunkt der 
zweiten Befragung Geflüchtete betreut haben.

Schwierige Rahmenbedingungen für schnelle 
Vermittlung in Arbeit

Vermittlungsfachkräfte, die mit Geflüchteten arbeiten, 
agieren typischerweise im Spannungsfeld zwischen in-
stitutionellen Vorgaben und schwierigen Rahmenbe-
dingungen (Hagelund & Kavli, 2009; Sundbäck, 2024). 
So erschwert eine Reihe von strukturellen Faktoren die 
Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit, darunter psycho-
soziale Belastungen durch Krieg, Flucht und Verlust von 
Familie, Heimat und Status, Sprachbarrieren, fehlende 
Passung von Qualifikationen aus dem Herkunftsland mit 
Anforderungen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt oder lang-
wierige Anerkennungsprozesse beruflicher Abschlüs-
se, aber auch befristete Aufenthaltstitel und unklare Zu-
kunftsperspektiven.

Die weit überwiegende Mehrheit der befragten Ver-
mittlungsfachkräfte erlebt die Rahmenbedingungen als 
schwierig. Der Aussage „komplexe Problemlagen verhin-

dern schnelle Vermittlung“ stimmen auf einer fünfstufigen 
Antwortskala 80 % der Befragten „eher“ oder „voll und 
ganz“ zu (Abbildung 1). Die meisten haben darüber hin-
aus Zweifel bezüglich der Aufnahmefähigkeit des Arbeits-
marktes: Nur 13 % der Vermittlungsfachkräfte stimmen 
der Aussage zu, es gäbe genug offene Stellen für Men-
schen mit geringen Deutschkenntnissen. Das Antwort-
verhalten variiert hier je nach regionaler Arbeitsmarktlage. 
Schließlich gibt es viel Zustimmung (59 %) zu einer Aus-
sage, die fehlende Kinderbetreuung als Arbeitsmarkt-
hemmnis von geflüchteten Frauen benennt.

Diese Antwortmuster sind über alle befragten Vermitt-
lungsfachkräfte konsistent, unabhängig von institutionel-
ler Rahmung (bezüglich Trägerschaft des Jobcenters und 
Spezialisierung in Sonderteams). Sie zeigen: Die große 
Mehrheit der Vermittlungsfachkräfte, die Geflüchtete be-
treuen, sieht das Ziel des Job-Turbos – schnelle Erwerbs-
aufnahme auch ohne fortgeschrittene Deutschkenntnis-
se – als schwer erreichbar an.

Unbeliebte Vorgaben, knappe Ressourcen

Die Vermittlungsfachkräfte wurden auch nach den neuen 
Vorgaben im Rahmen des Job-Turbos und nach den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten und Ressourcen in 
der Arbeit mit Geflüchteten gefragt. Eine zentrale, neue 
Vorgabe im Rahmen des Job-Turbos war die Intensivie-
rung von Kontakten mit Geflüchteten hin zu durchschnitt-
lich einem Kontakt alle sechs Wochen in den ersten sechs 
Monaten nach Beendigung des Integrationskurses. Laut 

Abbildung 1
Einschätzungen zu strukturellen Herausforderungen 
bei der Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit

Antworten von je rund 1.150 Vermittlungsfachkräften, die mit Geflüchte-
ten arbeiten.

Quelle: Online-Jobcenter-Befragung 2025, eigene Berechnungen.
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dahinter liegender Wirklogik soll häufigeres Einladen ins 
Jobcenter einerseits bessere Beratung und Vermittlung 
möglich machen, andererseits aber auch Druck zur Ar-
beitssuche erzeugen. Wenngleich die Kontakthäufigkeit 
seit Einführung des Job-Turbos deutlich zugenommen hat 
– bei Ukrainer:innen stärker als bei Personen aus anderen 
Herkunftsländern (Hainmueller et al., 2026), so liegen bis-
her keine Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung des 
intensivierten Kontakts vor und dazu, wie dieser von Ver-
mittlungsfachkräften bewertet wird.

Die Umfrage zeigt wenig Zustimmung zu der Aussage, 
Vermittlung gelänge durch häufigeres Einladen besser. 
Gerade rund 24 % der Vermittlungsfachkräfte stimmen 
der Aussage „voll und ganz“ oder „eher“ zu (Abbildung 2). 
Weiterhin stimmen 67 % der Befragten der Aussage eher 
oder voll zu, Vorgaben zur Kontaktdichte würden indivi-
duell angepasste Beratungsprozesse erschweren. Wäh-
rend die erste Antwortverteilung auch die schwierigen 
Rahmenbedingungen widerspiegeln dürfte, deutet die 
zweite an, dass Vorgaben zur Kontaktdichte den wahr-
genommenen Ermessens- und Entscheidungsspielraum 
einschränken. Eine ablehnende Haltung gegenüber Vor-
gaben zur Kontaktdichte wird noch stärker von Vermitt-
lungsfachkräften in kommunalen Jobcentern vertreten. 

Sie unterliegen nicht den zentralen fachlichen Weisungen 
der Bundesagentur für Arbeit.

Ein Blick auf die weiteren Antworten liefert mögliche Er-
klärungen für die kritische Bewertung der Kontaktdich-
tevorgaben: Nur 20 % der Vermittlungsfachkräfte stim-
men der Aussage zu, es stünden in ihrem Jobcenter gute 
Förderinstrumente für Geflüchtete zur Verfügung. 26 % 
bewerten die finanzielle Situation ihres Jobcenters als 
ausreichend, um alle Geflüchteten angemessen fördern 
zu können. Schließlich beschreiben lediglich 13 % der 
Befragten die sprachliche Verständigung mit Geflüchte-
ten als gut.

Offensichtlich fehlt es vielen Vermittlungsfachkräften in 
der Arbeit mit Geflüchteten an Instrumenten und Res-
sourcen. Wenn Programme fehlen, die zielgruppenspezi-
fischen Bedarfen Rechnung tragen oder wenn nicht ge-
nug Geld da ist, um bestehende Fördermöglichkeiten zu 
nutzen, dann kann Beratung ins Leere laufen. Der inten-
sivierte Kontakt als prozedurale Veränderung kann auch 
dann leer drehen, wenn die sprachliche Verständigung 
schwer ist und damit Unterstützungsbedarfe gar nicht 
erst identifiziert und institutionelle Anliegen nur schwer 
kommuniziert werden können (Falkenhain & Hirseland, 
2024a).

Die Einschätzung ihrer Zustimmung zu den abgefragten 
Aussagen stellt die Befragten vor die Herausforderung, 
eine Art Mittelwert für alle ihre Beratungsfälle zu bilden, 
obwohl z. B. die sprachliche Verständigung mit der einen 
Klientin mühelos klappt und mit dem anderen Klienten 
kaum möglich ist. Die großen Anteile der Antwort „teils 
teils“ bei einigen Fragen (Abbildung 2) – 39 % bei sprach-
licher Verständigung, 35 % bei Förderinstrumenten, 31 % 
bei „besser vermitteln durch häufigeres Einladen“ – dürfte 
auf die Heterogenität der Zielgruppe und der Erfahrungen 
von Vermittlungskräften hinweisen. Einerseits ist dies we-
nig verwunderlich. Und doch deuten die Antworten auf 
die Problematik einer Reform hin, deren ambitioniertes 
Ziel uniform für eine heterogene Gruppe definiert wird.

Darüber hinaus deutet die häufig kritische Einschätzung 
der finanziellen Ressourcen („Förderung für alle Geflüch-
teten“) darauf hin, dass Vermittlungsfachkräfte selektiv 
aktivieren müssen. Für Fördermaßnahmen werden un-
ter einem solchen selektiven Setting der Tendenz nach 
eher erfolgversprechende Personen ausgewählt als sol-
che, mit denen das Programmziel „schnelle Vermittlung 
in Arbeit“ als kaum erreichbar angesehen wird, die aber 
aufgrund zahlreicher Nachteile Unterstützung prinzipi-
ell dringender benötigen würden. Dieses Muster – in der 
Arbeitsmarktsoziologie auch creaming (oder Rosinen 
picken) und parking genannt – ist typisch für work-first 

Abbildung 2
Einschätzungen zu Vorgaben, Instrumenten und 
Ressourcen

Antworten von je rund 1.150 Vermittlungsfachkräften, die mit Geflüchte-
ten arbeiten.

Quelle: Online-Jobcenter-Befragung 2025, eigene Berechnungen.
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Tabelle 1
Einstellung von Fachkräften in Sonderteams „Flucht und Migration“ und im Regelbetrieb

Regressionen zur Zustimmung zu der jeweiligen Aussage auf einer fünfstufigen Skala (von 1 = stimme überhaupt nicht zu bis 5 = stimme voll zu) mit 
weiteren nicht ausgewiesenen Kontrollvariablen (Alter (auch quadriert), Geschlecht, (Fach-)Hochschulreife, berufliche Qualifikation, Spezialisierung auf 
Personen mit schwerwiegenden Hemmnissen, Beschäftigungsdauer im Jobcenter (auch quadriert), Arbeitgeberin und Jobcenterträgerschaft, SGB-II-
Vergleichstyp); Signifikanzniveau * 10 % / ** 5 % /  *** 1 %.

Quelle: Online-Jobcenter-Befragung 2025, eigene Berechnungen.

Vorgaben zur 
Kontaktdichte 
erschweren 
individuell 
angepasste 
Beratungs-
prozesse

Wenn ich 
Geflüchtete 
häufiger 
einlade, kann 
ich sie besser 
vermitteln

Jobcenter hat 
gute Förderin-
strumente für 
eine schnelle 
Arbeitsauf-
nahmen von 
Geflüchteten

Die sprachliche 
Verständigung 
mit Geflüchteten 
klappt gut

Die Finanzsituation 
meines Jobcenters 
ermöglicht allen 
Geflüchteten eine 
angemessene 
Förderung

Sonderteam „Flucht und Migration“ (Ref. Regelbetrieb) -0,01 0,24 *** 0,12 * 0,12 * -0,04

Fallzahl 1.147 1.141 1.143 1.156 1.130

Programme (Peck & Theodore, 2000). Möglich wäre auch, 
dass die Aktivierungsbemühungen angesichts begrenzter 
Budgets und des politischen Erwartungsdrucks zunächst 
in Richtung ukrainischer Leistungsberechtigter kanalisiert 
wurden, zulasten von Geflüchteten aus anderen Ländern.

Die kritische Bewertung der Kontaktdichteerhöhung 
könnte schließlich auch im Zusammenhang mit einem 
hohen Betreuungsschlüssel und knappen zeitlichen Res-
sourcen stehen. Laut Umfrage betreuen Vermittlungs-
fachkräfte, die in Vollzeit mit Geflüchteten und anderen 
Klient:innen-Gruppen arbeiten, im Durchschnitt 216 Leis-
tungsberechtigte. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
eine Erhöhung der Kontakte mit Geflüchteten zu mehr 
kurzen, standardisierten Beratungsgesprächen oder 
mehr Kurztelefonaten geführt hat. Diese könnten ausrei-
chen, um Leistungen für arbeitsmarktnahe Klient:innen 
zu erbringen, nicht aber, um komplexe Problemlagen zu 
bearbeiten (Baethge-Kinsky et al., 2007).

Internationale Studien zu intensivierter Beratung kommen 
zu einem ähnlichen Schluss: Mehr Beratungsgespräche 
im Jobcenter können ein effektives Instrument sein, um 
die Jobsuche von Leistungsberechtigten zu unterstüt-
zen und zu beschleunigen; sie wirken aber nicht für alle 
gleich (Rosholm, 2014). Bei arbeitsmarktnahen Menschen 
wirkt intensivierter Kontakt oft als entscheidender Push, 
entweder direkt durch die Bereitstellung von Förderange-
boten und die gemeinsame Identifizierung von Erwerbs-
pfaden oder indirekt als mahnende Erinnerung. Diese po-
sitiven Effekte bleiben bei arbeitsmarktfernen Personen 
allerdings (oft) aus (Rosholm, 2014). Gerade für Menschen 
mit multiplen Problemlagen bedeuten mehr Termine im 
Jobcenter nicht zwingend passgenauere Hilfe; sie kön-
nen stattdessen sogar konträre Wirkungen entfalten und 

Belastungen generieren (Danziger & Seefeldt, 2000; Dun-
ford-Stenger et al., 2021).

Sonderteams bewerten häufigere Kontakte mit 
Geflüchteten leicht positiver

Jobcenter organisieren sich je nach Zusammensetzung 
der Leistungsberechtigten ganz unterschiedlich. Teil-
weise gibt es Spezialteams von Vermittlungsfachkräften 
beispielsweise nur für Geflüchtete, für Jüngere oder für 
andere, besonders benachteiligte Gruppen. Teilweise 
beraten Teams von Vermittlungsfachkräften jedoch auch 
ohne zielgruppenspezifische Spezialisierung eine brei-
te Gruppe von Leistungsberechtigten. In zwei Drittel der 
teilnehmenden Jobcenter gab mindestens eine befragte 
Person an, in einem spezialisierten Team für Geflüchte-
te zu arbeiten. Dabei variiert der Anteil der Jobcenter mit 
solchen spezialisierten Teams regional stark.1 Analysiert 
man mit Hilfe von multivariaten Methoden, wie die erfrag-
ten Einstellungen zur Arbeit mit Geflüchteten mit dem 
Spezialisierungsgrad von Vermittlungsfachkräften korre-
lieren, dann zeigen sich einige interessante Unterschiede 
(Tabelle 1).

Vermittlungsfachkräfte in Sonderteams „Flucht und Mig-
ration“ bewerten die Aussage, dass häufigeres Einladen 
ins Jobcenter die Vermittlung von Geflüchteten erleich-
tert, etwas positiver als ihre Kolleg:innen, die im Nor-

1	 In den SGB-II-Vergleichstypen Ia, Ib und Ic (Landkreise in Bayern bzw. 
Süddeutschland mit unterdurchschnittlicher Quote erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter) ist sie mit 36 bis 48 % am niedrigsten, während 
sie in den Typen IIIb, IIIc, IId und IIe (d. h. in Regionen mit durchschnitt-
licher oder überdurchschnittlicher Quote erwerbsfähiger Leistungsbe-
rechtigter vor allem im städtischen Raum) mit über 80 % am höchsten 
ist. Zu den SGB-II-Vergleichstypen, siehe Dauth et al. (2013).
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Abbildung 3
Einschätzungen zum Job-Turbo

Antworten von rund 1.150 Vermittlungsfachkräften, die mit Geflüchteten 
arbeiten auf die Frage „Wie sinnvoll finden Sie den Job-Turbo?“

Quelle: Online-Jobcenter-Befragung 2025, eigene Berechnungen.

malbetrieb mit Geflüchteten arbeiten. Auch sehen Ver-
mittlungsfachkräfte in Sonderteams die zur Verfügung 
stehenden Förderinstrumente für die Zielgruppe und die 
sprachliche Verständigung mit Geflüchteten etwas weni-
ger kritisch.

Die Unterschiede in der Bewertung sind für die Praxis der 
Fallbearbeitung höchst relevant. So betreuen Vermitt-
lungsfachkräfte in Sonderteams „Flucht und Migration“ 
ausschließlich Geflüchtete, anders als ihre Kolleg:innen 
im sonstigen Regelbetrieb. Der Betreuungsschlüssel ist, 
laut der Befragung, in Sonderteams mit geschätzt 197 
Klient:innen je Vollzeitkraft zwar hoch, aber dennoch et-
was günstiger als bei Vermittlungsfachkräften, die im Re-
gelbetrieb Geflüchtete betreuen. Dort sind es geschätzt 
216 Klient:innen je Vollzeitkraft. Zwar ist auch die Gruppe 
der Geflüchteten stark heterogen, und doch dürften die 
zentralen strukturellen Herausforderungen für fluchtspe-
zifische Sonderteams vergleichbarer sein als für Vermitt-
lungsfachkräfte, die zusätzlich zu Geflüchteten auch wei-
tere Gruppen beraten. Es ist also anzunehmen, dass Ver-
mittlungsfachkräfte in Sonderteams über mehr gruppen-
spezifisches Erfahrungswissen verfügen als Kolleg:innen 
im sonstigen Regelbetrieb und dies stetig, unter anderem 
über Lernen im Team, erweitern (Foldy & Buckley, 2010; 
Lotta et al., 2023). Dies zeigte sich auch in einer früheren 
Studie des IAB2, in deren Rahmen eine Teamleiterin eines 
Sonderteams „Flucht und Migration“ auf den informellen 
Charakter des gemeinsamen Lernens hinwies:

Wir experimentieren sehr viel. Es steht alles nicht in 
irgendwelchen Handbüchern und so. Es ist einfach 
diese Erfahrung. Wir haben einen sehr aktiven Team-
austausch. Also unsere Teambesprechungen sind 
so, dass natürlich ich als Teamleitung die ganzen 
Handlungsempfehlungen und sonst was natürlich 
kommunizier', aber der andere Teil ist dann mehr so 
gemeinsame Entwicklung von Beratungstechniken.

Ein hoher Grad an Erfahrungswissen und Behandlungs
tiefe kann sich positiv auf das Selbstwirksamkeitsver-
ständnis von Fachkräften in der Beratung und Vermitt-
lung auswirken, was sich in der Antwort zu den positiven 
Effekten von häufigerem Einladen widerspiegeln dürfte. 
Außerdem ist denkbar, dass in Sonderteams bereits für 
die Aufgabe motivierte Vermittlungsfachkräfte eingestellt 
werden, teils auch mit fremdsprachigen Kompetenzen, 
was wiederum sprachsensible Beratung ermöglicht. Auch 
dürften Führungskräfte stärker daran interessiert sein, 

2	 Das Forschungsprojekt „Integration und Teilhabe von Flüchtlingen im 
SGB II“ wurde von 2017 bis 2022 unter der Leitung von Dr. Andreas 
Hirseland am IAB durchgeführt und umfasste unter anderem Inter-
views mit Jobcenter-Beschäftigten (Falkenhain & Hirseland, 2024b).

zielgruppenspezifische Förderprogramme einzukaufen 
und anzubieten, wenn konzentrierte Expertise und gute 
Beratungsstrukturen in Form von Sonderteams vorliegen. 

Laut der Studie von Hainmueller et al. (2026) konnten bei 
Sonderteams nicht mehr Beratungstermine mit und Er-
werbseintritte von Geflüchteten im Vergleich zu Jobcen-
tern ohne Sonderteams verzeichnet werden. Die hier dis-
kutierten Befragungsdaten weisen allerdings darauf hin, 
dass die institutionelle Rahmung durchaus relevant ist, da 
sie Einstellungen zur eigenen Arbeit beeinflussen kann. 
Dies könnte vor allem dann wichtig werden, wenn es um 
die Nachhaltigkeit der Reform geht und damit auch um 
den Umgang von Vermittlungsfachkräften mit schwieri-
gen Fällen, die bisher – der Logik von creaming und par-
king folgend – nicht vorrangig adressiert wurden.

Job-Turbo wird als wenig sinnvoll eingeschätzt

Wenig überraschend nach vielen schlecht bewerteten 
Einzelaspekten fällt die Gesamteinschätzung zum Job-
Turbo bei Vermittlungsfachkräften, die unter anderem 
Geflüchtete betreuen, negativ aus (Abbildung 3). Lediglich 
21 % der Befragten bewerten die Reform auf einer 7-stu-
figen Skala als „eher sinnvoll“, „sinnvoll“ oder „sehr sinn-
voll“, während 62 % sie als „eher nicht sinnvoll“, „nicht 
sinnvoll“ oder „überhaupt nicht sinnvoll“ beschreiben. 
An dieser Einschätzung hat sich zwischen beiden Erhe-
bungszeitpunkten 2024 und 2025 kaum etwas verändert. 
Entsprechend der leicht positiveren Einschätzung der 
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Einzelaspekte unter Fachkräften in Sonderteams bewer-
ten diese auch die Reform insgesamt weniger negativ.

Diskussion und Fazit

Die hier vorgestellten Daten zeigen, dass Vermittlungs-
fachkräfte in der Arbeit mit Geflüchteten mit diversen 
Herausforderungen konfrontiert sind: schwierige Rah-
menbedingungen, begrenzte finanzielle Ressourcen und 
zielgruppenspezifische Förderprogramme, erschwerte 
sprachliche Verständigung. Die Vorgaben zur Häufigkeit 
von Beratungsgesprächen sowie der Job-Turbo insge-
samt werden von den Vermittlungsfachkräften mehrheit-
lich kritisch gesehen.

Die Ergebnisse stellen nicht in Frage, dass der Job-Turbo 
für einige Gruppen gewirkt hat. Sie verweisen aber auf 
eine Reihe von Problemzusammenhängen in der Um-
setzung: Erstens dürfte die kritische Bewertung des Job-
Turbos insgesamt im Zusammenhang stehen mit Arbeits-
überlastung, die sich aus der Einführung des Job-Turbos 
und der parallel stattfindenden Bürgergeldreform erge-
ben hat (Bernhard et al., 2024a; Verdi, 2025). Gerade wenn 
neue Handlungsvorschriften nicht mit besserer Ressour-
cenausstattung einhergehen, stehen Vermittlungsfach-
kräfte vor dem Dilemma, mehr mit dem gleichen (doing 
more with the same) erreichen zu sollen (Hupe & Buffat, 
2014). Dies kann zu Überlastung und Unzufriedenheit füh-
ren. Zweitens dürfte auch eine wahrgenommene Störung 
der Praxis durch top-down Anweisungen und großen po-
litischen Druck, Ergebnisse zu generieren, mitursächlich 
sein für den skeptischen Blick auf den Job-Turbo und die 
mit ihm verbundenen Vorgaben (Süddeutsche Zeitung, 
2024). Drittens deuten inhaltsanalytische Auswertungen 
der offenen Kommentare aus der OnJoB Befragung 2024 
darauf hin, dass Vermittlungsfachkräfte das Ziel des Job-
Turbos (schnelle Vermittlung) als widersprüchlich zu den 
Zielen der parallelen Bürgergeldreform (Beratung auf Au-
genhöhe) bewertet haben. Auch das Risiko von Ungleich-
behandlung wurde genannt, wenn mehr Anstrengungen 
für Geflüchtete weniger Zeit für andere Leistungsberech-
tige bedeuten (Bernhard et al., 2024a).

Zusammenfassend können die hier vorgestellten Ergeb-
nisse helfen, für Problemlagen auf der Arbeitsebene der 
Arbeitsverwaltung zu sensibilisieren bzw. ein Ansatz-
punkt sein, diese besser zu verstehen und ihnen entge-
genzuwirken. Die Befragungsergebnisse und internatio-
nale Studien regen außerdem an, die faktische Zunahme 
von Beratungsgesprächen mit Vorsicht zu interpretieren. 
In erster Linie handelt es sich um eine Veränderung der 
zeitlichen Struktur der Fallbearbeitung, die sich ganz un-
terschiedlich auf die Intensität und Qualität der Fallbe-
arbeitung auswirken kann (Baethge-Kinsky et al., 2007, 

S. 120–124). Die hier skizzierten Ergebnisse deuten auch 
an, dass eine knappe Ressourcenausstattung und ambi-
tionierte Reformziele zu selektiven Aktivierungsbemühun-
gen führen können. Es bleibt weiterer Forschung vorbe-
halten, dies genauer zu untersuchen – sowohl mit quanti-
tativen als auch mit qualitativen Methoden.

Trotz eines Anstiegs der Beschäftigungsquote von 
Ukrainer:innen seit Einführung des Job-Turbos bleibt 
die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten eine große 
Herausforderung für Vermittlungsfachkräfte deutscher 
Jobcenter. Denn weiterhin stammt ein gutes Viertel der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsi-
cherung aus der Ukraine oder einem der acht Hauptasyl-
herkunftsländer (Statistik der BA, 2026). Die hier vorge-
stellten Daten verweisen auf die Notwendigkeit, bessere 
Voraussetzungen für gute, adressatengerechte Beratung 
und Vermittlung zu schaffen.

Wie anfangs betont, stellen die hier vorgestellten Er-
gebnisse keine Wirkungsevaluation des Job-Turbos im 
engen Sinne dar. Allerdings können Bewertungen und 
Einstellungen von Vermittlungsfachkräften sehr wohl fol-
genreich sein. Die Sicht von Vermittlungsfachkräften ist 
nur eine Perspektive auf den Job-Turbo. Ein gutes Ver-
ständnis der Wirkungen des Job-Turbos wird die Inte-
gration verschiedener Perspektiven erfordern, darunter 
die der Arbeitgeber und vor allem die der Adressat:innen 
(Geflüchteten) selbst.
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Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) weist eine 
systematische Umverteilung zugunsten höherer Einkom-
men auf. Ursache ist ein Konstruktionsproblem: Die Ren-
tenansprüche werden in monatlichen Zahlungen bemes-
sen, obwohl die zugrunde liegende Lebensleistung ein 
gesamtes Erwerbsleben umfasst. Da Personen mit hö-
herem Einkommen signifikant länger leben, beziehen sie 
nicht nur höhere Monatsrenten, sondern diese auch über 
einen längeren Zeitraum. Der positive Zusammenhang 
zwischen Einkommen und Lebenserwartung hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten zudem weiter verstärkt 
(Auerbach et al., 2017; Haan et al., 2020).

Betrachtet man die Rentenversicherung über den gesam-
ten Lebensverlauf, wird dieser Effekt besonders deutlich. 
Setzt man die Summe der erwarteten Rentenzahlungen 
ins Verhältnis zu den geleisteten Beiträgen, ergibt sich 
die interne Rendite der GRV. Diese variiert erheblich zwi-
schen einzelnen Versicherten und fällt für Personen mit 
höherer Lebenserwartung systematisch günstiger aus 
(Richter & Werding, 2020). Bereits Breyer (2013) leitet dar-
aus die Notwendigkeit einer Reform der Entgeltpunktelo-
gik ab. Entsprechende Ansätze wurden jüngst auch vom 
Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (2021) sowie vom Sachverständi-
genrat (SVR Wirtschaft, 2023) aufgegriffen.

Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob, sondern wie die 
implizite Umverteilung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung begrenzt werden kann, und wie sich dadurch zugleich 
die Herausforderungen des demografischen Wandels ent-

schärfen lassen. Herkömmliche Reformansätze wie eine 
Anhebung des Rentenalters oder eine stärkere Kapitalde-
ckung adressieren intragenerative Verzerrungen nicht.

Die ResilienzRente als integriertes Reformkonzept

Ein wirksamer Reformansatz kann auf den Ideen von 
Breyer (2013) und dem Sachverständigenrat (2023) auf-
bauen. Durch eine degressive Zuteilung von Entgeltpunk-
ten (mit steigendem Einkommen gibt es weniger zusätz-
liche Entgeltpunkte) können Rentenansprüche gezielter 
gesteuert werden, ohne die individuelle Rangposition 
der Versicherten zu verletzen. Eine solche Ausgestaltung 
bewegt sich – bei Wahrung der ordinalen Äquivalenz und 
ausschließlicher Anwendung auf künftige Anwartschaf-
ten – im verfassungsrechtlichen Gestaltungsspielraum 
des Gesetzgebers, wie eine Analyse der Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundestages (2023) nahe-
legt. Mehr Lebensleistung bedeutet dann auch in Zukunft 
eine höhere Rente. Wird diese Maßnahme mit einer ge-
trennten Anpassung von Bestands- und Zugangsrenten 
kombiniert, wobei Bestandsrenten mit der Inflation und 
Zugangsrenten weiterhin mit der bestehenden Rentenan-
passungsformel wachsen, entsteht ein integriertes Kon-
zept: die ResilienzRente.

Resilienz beschreibt in diesem Zusammenhang die Fä-
higkeit der GRV, ihre Leistungs- und Beitragssatzziele in 
einem fortgesetzten demografischen Schock gleichzeitig 
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Abbildung 1
Verschiedene Degressionstypen

Quelle: eigene Darstellung.

aufrechtzuerhalten. Relativ gleiche Rente für relativ glei-
che Leistung: Das ist das Kernversprechen der Teilhabe-
äquivalenz, das deutlich gestärkt und neu etabliert würde.

Mit der Degression in der Entgeltpunktezuteilung soll der 
Grenzertrag an Entgeltpunkten (EP) mit steigendem Ein-
kommen abnehmen. Der Lebenserwartungsvorteil hoher 
Einkommen wird demnach durch absolut niedrigere hin-
zukommende Rentenansprüche ausgeglichen. Die unge-
wollte Umverteilung wird bereits in der Anspruchsentste-
hung systematisch reduziert. Mathematisch ist dies auf 
verschiedenen Wegen darstellbar, denen sich aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht im Detail gewidmet wird. 
Im Rahmen dieser Untersuchung sollen exemplarisch drei 
Typen von Degressionsmodellen betrachtet werden.1

Alle Varianten sind so angelegt, dass sie – wie unter gel-
tendem Recht – für ein durchschnittliches Einkommen  
pro Jahr weiterhin einen EP zuteilen. Innerhalb der Ver-
sichertengemeinschaft, die in diesem Jahr aktiv einzahlt, 
findet aber eine Umgewichtung der Einzahlungsleistun-
gen statt: Niedrige Einzahlungsbeträge werden aufge-
wertet (erhalten relativ mehr EP), hohe Einzahlungsbe-
träge werden in der Anspruchsentstehung reduziert. 
Dies gleicht unmittelbar bei Anspruchserwerb die Ren-
diteunterschiede aus: Die GRV verteilt nun weniger über 
unterschiedliche Lebenserwartungen um. Drei mögliche 
Ausgestaltungsformen der neuen Entgeltpunktezuteilung 
finden sich in Abbildung 1. Qt stellt das Einkommen ei-
nes Versicherten relativ zum Durchschnittseinkommen 
aller Versicherten dar, EPt die durch Beiträge auf dieses 
Einkommen erworbenen Entgeltpunkte; jeweils in einem 
beliebigen Jahr t nach Einführung der Reform.

Die in Abbildung 1 dargestellten Degressionsvarianten 
erzielen durch ihre Ausgestaltung unterschiedlich starke  
(Rück-)Umverteilungseffekte. Das ihnen gemeinsame Ziel 
der Angleichung der internen Rendite lässt sich auch errei-
chen, wenn von den bei hohen Einkommen abgeschöpften 
(überzähligen) Entgeltpunkten nichts an niedrige Einkom-
men „weitergereicht“ wird. Da die ResilienzRente langfris-
tig niedrige Renten stützen soll, ist eine Aufwertung kleiner 

1	 Lineare Degression mit

	​ ​EP(Q) =  ​{​ 
1,75 × Q,                                            Q  ≤  0,5

​    
1,75 × 0,5 + 0,25 × ​(Q − 0,5)​,          Q  >  0,5

​​​​
  
	 Stufendegression mit

		�      
	​​ EP(Q) =  ​

⎧
 

⎪

 ⎨ 
⎪

 
⎩

​ 
1,2 × Q,                                                                 Q < 0,5

​     1,2 × 0,5 + 0,8 × (Q - 0,5),                            0,5 ≤ Q < 1​     
1,2 × 0,5 + 0,8 × (1 - 0,5) + 0,4 × (Q - 1),              Q ≥ 1

​​​​

	 Exponentialdegression mit

	​​ EP​(Q)​  =  1,3  × ​(​​1 − ​e​​ -1,5 Q​​)​​​​ 

	 Es sind zahlreiche Ausgestaltungsvarianten denkbar (Rühl, 2024).

Einkommen bei der Anwartschaftsentstehung vorzuziehen. 
Überdies werden in den vorgeschlagenen drei Varianten die 
reduzierten Anwartschaften oberhalb des Durchschnitts-
einkommens nicht vollumfänglich weitergereicht. Dadurch 
reduziert sich die Gesamtauszahlungsleistung in der Zu-
kunft und die GRV spart Rentenauszahlungen ein. Eine Um-
kehrung der Rangfolge findet nicht statt: Höhere Beitrags-
leistungen führen weiterhin zu höheren Rentenansprüchen.

Der zweite Anker der ResilienzRente ist die Trennung von 
Zugangs- und Bestandsrenten. Solange ein Versicherter 
aktiv am Erwerbsleben teilnimmt, werden seine absolu-
ten Rentenansprüche (wie unter geltendem Recht) mit 
den Löhnen dynamisiert. Ist der Renteneintritt erreicht, 
steigen die Renten fortan mit der Preisentwicklung. Die 
Kaufkraft einer Rente bleibt auf dem Niveau des Renten-
eintritts erhalten. Die Verbindung beider Maßnahmen soll 
sowohl zu einer schnellen als auch nachhaltigen Entlas-
tung der GRV und einer Annäherung an eine gleichmäßige 
Rendite für alle Einkommensgruppen führen.

Ein Prognosemodell

Die Auswirkungen der Anpassungen werden anhand ei-
nes einfachen Gleichgewichtsmodells der GRV auf Basis 
der 15. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes (Destatis) und der Versichertenstatistik der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) bis zum Jahr 2060 
berechnet.2 Ausgangspunkt sind eine angenommene In-

2	 Detaillierte Erläuterung des Modells bei Rühl (2024). Im Unterschied zur 
dortigen Modellvariante werden sämtliche Bundesmittel und ein redu-
zierter Korrekturfaktor in die Prognose einbezogen. Die jüngst erschie-
nene 16. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung bestätigt die 
hier zugrundegelegten demografischen Trends in den Kernannahmen.
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Abbildung 2
Beitragssätze unter verschiedenen Reformregimes 
Anteil am beitragspflichtigen Bruttoverdienst

Quelle: eigene Darstellung.

flation von 2 % und ein unterstelltes Nominallohnwachs-
tum von 3 %. Der Bundeszuschuss wächst ebenfalls mit 
3%. In der Modellrechnung wird davon ausgegangen, 
dass der aktuelle Reformpfad („Haltelinie“ bis 2031, ab 
dann neues Recht) eingehalten wird. In der Prognose ent-
faltet die Reform ab dem Jahr 2032 schrittweise ihre Wir-
kung, wobei der Einfluss der degressiven Entgeltpunkte-
zuteilung erst allmählich an Bedeutung erlangt.3

Wirkungen der ResilizenRente auf die Beitragssätze

Die Modellrechnungen zeigen, dass die Inflationsanpas-
sung der Bestandsrenten eine unmittelbare Wirkung auf 
die Beitragssätze entfaltet und die Bedeutung der de-
gressiven EP-Zuteilung mit fortschreitender Zeit zunimmt 
(Abbildung 2). Die Spreizung zwischen den Reformvarian-
ten erklärt die unterschiedlich hohen Beitragssätze zum 
Ende des Betrachtungszeitraums. Da sie zusätzlich alle 
weniger umverteilen als entziehen, fällt der Beitragssatz 
langfristig erheblich niedriger aus als im Ausgangsszena-
rio (geltendes Recht). Die Reform ist also – egal in welcher 
Form sie durchgeführt wird – beitragssatzsenkend. Ein 
Anstieg der Beitragssätze bis in die 2030er Jahre kann 
gleichwohl nicht verhindert werden, da die bestehende 
Rechtslage ein Standardrentenniveau von mindestens 
48 % festschreibt. Abbildung 2 zeigt auch: Je stärker der 
Eingriff, desto drastischer können die Beitragssätze im 
Zeitverlauf wieder zurückgehen und das gegenwärtige Ni-
veau gegebenenfalls sogar noch unterschreiten. Der ab-
rupte Abfall des Beitragssatzes in 2036 ist dem Einsetzen 

3	 Dies liegt daran, dass die Reform nicht rückgreifend wirkt; ein Arbeit-
nehmer mit im Jahr 2032 45 Jahren durchgehender Beitragsleistung 
hat davon nur ein Jahr unter der ResilienzRente eingezahlt; im Jahr 
2047 ist bereits ein Drittel der Beitragsjahre im neuen Modell erfasst.

des Generationenkapitals geschuldet, dessen Wirkung 
aber im Ausgangsszenario bereits im Folgejahr verpufft.

Bestands- und Zugangsrenten im Reformmodell

Eine Absenkung der Beitragssätze allein kann nicht Ziel 
einer Reform sein. Ohne die Betrachtung der Entwicklung 
der Rentenniveaus ist nicht erkennbar, ob die GRV ihrem 
Versicherungszweck nachkommt. Die Betrachtung muss 
zudem aufgeteilt werden: Durch die Inflationsanpassung 
der Bestandsrenten hat das Standardrentenniveau allein 
keine Aussagekraft mehr. Die Modellrechnungen zeigen, 
dass das Bestandsrentenniveau sinkt. Hingegen liegt das 
Zugangsrentenniveau für 45 Beitragsjahre und durch-
schnittliches Einkommen in allen Szenarien oberhalb des 
Status quo (Abbildung 3).4

Je höher das Einkommen, desto stärker fallen die Einbu-
ßen an Entgeltpunkten in allen Varianten aus. Zugleich 
zeigt sich, dass die ResilienzRente geeignet ist, niedrige 
Renten zunächst zu stabilisieren und in der langen Frist 
deutlich aufzuwerten. Auch die Medianrente profitiert 
langfristig erheblich von den vorgeschlagenen Änderun-
gen. Dadurch wird ein Ausgleich der intragenerativen 
Umverteilung erreicht, während die intergenerative Um-
verteilung durch nach 2035 sinkende Beitragssätze abge-
mildert wird.

4	 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde nur die Darstellung der Ex-
ponentialdegression gewählt. Die Ergebnisse der anderen Optionen 
zeigen eine gleichgerichtete Wirkung mit unterschiedlich starker Ver-
teilungs- und Einsparwirkung.
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Abbildung 4
Entwicklung des Rentenniveaus für niedrige 
Einkommen
Rente im 2. Einkommensdezil relativ zum Durchschnittsentgelt

Quelle: eigene Darstellung.

Kurz- bis mittelfristig fällt das Bestandsrentenniveau nied-
riger Renten in der Reformvariante unter das Niveau des 
Ausgangspfades (Abbildung 4). Ursache hierfür ist die 
Preisdynamisierung der Bestandsrenten. Trotz deutlich 
steigender Zugangsrenten dominiert zunächst das zah-
lenmäßige Übergewicht von Bestands- und Zugangsrent-
nern mit überwiegend klassisch gebildeten Rentenan-
wartschaften, sodass dieser Übergangseffekt nur durch 
ergänzende sozialpolitische Maßnahmen abzufedern ist.

In der langen Frist erfahren niedrige Renten jedoch eine 
erhebliche Aufwertung, wodurch das Risiko von Altersar-
mut erkennbar reduziert wird. Der Reformvorschlag wirkt 
damit in mehrfacher Hinsicht korrigierend auf bestehen-
de Ungleichheiten und strukturelle Herausforderungen. 
Die Ergebnisse belegen die Wirksamkeit der Resilienz-
Rente deutlich.

Arbeitsanreize, Äquivalenz und Verteilung

Die Argumente für die ResilienzRente liegen auf der Hand: 
Langfristig geringere Altersarmutsrisiken, stabile Finan-
zen der GRV, sinkende Beiträge ab Mitte der 2030er Jahre 
und eine Abmilderung intragenerativer Umverteilung. Ge-
gen eine solche Reform lassen sich aber auch Einwände 
erheben. So befürchteten Mitglieder des Sachverständi-
genrates, dass eine solche Reform die geltenden Äquiva-
lenzbeziehungen verletzen oder das Arbeitsangebot stark 
negativ beeinflussen könne (SVR Wirtschaft, 2023). Es ist 
nicht auszuschließen, dass die Absenkung der internen 
Rendite hoher Einkommen das Arbeitsangebot in oberen 
Einkommensbereichen dämpft; Ausmaß und Persistenz 

solcher Effekte hängen davon ab, ob Rentenanwartschaf-
ten im individuellen Arbeitsangebot eine relevante Ent-
scheidungsgröße darstellen oder gegenüber dem laufen-
den Erwerbseinkommen nachrangig bleiben.

Die Aufwertung kleiner Anwartschaften erhöht den Ar-
beitsanreiz, insbesondere im Übergangsbereich zwi-
schen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung. Wer bei hohen Einkommen negative Ar-
beitsanreize befürchtet, muss im Umkehrschluss fragen, 
ob das gegenwärtige Arbeitsangebot dort tatsächlich nur 
auf dem Renditevorteil beruht. Dies erscheint unplausibel; 
aber selbst, wenn eine solche Kausalbeziehung zuträfe, 
ließe sich aus Gründen der intragenerativen Gerechtigkeit  
kein schlüssiges Gegenargument ableiten.

Die langfristige Senkung der rentenbezogenen Lohnne-
benkosten führt zu sinkenden Arbeitskosten sowohl auf 
Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite, was wiederum 
für einen stärkeren Arbeitsanreiz bei der gesamten Er-
werbsbevölkerung spräche. Ältere Arbeitnehmer hätten 
einen starken Anreiz zu längerer Arbeit, um weiterhin von 
der Lohnanpassung der Rentenanwartschaften zu profi-
tieren. Jedes zusätzliche Erwerbsjahr ermöglicht eine hö-
here Kaufkraft im Ruhestand. Auch eine übermäßige Ab-
wanderung in die Selbstständigkeit ist nicht zu erwarten: 
Die Selbstständigkeit hält kein Altersvorsorgesystem be-
reit, und die Beitragssätze sinken mittel- bis langfristig auf 
ihr Ausgangsniveau. Angesichts dieser Aussichten stellt 
sich die Frage, warum sich nicht bereits jetzt viel mehr 
Menschen in selbstständiger Arbeit befinden, zumal das 
Sozialabgabenniveau unverändert hoch ist.

Verfechter der reinen Äquivalenz übersehen zudem, dass 
sich die GRV stets im Spannungsfeld zweier Hauptprin-
zipien befand: Äquivalenz und Solidarität. Die reine Äqui-
valenz hat überdies in der GRV nie gegolten. Bereits der 
Versicherungsstatus (Teilhabe) begründet ein Anrecht auf 
Zahlung einer Rente. Die stärkere Heranziehung hoher 
Einkommen zur nachhaltigen Finanzierung hat klar soli-
darische Elemente und reduziert zudem die bestehende 
Umverteilung in der GRV – sie schafft tatsächlich mehr 
Äquivalenz, wo diese bisher zu wenig Berücksichtigung 
fand. Die Ausgestaltung der Degression ist dabei kein 
Selbstzweck, sondern muss so gesetzt werden, dass 
die Reduktion intragenerativer Umverteilung nicht in eine 
Überentlastung künftiger Beitragszahler umschlägt.

Mehrheiten, Verlierer und Reformbarrieren

Der ökonomischen Logik der ResilienzRente steht die 
Frage nach ihrer Durchsetzbarkeit im politischen Willens-
bildungsprozess gegenüber. Politische Mehrheiten für 
ambitionierte Reformvorhaben werden häufig weniger 
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durch ihre ökonomische Stringenz oder Effizienz erlangt, 
sondern vielmehr aus der individuellen Erkenntnis der 
Wähler zu den persönlichen Folgen eines solchen Pro-
jekts. Was gesamtgesellschaftlich rational ist, muss es 
aus individueller Sich nicht sein. Eine vollständige Umset-
zung der ResilienzRente hängt daher auch davon ab, was 
die Wähler mit ihr gewinnen oder verlieren.

Die ResilienzRente besteht aus zwei Reformkomponen-
ten: Der degressiven Entgeltpunktezuteilung und der 
Preisdynamisierung der Bestandsrenten. Wie die Pro-
gnose zeigt, profitiert der Großteil der Bevölkerung von 
der neuen Entgeltpunktezuteilung; eine Zustimmung der 
Mehrheit der Wähler wäre diesem Teil der Reform also 
gewiss. Bestandsrentner zum Zeitpunkt der Reform sind 
ebenfalls nicht betroffen, rentennahe Jahrgänge nur mit 
einem geringen Teil ihrer Anwartschaft. Eine Umsetzung 
erscheint realistisch. Die intendierte Preisdynamisierung 
der Bestandsrenten hingegen führt langfristig zu einer 
Absenkung der internen Rendite der GRV für das ge-
samte Versichertenkollektiv. Bestandsrentner werden 
unmittelbar betroffen, und dies bei einem steigenden 
Rentnerquotienten. Die größere Zahl der Rentner macht 
sich in (indirekten) Abstimmungen über Rentenreformen 
bemerkbar. Für Bestandsrentner ist eine Zustimmung zur 
ResilienzRente rational unattraktiv.

Die Wirksamkeit der ResilienzRente setzt die vollständi-
ge Umsetzung beider Reformkomponenten und damit 
besondere politische Bedingungen voraus. Erforderlich 
wäre entweder eine Bündelung der Reformelemente mit 
Maßnahmen, bei der individuelle Verluste einzelner Grup-
pen durch wahrnehmbare gesamtwirtschaftliche oder 
fiskalische Vorteile überlagert werden, oder ein externer 
Anpassungsdruck, der Präferenzstrukturen verändert. 
Solange Rentenreformen primär anhand kurzfristiger Ef-
fekte bewertet werden, bleibt der politische Spielraum 
für Maßnahmen begrenzt, deren Nutzen erst mittelfristig 
sichtbar wird. Die politische Umsetzbarkeit ist damit we-
niger eine Frage ökonomischen Konsistenz als institutio-
neller und kommunikativer Rahmenbedingungen.

Perspektiven einer resilienteren Rentenversicherung

Die ResilienzRente verdeutlicht, dass auch Reformkon-
zepte abseits der traditionellen Pfade Erfolg versprechen 
und mehrere Herausforderungen gleichzeitig adressieren 

können. Sobald die reflexhafte Fixierung auf eine nur zum 
Teil bestehende Äquivalenzbeziehung aufgegeben wird 
und sich der Blick für die bestehenden Umverteilungsas-
pekte weitet, werden neue Wege für die Rentenversiche-
rung erschlossen. Durch Degression und Trennung von 
Anwartschaft und Bestand lassen sich Verteilungswir-
kungen adressieren, ohne die bisherigen Rangfolgen der 
Versicherten nach ihren Beitragsleistungen zu verletzen.

Für die weitere Ausgestaltung sind insbesondere empi-
rische Fragen zentral: das Ausmaß einkommensabhän-
giger Renditedifferenzen, die sich daraus ergebende, 
geeignete Form und Intensität der Degression sowie et-
waige Übergangsmechanismen zwischen Status quo und 
neuem Rentenregime. Eine auf dieser Basis kalibrierte 
Reform könnte entscheidend dazu beitragen, die langfris-
tige Tragfähigkeit der GRV zu erhöhen, ohne neue syste-
mische Verzerrungen zu erzeugen. Die aktuell öffentlich 
diskutierten Reformoptionen lassen das eigentliche Kon-
struktionsproblem unberührt. Der demografische Druck 
wird strukturelle Reformen früher oder später daher er-
zwingen. Die Frage ist damit nicht, ob Strukturreformen 
kommen, sondern wann und wie: vorausschauend ge-
staltet oder unter dem Druck akuter Finanzierungsproble-
me. Die ResilienzRente ist ein Angebot für den ersten Fall.
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Resilienz durch Solidarität: Die Lastenverteilung 
in der gesetzlichen Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung steht durch Strukturwandel und demografische 
Veränderungen unter Druck, da bestehende Rentenansprüche einer wegbrechenden 
Beitragsbasis gegenüberstehen. Im Zuge der Reform 2008 wurde die Zahl der 
Berufsgenossenschaften drastisch reduziert und ein neuer Lastenausgleich etabliert. Eine 
erste Bilanz zeigt, dass das System seitdem wirksam stabilisiert wurde, besonders betroffene 
Branchen entlastet wurden und zugleich Anreize zur Prävention aufrechterhalten werden. 
Ein anhaltender Trend: klassische Industriebranchen gehören vermehrt zu den Empfängern. 
Insgesamt stärkt die Reform die Resilienz und Finanzierungsbasis der GUV, auch wenn 
zukünftige Transformationen neue Herausforderungen für die Tragfähigkeit mit sich bringen.

Prof. Dr. Stefan Mangelsdorf ist Professor für 

Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung 

sowie Statistik an der Hochschule der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (HGU).

Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) ist ein zent-
rales Element des deutschen Sozialstaats. Sie schützt 
Beschäftigte vor den Folgen von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten und sichert damit nicht nur individuelle 
Existenzen, sondern auch das Vertrauen in die soziale 
Ordnung. Doch wirtschaftliche Krisen, demografische 
Veränderungen und grundlegende ökonomische Trans-
formationsprozesse stellen ihre Finanzierungsgrundlagen 
immer wieder infrage. Die Beitragsbasis der Berufsge-
nossenschaften ist eng an die Branchenstruktur gebun-
den. Schrumpfen einzelne Wirtschaftszweige, bleiben die 
Rentenlasten aus vergangenen Jahrzehnten dennoch be-
stehen – eine Schieflage, die ohne Ausgleich sowohl die 
Stabilität des Systems als auch die soziale Gerechtigkeit 
gefährden würde.

Die Lastenverteilung (LV) nach §§ 176ff. SGB VII ist vor 
diesem Hintergrund mehr als ein technisches Verfahren: 
Sie ist Ausdruck solidarischer Verantwortung zwischen 
den Wirtschaftszweigen. Indem die finanziellen Folgen 
des Strukturwandels gemeinschaftlich getragen werden, 
werden extreme Belastungen einzelner Berufsgenossen-
schaften verhindert und die Funktionsfähigkeit der Unfall-
versicherung gewahrt. Ihre Ausgestaltung gewährleistet 
einen Ausgleich zwischen Eigenverantwortung und kol-
lektiver Solidarität.

Der vorliegende Beitrag untersucht die Wirkung der Las-
tenverteilung zwischen den Berufsgenossenschaften als 

Instrument zur Stabilisierung der GUV. Im Mittelpunkt 
steht die Frage, wie dieser Mechanismus strukturelle 
Ungleichgewichte ausgleicht und die langfristige Resili-
enz des Systems sichert – eine sozialpolitische Aufgabe 
von wachsender Bedeutung in Zeiten tiefgreifender wirt-
schaftlicher Transformation.

Grundsätzliches zur gesetzlichen Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung verfolgt in erster Linie 
das Ziel, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhin-
dern – die Prävention steht im Zentrum ihres Auftrags. 
Erst wenn trotz aller Maßnahmen ein Unfall oder eine Be-
rufskrankheit eintritt, greift die zweite Säule der GUV – die 
umfassende Rehabilitation und Entschädigung. Sie stellt 
sicher, dass die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt wird 
oder im Falle bleibender Beeinträchtigungen angemesse-
ne kompensatorische Leistungen erbracht werden.

Die GUV ist im Siebten Buch des Sozialgesetzbuches 
(SGB VII 1996) geregelt. Für die gewerbliche Wirtschaft 
sind die Berufsgenossenschaften (BG) die Träger der 
GUV. Sie haben die frühere Arbeitgeberhaftpflicht abge-
löst: Unternehmen sind kraft Gesetzes Mitglied einer BG, 
und diese übernimmt im Schadensfall die Leistungen un-

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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abhängig vom Verschulden des Arbeitgebers. Beschäf-
tigte genießen Versicherungsschutz nur für Gesundheits-
gefahren, die im Zusammenhang mit der Ausübung einer 
versicherten Tätigkeit stehen. Dies umfasst die berufliche 
Tätigkeit und bestimmte damit zusammenhängende We-
ge. Neben abhängig Beschäftigten können kraft Satzung 
auch weitere Personengruppen einbezogen werden, etwa 
Unternehmer und Unternehmerinnen oder Angehörige. 
Die Aufwendungen einer BG werden in einem nachträg-
lichen Umlageverfahren auf die beitragspflichtigen Mit-
gliedsunternehmen umgelegt. Die Beitragshöhe richtet 
sich dabei nach dem Arbeitsentgelt der Beschäftigten 
und der Gefahrenklasse, die auf Basis der Unfallrisiken 
der jeweiligen Branche festgelegt wird.

Für nicht verbeamtete Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst sind dagegen die UV-Träger der öffentlichen Hand 
(UVTöH) zuständig. Darüber hinaus sind bei Ihnen etwa 
Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler, Studierende oder 
ehrenamtlich Tätige versichert. Ihre Aufwendungen wer-
den mit Haushaltsmitteln der öffentlichen Hand bestrit-
ten. Sie sind nicht in die Lastenverteilung integriert.

Wirtschaftlicher Wandel und gesetzgeberische 
Reaktion

Die gewerbliche Unfallversicherung ist traditionell stark 
an die Branchenstruktur der deutschen Wirtschaft ge-
bunden. Die Berufsgenossenschaften sind jeweils für 
bestimmte Gewerbezweige zuständig, wodurch sich die 
wirtschaftliche Entwicklung dieser Branchen direkt auf 
deren Mitgliederstruktur auswirkt. Wenn sich die Zahl der 
Beschäftigten in einem Gewerbezweig reduziert – etwa 
durch Strukturwandel oder Automatisierung – bleiben 
die Rentenansprüche aus früheren Versicherungsfällen 
dennoch bestehen. Dies kann zu einer zunehmenden Be-
lastung einzelner Berufsgenossenschaften führen, deren 
aktuelle Beitragsbasis nicht mehr im Verhältnis zu den 
historischen Leistungsansprüchen steht.

Mit dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz 
(UVMG 2008) vom 30. Oktober 2008 reagierte der Gesetz-
geber auf diese strukturellen Herausforderungen. Ziel war 
es, die Organisation der gewerblichen Unfallversicherung 
an die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen anzu-
passen, die Verwaltungsstrukturen insgesamt zu moder-
nisieren und die Tragung der Altlasten neu zu gestalten.

Ein zentraler Bestandteil der Reformen war, die bereits 
begonnene Reduktion der Zahl der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften weiterzuführen. Ihre Zahl wurde 
zwischen 2004 und 2011 durch gezielte Fusionen von 35 
auf 9 reduziert. Größere Träger mit einer breiteren Mit-
gliederstruktur können Risiken besser streuen und wirt-

schaftliche Schwankungen einzelner Branchen leichter 
ausgleichen. Dadurch tragen die Fusionen zur finanziellen 
Stabilisierung des Systems bei.

Begleitet wurden diese organisatorischen Reformen 
durch die Neugestaltung des Ausgleichsverfahrens für 
vom wirtschaftlichen Wandel besonders negativ betroffe-
ne Berufsgenossenschaften. Das neue System der Las-
tenverteilung (§§ 176–181 SGB VII) basiert auf dem Prinzip 
der gemeinsamen, solidarischen Tragung der Rentenlas-
ten und geht deutlich über den Spitzenlastenausgleich 
des bisherigen Verfahrens (sogenannter „Lastenaus-
gleich“) hinaus. In der Praxis erwies sich das alte Ver-
fahren als kompliziert und intransparent und verursachte 
regelmäßigen Anpassungsbedarf. Zentrale Ziele bei der 
Entwicklung der Lastenverteilung waren (Deutscher Bun-
destag, 2012):

•	 Stärkere Entlastung von Gewerbezweigen mit rückläu-
figer Bedeutung,

•	 Beibehaltung der Eigenverantwortung der einzelnen 
Gewerbezweige,

•	 Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit sowie

•	 Schaffung eines stabilen Ausgleichssystems, das kei-
ne gesetzgeberischen Eingriffe erfordert.

Die Einführung der Lastenverteilung erfolgte schrittweise 
bis zum Umlagejahr 2014, um den Berufsgenossenschaf-
ten einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Da es 
deutliche Unterschiede zwischen den Umlagebeträgen 
nach beiden Verfahren gab, sollten so abrupte finanzielle 
Verwerfungen vermieden werden.

Der Verteilungsmechanismus

Um alle Ansprüche an das neue Verteilungssystem zu 
erfüllen, wurde ein differenziertes und klar strukturiertes 
Verfahren entwickelt (Abbildung 1). Jede Berufsgenos-
senschaft trägt zunächst die sogenannte Strukturlast. Sie 
entspricht gedanklich den Rentenaufwendungen, die eine 
Berufsgenossenschaft tragen müsste, wenn die heuti-
gen Beschäftigungs- und Risikostrukturen schon immer 
bestanden hätten. Sie stellt damit die Rentenlast dar, die 
sich allein aus der aktuellen Struktur der Branche ergä-
be – unabhängig davon, wie sich Beschäftigtenzahlen 
oder Unfallrisiken in der Vergangenheit entwickelt haben. 
Rechnerisch entspricht die Strukturlast dem Barwert aller 
zukünftigen Kosten der gegenwärtig neu entstehenden 
Rentenfälle.

Tatsächlich liegen die Rentenlasten vieler Berufsgenos-
senschaften über der Strukturlast, die Differenz wird als 
Überaltlast bezeichnet. Diese Überaltlasten aller Träger 
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Abbildung 1
Allgemeines Prinzip der Verteilung der Rentenlasten

Quelle: eigene Darstellung.

werden gesammelt und anschließend wieder verteilt: 
30 % nach dem Anteil der Neurenten, 70 % nach den 
Entgeltsummen der jeweiligen Berufsgenossenschaften. 
Als Neurenten gelten dabei alle Renten, die erstmals im 
laufenden Jahr oder in einem der vier vorangegangenen 
Jahre festgestellt wurden. Sie dienen als aktueller Indika-
tor für die gegenwärtige Risikosituation einer Berufsge-
nossenschaft.

Die Strukturlast ist zum Zeitpunkt der Umlage unbekannt 
und wird durch ein Vielfaches der Aufwendungen des Be-
richtsjahres für die Neurenten approximiert. Dabei wer-
den Aufwendungen für Unfälle und Berufskrankheiten mit 
unterschiedlichen Rentenwertfaktoren multipliziert, da 
sich die Relationen zwischen Neurenten und Rentenwer-
ten in beiden Gruppen deutlich unterscheiden. Bei Be-
rufskrankheiten kommt zusätzlich ein Latenzfaktor zum 
Einsatz, der die langfristige Entwicklung einer Branche 
berücksichtigt, da zwischen Verursachung und Auftreten 
oft Jahrzehnte liegen. So wird sichergestellt, dass wach-
sende Branchen einen höheren Anteil an den Altlasten 
übernehmen.

Das Verfahren enthält zudem Sonderregelungen, die ge-
währleisten sollen, dass kleine und gemeinnützige Unter-
nehmen nicht unverhältnismäßig belastet werden. Eben-
so können für besonders stark betroffene Tarifstellen – 
etwa im Bergbau – Neurenten gekappt oder zusätzliche 
Kosten in die gemeinsame Umlage einbezogen werden. 
Diese Mechanismen sichern die Funktionsfähigkeit des 
Systems in Fällen außergewöhnlicher Altlasten.

Überaltlasten entstehen vor allem durch den wirtschaft-
lichen Wandel, der die Zahl der Versicherten verringert, 

sowie durch sinkende Unfallhäufigkeit1 und -schwere in-
folge von Prävention und technischem Fortschritt. Auch 
Entwicklungen in der Medizin und der Rehabilitation tra-
gen dazu bei, dass weniger bleibende Einschränkungen 
und damit weniger neue Rentenfälle auftreten.

Die Verteilung der Überaltlast nach Neurenten und Ent-
gelten im Verhältnis 30:70 war aufgrund sehr unterschied-
licher Interessen der verschiedenen Wirtschaftszweige 
nicht Bestandteil des vom damaligen Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) entwi-
ckelten Konzepts. Die Verteilung nach Neurenten begüns-
tigt Branchen mit geringer aktueller Unfallhäufigkeit und 
erhält Präventionsanreize. Die Entgeltverteilung stellt die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den Vordergrund. 
Der Gesetzgeber entschied sich für dieses Verhältnis, um 
einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interes-
sen der Wirtschaftszweige zu schaffen.

Nach der Verteilung ergeben sich für die Berufsgenos-
senschaften Beträge, die von den tatsächlichen Renten-
lasten abweichen. Ist die ermittelte Rentenlast nach der 
Lastenverteilung höher als die tatsächlich angefallene 
Rentenlast, so muss die Berufsgenossenschaft diese 
Differenz an eine andere Berufsgenossenschaft „leisten“, 
die nach der Lastenverteilung weniger tragen muss als sie 

1	 In der jährlich erscheinenden Broschüre „DGUV-Statistiken für die 
Praxis“ stellt die DGUV umfangreiches Zahlenmaterial zur Gesetzli-
chen Unfallversicherung bereit. Übersicht 7 der neuesten verfügba-
ren Ausgabe von 2024 (DGUV, 2026, S. 27) zeigt, dass die Zahl der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle in der gewerblichen Wirtschaft von 
26,6 pro 1.000 Vollarbeiter im Jahr 2010 auf 20,24 pro 1.000 Vollarbei-
ter im Jahr 2024 zurückgegangen ist. 1990 lag die Zahl noch bei 52,09 
pro 1.000 Vollarbeiter (DGUV, 2010, S. 23).
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tatsächlich aufgewendet hat. Die Durchführung des Ver-
fahrens liegt beim Bundesamt für soziale Sicherung (BAS), 
während die DGUV, der Spitzenverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand, als Kontroll​instanz für die Berechnung 
fungiert. Weiterhin ermittelt die DGUV auf Basis der Renten-
daten der Berufsgenossenschaften jährlich nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen die jeweiligen Renten-
werte, anhand derer das BAS die Überprüfung der Renten-
wertfaktoren vornehmen kann.

Wirkung der Lastenverteilung

Der Übergang 2008 bis 2013

Die Lastenverteilung löste ab dem Ausgleichsjahr 2008 
stufenweise den alten Lastenausgleich ab, wobei sich 
der Anteil des neuen Verfahrens jährlich um 15 Prozent-
punkte erhöhte. Im Ausgleichsjahr 2013 betrug der Anteil 
der Lastenverteilung 90 % und im Jahr 2014 war der alte 
Lastenausgleich vollständig abgelöst. Abbildung 2 zeigt 
die Entwicklung der Umlagesumme der Lastenverteilung 
in dieser Übergangszeit. Die gestrichelte Linie stellt den 
Verlauf der tatsächlichen Umlage dar, so dass der schritt-
weise Anstieg des Anteils gut zu erkennen ist.

Die beiden anderen Linien zeigen die Entwicklung einer 
(hypothetischen) vollständigen Lastenverteilung. Die ge-
punktete Linie zeigt die Entwicklung beim jeweiligen Fusi-
onsstand und die durchgehende Linie die Umlagesumme 
unter aktueller Trägerstruktur. Hier wird der Einfluss der 
zahlreichen Fusionen deutlich: Die resultierenden größe-
ren Berufsgenossenschaften können interne Belastungen 

besser ausgleichen, wodurch der Bedarf an trägerüber-
greifender Umverteilung sinkt.

Die Umlagesumme der Lastenverteilung bleibt nach Berei-
nigung der Fusionseffekte weitgehend stabil im zeitlichen 
Verlauf und ist deutlich größer im Vergleich zum alten Las-
tenausgleich. Im Jahr 2013, dem letzten Jahr des Über-
gangsprozesses, wären bedürftige Träger durch den voll-
ständigen Lastenausgleich um etwa 511 Mio. € entlastet 
worden. Die Umlagesumme der Lastenverteilung fällt mit 
knapp 766 Mio. € fast 50 % größer aus.

Verteilungswirkung der Lastenverteilung

Die Entwicklung der Be- und Entlastungen durch die 
Lastenverteilung (siehe Abbildungen 3 und 4) spiegelt 
die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
wider. Größter Empfänger ist weiterhin die Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) 
aufgrund außergewöhnlich hoher Rentenbelastungen aus 
dem Bergbau, denen jedoch kaum noch Beitragszahler 
gegenüberstehen. Zweiter großer Empfänger ist die Bau-
branche (BG Bau), die ab Mitte der neunziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts in eine langanhaltende Krise geriet 
und bis 2005 mehr als ein Drittel der Beschäftigung verlor 
(Statistisches Bundesamt, 2025). Die BG Holz und Metall 
(BGHM) entwickelt sich spätestens ab 2020 zu einer ech-
ten Empfänger-BG. Eine rückläufige Entwicklung zeigt 
auch die BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM), auch wenn sie noch auf der Zahlerseite steht. 

Abbildung 2
Schrittweise Einführung der Lastenverteilung, 2008 
bis 2014

Quelle: eigene Berechnungen aus Daten der DGUV.
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Abbildung 3
Entlastungen durch Lastenverteilung

Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), BG Holz und Metall (BGHM),  
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN).

Quelle: eigene Darstellung basierend auf DGUV.
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Vor allem die klassischen Industriebranchen gehören also 
zu den Empfängern bzw. sind auf dem Weg dorthin.

Die BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) wird in den 
meisten Jahren um einen geringen Betrag im einstelligen bis 

knapp zweistelligen Millionenbereich entlastet. Nur während 
der Coronapandemie, von der sie sehr stark betroffen war, 
ist eine deutlich stärkere Entlastung zu beobachten.

Den größten Teil der Belastungen trägt die Verwaltungs-
BG (VBG), die nach Anzahl der Versicherungsverhältnisse 
auch die größte Berufsgenossenschaft in Deutschland ist. 
Weitere große Zahler sind die BG Handel und Warenlogistik 
(BGHW) und zunehmend die schnell wachsende Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Die BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekom-
munikation (BG Verkehr) weist recht konstante Beiträge im 
niedrigen zweistelligen Millionenbereich auf.

Welche Auswirkungen die Lastenverteilung auf die Ren-
tenaufwendungen der einzelnen Berufsgenossenschaf-
ten hat, zeigt Abbildung 5. Die durch Altlasten des Berg-
baus besonders betroffene BG RCI wird um mehr als die 
Hälfte ihrer tatsächlichen Rentenaufwendungen entlastet. 
Eine Fusion mit der ehemaligen Bergbau-BG ohne ein sol-
ches Ausgleichsverfahren wäre nicht möglich gewesen.

Die Entlastung der BG BAU geht von rund einem Drittel 
auf etwa ein Viertel zurück. Die BGHM, 2014 noch Zahler, 
wird im Verlauf immer stärker entlastet und trägt 2024 nur 
noch etwa 86 % ihrer Rentenaufwendungen selbst. Bei 
der BGN erkennt man gut die kurzfristig stärkere Entlas-
tung während der Coronapandemie.

Dem gegenüber stehen stärkere Belastungen der ande-
ren Berufsgenossenschaften. Für jeden Euro an eigenen 

Abbildung 4
Beiträge zur Lastenverteilung

Verwaltungs-BG (VBG), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW), BG Handel und Warenlogistik (BGHW), BG 
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), BG Verkehrswirt-
schaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr), BG Holz und Me-
tall (BGHM).

Quelle: eigene Darstellung von Daten der DGUV.

M
io

. €

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VBG BGW BGHW BG ETEM BG Verkehr BGHM

Abbildung 5
Wirkung der Lastenverteilung auf die Rentenaufwendungen der Berufsgenossenschaften

Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), BG Holz und Metall (BGHM),  BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), 
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), BG Handel und Warenlogistik (BGHW), BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Tele-
kommunikation (BG Verkehr), Verwaltungs-BG (VBG), Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
Quelle: eigene Berechnungen aus Daten der DGUV.
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Rentenleistungen trägt die VBG im Mittel weitere ca. 0,8 € 
für die gemeinsam zu tragenden Rentenlasten. Die BGW 
trägt steigende zusätzliche Rentenlasten von zuletzt 
60 %. Die Zusatzbelastungen bei der BG ETEM (Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnis-
se) und der BGHW (Berufsgenossenschaft Handel und 
Warenlogistik) nehmen im Zeitverlauf deutlich ab, wäh-
rend sie bei der BG Verkehr (Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation) relativ 
konstant bleiben.

Insgesamt ist die Umlagesumme von 2014 auf 2024 um etwa 
80 Mio. € oder 10 % gestiegen. Um die tatsächliche Be- bzw. 
Entlastung der Beitragszahlenden zu beurteilen, sind die 
Umlagebeträge zur Entgeltsumme ins Verhältnis zu setzen. 
Die Rentenaufwendungen der Berufsgenossenschaf-
ten schwanken vor Lastenverteilung sehr stark zwischen 
1,50 € (BGW, 2024) und 21,40 € (BG BAU, 2014) je 1.000 € 
Entgeltsumme. Diese Unterschiede gehen vor allem auf 
die sehr unterschiedlich verteilten Risiken der Arbeit und 
die teils sehr unterschiedlichen Lohnniveaus zurück. Ins-
gesamt sind die Belastungen jedoch rückläufig.

Die Lastenverteilung entlastete die Beitragszahlenden 
von BG RCI und BG BAU im Jahr 2014 um mehr als 7 € 
je 1.000 € Entgeltsumme (Abbildung 6). Die Wirkung auf 
Beitragszahler anderer Berufsgenossenschaften fällt da-
gegen deutlich geringer aus. Die Nettobeiträge der VBG 
steigen zwar über die Jahre, die tatsächliche Belastung ih-
rer Mitglieder liegt allerdings 2024 mit ca. 1,33 € je 1.000 € 
Entgelt um fast ein Drittel unter dem Niveau von 2014. Ziel 
der Lastenverteilung ist jedoch nicht die vollständige Bei-
tragsangleichung. Durch die Berücksichtigung aktueller 

Abbildung 6
Be- und Entlastung der Beitragszahler

Quelle: eigene Berechnungen aus Daten der DGUV.
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Risikostrukturen verbleiben deutliche Unterschiede. Die 
nach Lastenverteilung zu tragenden Rentenaufwendun-
gen schwanken etwa im Jahr 2024 zwischen 2,46 € (BGW) 
und 11,50 € (BG BAU) je 1.000 € Entgeltsumme.

Bezogen auf die Entgeltentwicklung nimmt die Verteilungs-
wirkung der Lastenverteilung in den vergangenen 10 Jah-
ren ab, die Entgelte steigen deutlich stärker als die Umla-
gesumme. Neue Entwicklungen könnten in Zukunft jedoch 
auch wieder zu einer wachsenden Bedeutung führen.

Fazit

Die neue Lastenverteilung hat die angestrebten Ziele er-
reicht. Das System sorgt heute für eine solidarische und 
stabile Finanzierung der Rentenlasten in der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Strukturelle Ungleichgewichte 
zwischen den Berufsgenossenschaften, die durch wirt-
schaftlichen Wandel entstanden sind, werden durch die 
Lastenverteilung wirksam abgemildert. Die Belastungen 
und Entlastungen werden transparent und nachvollzieh-
bar nach festen Kriterien verteilt, wodurch extreme finan-
zielle Belastungen einzelner Träger vermieden werden.

Die Reform hat zudem die Eigenverantwortung der ein-
zelnen Berufsgenossenschaften bewahrt und gleichzei-
tig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Branchen 
berücksichtigt. Die begleitenden Fusionen haben das 
System zusätzlich gestärkt. Insgesamt hat sich die Las-
tenverteilung als robustes Instrument erwiesen, das die 
Stabilität und Solidarität der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in den vergangenen Jahren gesichert hat und auch 
künftig weiter sichern wird.
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genz und Robotik könnten riskante manuelle Arbeiten und 
somit die Unfallrisiken senken, zugleich aber die Finanzie-
rungsbasis der GUV verändern. Damit stellt sich zuneh-
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René Geißler

Die Grundsteuer im Zeitenwandel – Mit der 
Reform zurück zu den föderalen Wurzeln
Die Reform der Grundsteuer infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 
2018 markiert einen tiefgreifenden institutionellen Einschnitt in das deutsche Steuer- und 
Föderalsystem. Sie beendet nicht nur eine jahrzehntelange Reformblockade, sondern 
führt auch zu einer weitgehenden Re-Differenzierung des Grundsteuerrechts zwischen 
den Ländern. Dieser Beitrag analysiert die Reform der Grundsteuer im Kontext ihrer 
historischen Entwicklung, erklärt die wesentlichen Meilensteine und arbeitet insbesondere die 
institutionellen Brüche und Kontinuitäten heraus, die für die Bewertung der aktuellen Reform 
maßgeblich sind.

Prof. Dr. René Geißler ist Professor für öffentliche 

Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau.

Die Grundsteuer tritt im Gebiet des heutigen Deutsch-
lands seit dem Mittelalter in mannigfacher Form auf, was 
sie zu einer der ältesten Steuern überhaupt macht. Selbst-
verständlich handelte es sich damals meist nicht um eine 
Grundsteuer im heutigen Sinn, da es an den Merkmalen 
der Staatlichkeit, einer wirklichen Steuerverwaltung oder 
der Formalisierung des Steuerrechts fehlte (Sahms, 2023, 
S. 89). Die fiskalische Bedeutung der grundsteuerähnli-
chen Abgaben war aber hoch, denn sie besteuerten im 
Wesentlichen die Landwirtschaft, als den dazumal domi-
nierenden Sektor (Haverkamp, 1985, S. 117).

In den vielen deutschen Vorläuferstaaten war die Grund-
steuer verbreitet, fiel aber infolge der kleinteiligen Struk-
tur zwangsläufig sehr heterogen aus (Wissenschaftliche 
Dienste, 2020). Zu dieser Zeit setzten viele deutsche Teil-
staaten einen Prozess der Formalisierung und Standardi-
sierung in Gang, der auch symbolisch für die Entwicklung 
von Staatlichkeit und Verwaltung an sich steht und zur 
Herausbildung der klassischen Grundsteuer führte.

Es zeigt sich, dass die Geschichte bis hin zur aktuellen 
föderalen Neuordnung von einigen Zufällen geprägt war 
und gleichzeitig erstaunliche Kontinuitäten bestehen. Im 
Ergebnis wird sichtbar, dass die Grundsteuer über Jahr-
zehnte einen Prozess der Zentralisierung durchlief. Die 
Gesetzgebung infolge des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) 2018 kehrt diese Entwicklungs-
richtung um.

Historische Meilensteine

19. Jahrhundert bis Weimarer Republik

Mit der Herausbildung moderner Verwaltungsstrukturen 
im 19. Jahrhundert wurde die Grundsteuer erstmals sys-
tematisch vereinheitlicht und administrativ professionali-
siert. Diese Entwicklung markiert den Beginn eines lang-
fristigen Zentralisierungstrends, der für das Verständnis 
der heutigen Reform zentral ist.

In Preußen wollte z. B. Hardenberg bereits 1810 eine all-
gemeine Grundsteuer einführen, nicht zuletzt, um dem 
Staat eine belastbare, gerechte Einnahmequelle zu ver-
schaffen. Er scheiterte am Widerstand des Adels (Sahms, 
2023, S. 229).

Das erste echte Grundsteuergesetz erschien erst 1861, 
erfand eine Gebäudesteuer und schaffte alle historischen 
Privilegien ab. Das Gesetz vereinheitlichte 33 Grundsteu-
errechte in den preußischen Regierungsbezirken (Brands 
et al., 2001, S. 51). Eine Herausforderung bestand darin, 
dass noch kein einheitliches Kataster und keine einheit-
liche Bewertung der Immobilien vorlag. Damit ging die 
Geburtsstunde der Katasterämter in Preußen einher. Die 
Professionalisierung der Verwaltung erwies sich als eine 
Voraussetzung der Grundsteuer und ein wichtiger Schritt 
hin zu moderner Staatlichkeit. Diese Novellierung war 
auch finanziell erfolgreich, deckte die Grundsteuer doch 
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später einen wesentlichen Teil des preußischen Staats-
haushaltes (Sahms, 2018, S. 119).

Der nächste Meilenstein der Grundsteuerentwicklung lag 
im Jahr 1895. Der damalige preußische Finanzminister 
Miquel intendierte im Grunde eine komplette Reform des 
Steuer- und Finanzwesens zur Stärkung der Steuerge-
rechtigkeit, des Aufkommens und der Kommunen (Bach & 
Buggeln, 2020). So wurde die bis dato nur geschätzte Ein-
kommensteuer auf das System progressiver Steuersät-
ze mit Steuererklärung umgestellt. Das daraus folgende 
Steueraufkommen erwies sich als so ergiebig, dass der 
Staat die Ertragshoheiten der Grundsteuer und Gewer-
besteuer einschließlich eines lokalen Hebesatzrechts auf 
die Gemeinden verlagern konnte (Sahms, 2023, S. 160). 
Damit wurde das noch heute gültige Fundament der Ge-
meindesteuern und damit eine wichtige Voraussetzung 
kommunaler Selbstverwaltung gelegt.

Die grundlegende Reform des Steuerstaates nach dem 
Ersten Weltkrieg, verbunden mit dem preußischen Fi-
nanzminister Erzberger, ließ die Grundsteuer außen vor. 
Sie verblieb in der Gesetzgebungskompetenz der Län-
der. Die Gesetzgebungskompetenz nahezu aller anderen 
Steuerarten wurde hingegen dem Reich zugeordnet, was 
noch heute eine Besonderheit des deutschen Föderalis-
mus ist (Bach & Buggeln, 2020, S. 44).

Zentralisierung des Grundsteuerrechts in den 1930er 
Jahren

Das Reich versuchte mehrfach, auf die Grundsteuer Ein-
fluss zu nehmen. So wurde 1925 ein Reichsbewertungs-
gesetz erlassen, um die Berechnung der Einheitswerte zu 
standardisieren. 1930 folgte ein Grundsteuerrahmenge-
setz. Beide Regelungen wurden nicht flächendeckend an-
gewandt und erfüllten ihre Ziele nicht (Metz, 1938, S. 30). 
In den 1930er Jahren wurden Richtungsentscheidungen 
zur Grundsteuer getroffen, die bis in die Gegenwart Gül-
tigkeit besitzen. Mit dem Bewertungsgesetz von 1934 
wurde die Berechnung der Einheitswerte der Immobilien 
einheitlich geregelt und in die Verantwortung der staatli-
chen Finanzämter gestellt. Dieses Gesetz sah in Form von 
regelmäßigen Hauptfeststellungen eine systematische 
Aktualisierung der Bewertungsgrundlagen vor, die jedoch 
seit Anbeginn nicht erfüllt wurden.

Im Jahr 1938 zog das Reich schließlich auch die Ge-
setzgebungskompetenz der Grundsteuer an sich. Da-
mit trat eine einheitliche Rechtslage an die Stelle diver-
ser unterschiedlicher Landesnormen, die mittelbar bis 
2024 in weiten Teilen Gültigkeit haben sollte. Mit diesem 
Reichsgesetz wurden wesentliche Grundprinzipien ver-
ankert:

•	 Nur die Gemeinden sind berechtigt, eine Grundsteuer 
zu erheben. Eine Pflicht besteht nicht.

•	 Der Grundbesitz wird in Agrarvermögen und allgemei-
nes Grundvermögen unterschieden.

•	 Es wird ein Steuermessbetrag aus Einheitswert und 
Steuermesszahl berechnet.

•	 Die Gemeinden legen darauf den Hebesatz einheitlich 
für ihr Gebiet fest.

•	 Die Grundsteuer ist in vierteljährlichen Raten im Febru-
ar, Mai, August und November fällig.

•	 Der Verwaltungsprozess der Besteuerung ist zwischen 
Finanzämtern und Gemeinden geteilt.

Die Neuregelung der 1930er Jahre weist einige erstaun-
liche Parallelen zur aktuellen Grundsteuerreform auf. So 
waren die Einheitswerte veraltet, was infolge unterschied-
licher Wertentwicklungen Ungerechtigkeiten in der Be-
steuerung nach sich zog (Metz, 1938, S. 26). Die Neube-
wertung traf auf die Hürde schwacher Datengrundlagen 
und musste ein Jahr verschoben werden. Auch verband 
der Gesetzgeber die Neubewertung, trotz der gemeind-
lichen Hebesatzrechte, mit dem Versprechen der „Auf-
kommensneutralität“.

Neubewertung in Westdeutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg erließen einige Länder neue 
Grundsteuergesetze.1 Praktisch war dies darin begrün-
det, dass die Länder als Gliedstaaten bereits vor der 
Gründung der Bundesrepublik 1949 handlungsfähig wa-
ren. Politisch bestand sicher auch der Wunsch, die noch 
junge Zentralisierung der Grundsteuer zurückzudrehen. 
1951 beschloss der Bundestag ein neues, bundesein-
heitliches Grundsteuergesetz, was das Grundsteuerge-
setz von 1936 weithin übernahm.2 Diese Entscheidung für 
ein bundeseinheitliches Grundsteuerrecht trotz föderaler 
Struktur vermag die historische Dominanz des Zentrali-
sierungsgedankens aufzuzeigen, der erst durch die Re-
form ab 2019 aufgebrochen wurde.

In den 1950er und 1960er Jahren wurde das Grundsteu-
ergesetz wiederholt novelliert, überwiegend aus woh-
nungspolitischen Gründen. Das – letztlich nicht erreich-
te – Ziel bestand darin, das Brachliegenlassen baureifer 
Grundstücke mit einer progressiven Steuer zu sanktionie-
ren (Henger, 2018, S. 11 ff.).

Das Reichsbewertungsgesetz von 1934 galt unverän-
dert fort und sah eine regelmäßige Hauptfeststellung 

1	 Auch in der DDR existierte die Grundsteuer fort. Allerdings gab es 
nur einen durch die Staatsregierung landesweit festgesetzten (und 
nie geänderten) Hebesatz und die Erträge flossen dem Staat zu 
(Duda, 2010, S. 134 ff.).

2	 BGBL I, 1951, S. 515.
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der Einheitswerte vor, die in der Geschichte des geteilten 
Deutschlands jedoch nur einmal umgesetzt wurde. En-
de 1965 überarbeitete der Bundestag das Bewertungs-
gesetz. Wesentliche Änderungen ergaben sich in den 
Berechnungsmodi der Einheitswerte. Auf Basis dieses 
neuen Gesetzes wurde zum Stichtag der Wertverhältnis-
se 1. Januar 1964 eine Hauptfeststellung allen Grundver-
mögens durch die Finanzämter vorgenommen. Allerdings 
zog sich diese flächendeckende Hauptfeststellung sehr 
lang hin und die neuen Einheitswerte kamen erst mit dem 
Jahr 1974 zur Anwendung. Infolge der ungeplanten Verzö-
gerung wurden die auf Grundlage 1964 berechneten Ein-
heitswerte pauschal um 40 % angehoben (Schwarting, 
2022, S. 96). Die wiederum gesetzlich vorgeschriebene 
Erneuerung der Hauptfeststellung alle sechs Jahre setz-
te der Bundesgesetzgeber angesichts dieser Erfahrung 
aus.3 Eine neue gesetzliche Grundlage wurde nicht ge-
schaffen und so fehlte für eine erneute Hauptfeststellung 
über mehr als 40 Jahre die rechtliche Basis.

Insgesamt zeigen die wiederkehrenden Probleme veralte-
ter Bewertungsgrundlagen und unzureichender Daten die 
strukturelle Persistenz der Bewertungsproblematik.

Reformversuche nach der Wiedervereinigung

Die aktuelle Reform der Grundsteuer B wurde letztlich 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2018 
ausgelöst. Tatsächlich waren den Akteuren die Folgen 
der über Jahrzehnte ausgesetzten Hauptfeststellung be-
wusst. Die Immobilienwerte entwickelten sich regional 
unterschiedlich, sodass die Einheitswerte von 1964 nicht 
mehr den aktuellen Wert darstellten und es unvermeidlich 
zu Ungleichheiten der Besteuerung kam. Dieses Problem 
verschärfte sich noch einmal mit dem Beitritt der DDR 
und den dort gegebenen Einheitswerten von 1935. Die 
jahrzehntelange Aussetzung der Neubewertung führte zu 
systematischen Bewertungsverzerrungen und letztlich zu 
der festgestellten Verfassungswidrigkeit der Steuerbasis.

Größere Öffentlichkeit erfuhr diese Thematik erstmals im 
Jahr 1995, als das Bundesverfassungsgericht durch ei-
nen Beschluss mittelbar die Vermögenssteuer aussetzte. 
Das BVerfG stufte es als verfassungswidrig ein, dass für 
Grundvermögen historische Einheitswerte herangezogen 
wurden und für Geldvermögen die aktuellen Marktwerte.4 
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis Ende 1996 eine 
verfassungsfeste Neuregelung des Bewertungsgesetzes 
zu schaffen. Dies geschah nicht und somit konnte die 
Vermögenssteuer, welche im Ertrag den Ländern zusteht, 

3	 Art. 2 Abs. 1 Satz 3 BewÄndG 1965 i.d.F. des Gesetzes vom 22. Juli 
1970 (BGBl I S. 1118).

4	 BVerfG-Beschluss vom 22. Juni 1995, 2 BvR 552/91.

seit 1997 nicht mehr erhoben werden. Für diesen Verzicht 
bestanden fiskalische (geringes Aufkommen) und admi-
nistrative (hoher Verwaltungsaufwand) Gründe. Darüber 
hinaus stand die damalige CDU/FDP-Koalition dieser 
Steuer ablehnend gegenüber und auch die Länder waren 
uneins.5 Das Urteil des BVerfG betraf überdies auch die 
Erbschaftssteuer, deren Steuerbasis ebenso über das 
Bewertungsgesetz definiert wurde. Diesbezüglich wurde 
der Gesetzgeber jedoch aktiv und traf zu 1996 eine Neu-
regelung. Damit war das Bewertungsgesetz, ursprünglich 
gemeinsame Basis von Erbschafts-, Vermögens- und 
Grundsteuer, nur noch für eine Steuerart relevant.

Die Grundsteuer war von besagtem BVerfG-Urteil nicht 
betroffen, gleichwohl traf die Argumentation des BVerfG 
materiell auch auf sie zu und die Kritik an den veralteten 
Einheitswerten wuchs. Die Finanzministerkonferenz war 
sich über die Problematik im Klaren und beauftragte 1998 
eine Arbeitsgruppe. Bereits in dieser Kommission traten 
erhebliche und grundsätzliche Differenzen zwischen den 
Ländern auf, die bis zur aktuellen Reform anhielten. Bay-
ern trat für eine wertunabhängige Grundsteuer und über-
dies für eine Neuverortung der Gesetzgebungskompe-
tenz bei den Ländern ein. Die Mehrheit der Länder emp-
fahl ein Modell mit kombiniertem Ansatz von Boden- und 
Gebäudewerten. Das entsprechende Gesetzgebungsver-
fahren wurde aus dem Kreis der Länder jedoch nie ange-
stoßen. Der Bund sah sich nicht in der Verantwortung, da 
es sich um eine Gemeindesteuer handelte.6

Im Jahr 2002 setzte die Finanzministerkonferenz eine 
neue Arbeitsgruppe ein. Die Länder Bayern und Rhein-
land-Pfalz wurden beauftragt, ein Kompromissmodell 
zu erarbeiten. Dieses Modell sah unter anderem die Ab-
schaffung der Grundsteuer A sowie die Grundsteuer B auf 
Grundlage von Bodenrichtwerten und pauschalen Ge-
bäudewerten vor. Auch dieses Kompromissmodell wurde 
nicht in den Bundestag eingebracht.

Die Diskussion hielt an. In Gänze ist die Zahl der Empfeh-
lungen und Konzepte zur Grundsteuer kaum überschau-
bar.7 Im Jahr 2010 meldete sich der Bundesfinanzhof zu 
Wort und wies darauf hin, dass das fortwährende Unter-
bleiben einer Neubewertung wegen des Verstoßes gegen 
den Gleichheitsgrundsatz verfassungswidrig sei.8 Im glei-
chen Jahr gründete die Finanzministerkonferenz die dritte 

5	 Die SPD als Oppositionspartei brachte einen Gesetzesentwurf ein, 
der abgelehnt wurde (Deutscher Bundestag, Drucksache 13/5504).

6	 Bericht des Bayerischen Staatsministers der Finanzen und des Minis-
ters der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz an die Finanzminister-
konferenz (2004, S. 24).

7	 Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages nahm eine Systema-
tisierung in sechs Modelle vor (Wissenschaftliche Dienste, 2010).

8	 BFHE 230, 78; 230, 93.
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Arbeitsgruppe. Sie sollte drei Reformmodelle bewerten, 
kam jedoch zu keinem Konsens. Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen beharrten auf einem wertunabhängi-
gen Flächenmodell der Grundsteuer.9 Dem widersprach 
z. B. der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeri-
ums der Finanzen (2011, S. 44). Im Oktober 2014 erhöhte 
der Bundesfinanzhof den Druck, indem er die Regelun-
gen des Bewertungsgesetzes als verfassungswidrig ein-
schätzte und die Entscheidung darüber dem BVerfG vor-
legte.10

Vor diesem Hintergrund beschloss die Finanzminis-
terkonferenz 2016 gegen die Stimmen von Bayern und 
Hamburg eine Bundesratsinitiative. Die Länder wollten 
dem Urteil des BVerfG zuvorkommen, welches materiell 
erhebliche Risiken barg. Denn es war nicht absehbar, wel-
chen Weitergeltungszeitraum das Gericht dem Gesetz-
geber für eine Novellierung zugestehen würde.11 Über die 
Änderung des Grundgesetzes sollte die seit 1949 beste-
hende Unklarheit in der Gesetzgebungskompetenz gelöst 
und dem Bund die konkurrierende Zuständigkeit über die 
Grundsteuer eingeräumt werden.12 Gleichzeitig sollten die 
Länder Spielräume in der landesrechtlichen Festsetzung 
der Steuermesszahlen erhalten.13 Eine Intention lag auch 
darin, den Verwaltungsaufwand über automatisierte und 
amtlich vorliegende Daten gering zu halten. Diese Bun-
desratsinitiativen fielen dem Grundsatz der Diskontinuität 
infolge der Neuwahl des Bundestages 2017 zum Opfer.

BVerfG-Urteil und Novellierung der Grundsteuer ab 2019

Der erwähnte Vorlagebeschluss des Bundesfinanzho-
fes wurde durch das BVerfG am 10. April 2018 entschie-
den. Das BVerfG erklärte die Anwendung des Bewer-
tungsgesetzes erwartbar als unzulässig.14 Damit entfiele 
die Grundlage der Grundsteuer und somit diese Steuer 
selbst. Hervorzuheben ist, dass das BVerfG nicht die 
veralteten Einheitswerte per se als Kernproblem sah, 
sondern die zwischenzeitlich entstandenen unterschied-
lichen Wertentwicklungen und damit die Veränderung 
der Wertrelationen zwischen ehemals gleich bewerteten 
Immobilien. Analog dem Urteil von 1995 zur Vermögens-
steuer räumte das BVerfG für eine Neureglung eine enge 
Frist bis Ende des Folgejahres 2019 ein. Nur in diesem Fall 
durfte das bestehende Recht noch fünf weitere Jahre bis 
2024 angewandt werden. Daraus ergab sich die erstmali-

9	 Arbeitsgruppe der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, 
2010.

10	 Vorlagebeschluss vom 22. Oktober 2014, II R 37/14.
11	 Deutscher Bundesrat, Drucksache 515/16, S. 35.
12	 Deutscher Bundesrat, Drucksache 514/16.
13	 Deutscher Bundesrat, Drucksache 515/16, S. 36 ff.
14	 Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 - 1 BvL 11/14, 1 BvR 

889/12, 1 BvR 639/11, 1 BvL 1/15, 1 BvL 12/14.

ge Anwendung der neuen Grundsteuer für das Kalender- 
und Steuerjahr 2025. Gleichzeitig musste die administra-
tive Umsetzung des neuen Bewertungsrechts, also die 
flächendeckende Hauptfeststellung aller Immobilien, in 
dieser Fünfjahresfrist verwirklicht werden.

In der Folge erlebte die wissenschaftliche Diskussion um 
die Grundsteuer einen weiteren Höhepunkt. Die Vorschlä-
ge reichten von einer Abschaffung der Grundsteuer zu 
Gunsten eines Zuschlags auf die Einkommensteuer, über 
die Bodenwertsteuer bis hin zu wertbasierten Modellen.15

Im Juni 2019, gut 14 Monate nach dem BVerfG-Urteil, 
brachte die Bundesregierung zwei Gesetzesinitiativen in 
den Bundestag ein.16 Zum einen die Änderung des Grund-
gesetzes in Hinblick auf die noch immer strittige Gesetz-
gebungskompetenz, zum anderen ein Artikelgesetz zur 
Reform der Grundsteuer selbst, welches allein sechs 
Bundesgesetze betraf.17 Letzteres spiegelt den Umfang 
der Aufgabe wider und gleichfalls den Willen der Bun-
desregierung, diese jahrzehntealte Baustelle zu lösen. In-
haltlich orientierte sich die Bundesregierung am Kosten-
wertmodell aus Bodenrichtwert und pauschalierten Bau-
werten. Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde 
das Grundsteuergesetz um die Option der Grundsteuer C 
ergänzt.18 Um die Zustimmung aller Länder zu erreichen, 
wurde die Grundsteuer als konkurrierende Gesetzgebung 
mit Rückholrecht der Länder verortet. Die Voraussetzun-
gen der konkurrierenden Gesetzgebung (bundeseinheitli-
cher Regelungsbedarf) sind weiterhin nicht plausibel. Die 
Zweifel verlieren aber an Relevanz durch das neue Recht 
der Länder, die Bewertung des Grundvermögens selbst 
zu regeln.

In der Sachverständigenanhörung im September 2019 
wurden die bekannten Argumente und Modelle ein wei-
teres Mal referiert, bevor Bundestag und Bundesrat bei-
de Gesetzesvorhaben letztlich im Oktober fristgemäß 
annahmen.19 Die Vorgabe des BVerfG war erfüllt und die 
Grundsteuer „gerettet“. Das Gesetzgebungsverfahren zur 
Reform der Grundsteuer, über welche mehr als 20 Jah-
re gestritten wurde, war damit zumindest aus Sicht des 
Bundes binnen vier Monaten beendet.

15	 Vergleiche stellvertretend das Zeitgespräch des Wirtschaftsdienst 
von März 2018 „Eine gerechte und aufkommensneutrale Grundsteu-
erreform?“ mit Beiträgen von Thomas Eigenthaler, Gisela Färber, 
Gerd Landsberg, Stefan Homburg, Ralph Henger, Thilo Schaefer.

16	 In der Gesetzesbegründung findet sich unter anderem der höchst 
strittige Appell der Bundesregierung an die aufkommensneutrale 
Umsetzung durch die Gemeinden (Deutscher Bundestag, Drucksa-
che 19/11084, S. 1). Diese Vorgabe traf in den Gemeinden auf große 
Ablehnung (Geißler et al., 2024, S. 5).

17	 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/11085, Drucksache 19/11084.
18	 Deutscher Bundestag, Drucksache 19/11086.
19	 In dieser Anhörung des Finanzausschusses wurden 16 Positionen 

aus Wissenschaft und Verbänden präsentiert.
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Aus Sicht der Länder war dies nicht der Fall. Sie standen 
nun vor der Frage, ob man eigene landesrechtliche Re-
gelungen träfe und in welcher inhaltlichen Richtung (Zim-
mermann, 2019). In den beiden Folgejahren haben fünf 
Länder die neue Öffnungsklausel genutzt und grundsätz-
lich eigene Bewertungsmodelle beschlossen, welche das 
Bewertungsgesetz und das Grundsteuergesetz des Bun-
des überlagern. Elf Länder wenden das Bundesmodell 
der Bewertung an. Immerhin neun haben bis Ende 2025 
jedoch landesrechtliche Ergänzungen beschlossen. Ohne 
auf die Details an dieser Stelle eingehen zu können, teilen 
diese landesrechtlichen Normen das Ziel, die Steuerbe-
lastung für Wohnzwecke gegenüber Gewerbe zu mindern 
und setzten daher jeweils eigene Steuermesszahlen nach 
Nutzungsarten fest (Freier & Küsel, 2026). Im Ergebnis 
existieren damit in den Ländern nun zwölf unterschiedli-
che Varianten zur Berechnung der Einheitswerte (Tabel-
le 1).20

Diskussion der jüngsten Reform vor dem 
Hintergrund der historischen Entwicklung

Der historische Exkurs zur Grundsteuer zeigt, dass sie 
verschiedene Epochen und Systeme deutscher Staat-
lichkeit durch- und überlebt hat. Ausgehend von extre-
mer Kleinteiligkeit und Varianz noch Mitte des 19. Jahr-
hunderts kam es bis 1938 binnen weniger Jahrzehnte 
zu einer vollständigen Zentralisierung des Rechts. Aus 
theoretischer Perspektive ist dies durchaus zu kritisie-
ren, handelte es sich doch bereits zu diesem Zeitpunkt 
überwiegend um eine Gemeindesteuer. So war dieser 
Prozess mitnichten zwangsläufig oder konfliktfrei. Diese 
Zentralisierung ist nur vor dem Hintergrund der damaligen 
Verfassungslage erklärbar, als Rechtsstaat und Födera-
lismus praktisch abgeschafft waren. Die Bundesrepublik 
führte diese Rechtslage nach der Neugründung relativ 
geräuscharm fort. Politischer Widerspruch wurde erst 
im Zuge der Reformdiskussion der 1990er Jahre hörbar, 
wobei sich grundsätzliche Bestrebungen einzelner Län-
der nach Ausweitung legislativer Kompetenzen mit nor-
mativen Vorstellungen der Grundsteuer mischten. Beide 
Argumentationsstränge führten in eine Reformblockade, 
welche als Beispiel klassischer Politikverflechtung des 
deutschen Föderalismus dienen kann. Mit Bund, Län-
dern und Gemeinden sind alle drei administrativ-politi-
schen Ebenen betroffen, aber auf keiner Ebene bestand 
ein überwältigendes Reforminteresse. Der Bund sah sich 
nicht in der Verantwortung, die Länder waren uneins und 
die Gemeinden lebten gut mit der Hebesatzautonomie.

20	 Die Kämmereien der Gemeinden lehnen die Föderalisierung der 
Grundsteuer mehrheitlich ab, obgleich sie davon nicht betroffen sind 
(Geißler et al., 2024, S. 4).

Diese Blockade wurde erst über das BVerfG-Urteil 2018 
gelöst und konnte auch nur über dieses Verfassungs-
organ gelöst werden. Unter dem Zeitdruck von gerade 
einmal 18 Monaten gelang ein bemerkenswerter Akt der 
Gesetzgebung, der nicht nur die infrage stehende Im-
mobilienbewertung umfasste, sondern auch dem bun-
desdeutschen Föderalismus einen neuen Impuls verlieh. 
Bei genauerer Betrachtung war die neue Institution der 
konkurrierenden Gesetzgebung mit Öffnungsklausel der 
Länder allerdings weniger überraschend, als viele sie 
wahrnahmen. Tatsächlich war dies ein Vorschlag Bay-
erns seit 1998 und Inhalt der Gesetzgebungsinitiative von 
2016. Dass diese Öffnungsklausel binnen weniger Jahre 
von fast allen Ländern genutzt wird, spricht für sie und für 
den Bedarf dezentraler Rechtsetzung. Die Rechtslagen 
der 16 Länder haben sich in kürzester Zeit deutlich aus-
einanderentwickelt; damit auch die Bewertungsmodelle, 
Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge. Die Länder 
gewinnen ein Stück politischen Entscheidungsspielraum, 
können unterschiedliche Leitbilder oder Lenkungsziele 
umsetzen bzw. die Steuer auf den regionalen Bedarf an-
passen. Dies ist der Sinn des Föderalismus, wird jedoch 
angesichts unterschiedlicher Steuerhöhen zukünftig 

Tabelle 1
Modelle der Grundsteuer B in den Ländern

Quelle: eigene Erhebung.

Bewertungsmodell
Abweichungen zum  

Bundesmodell

Baden-Württemberg Modifiziertes Bodenwertmodell

Bayern Wertunabhängiges Flächenmodell

Hamburg Wohnlagemodell

Hessen Flächen-Faktor-Verfahren

Niedersachsen Flächen-Lage-Modell

Berlin Bundesmodell Eigene Steuermesszahlen

Bremen Bundesmodell Eigene Steuermesszahlen

Nordrhein-Westfalen Bundesmodell Differenzierte Hebesätze 
nach Nutzungsart

Rheinland-Pfalz Bundesmodell Differenzierte Hebesätze 
nach Nutzungsart

Saarland Bundesmodell Eigene Steuermesszahlen

Sachsen Bundesmodell Eigene Steuermesszahlen

Sachsen-Anhalt Bundesmodell Differenzierte Hebesätze 
nach Nutzungsart

Schleswig-Holstein Bundesmodell Differenzierte Hebesätze 
nach Nutzungsart

Thüringen Bundesmodell Eigene Steuermesszahlen 

Brandenburg Bundesmodell

Mecklenburg-
Vorpommern

Bundesmodell
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Title: Property tax through the ages – A return to federal roots with the latest reform
Abstract: The reform of property tax following the 2018 ruling by the Federal Constitutional Court marks a profound institutional shift in 
the German tax and federal system. It not only brings an end to a decades-long deadlock on reform, but also leads to a significant re-
differentiation of property tax law between the federal states. This article analyses the reform of property tax in the context of its historical 
development, explains the key milestones and, in particular, highlights the institutional breaks and continuities that are crucial for assess-
ing the current reform.

neue Debatten um Steuergerechtigkeit hervorrufen. Die 
zwangsläufige regionale Ungleichheit ist jedoch kein No-
vum, sondern war über die lokalen Hebesatzrechte seit 
jeher gegeben.

Das Grundproblem der Grundsteuer war in der Historie 
nicht die Steuer selbst, sondern die Bewertung der Steu-
erobjekte. Die Probleme veralteter Werte, aufwändiger 
Hauptfeststellungen, von Fristverstößen, Datenlücken 
oder Verwaltungsüberlastung bestehen seit 100 Jahren. 
Die Parallelen der Diskussion der 1930er, 1960er und 
2020er Jahre sind frappierend. Um die regelmäßige Wert-
anpassung zu erleichtern und den Verwaltungsaufwand 
zu verringern, intendiert die jüngste Reform auch eine 
Digitalisierung des Verwaltungsverfahrens zwischen Fi-
nanzämtern und Gemeinden. Ob dies gelingt, wird zumin-
dest angezweifelt (Geißler et al., 2024, S. 4).

Fazit

Die Geschichte der Grundsteuer in Deutschland reicht 
weit zurück. Seit der Herausbildung des Verwaltungs-
staates im 19. Jahrhundert ist die historisch gegebene 
große Varianz der Modelle stetig gesunken. Zwischen 
1938 und 2024 existierte gar nur ein einziges, zentral ge-
setztes Grundsteuerrecht, dessen wesentlicher Teil, Neu-
bewertung der Immobilien, über Jahrzehnte ausgesetzt 
wurde. Diese Rechtslage führte zu stetig wachsenden 
Ungerechtigkeiten in der Anwendung und einer politi-
schen Reformblockade, welche erst durch das BVerfG-
Urteil 2018 überwunden wurde. Im Ergebnis schwand die 
Zentralisierung des Grundsteuerrechts und die 16 Länder 
wenden aktuell 15 unterschiedliche Varianten an. Die über 
achtzigjährige Phase des bundeseinheitlichen Grund-
steuerrechts ist beendet und die Grundsteuer bewegt 
sich zurück zu ihren föderalen Ursprüngen.
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Mehr Arbeit, weniger Jobs? Konsequenzen der 
KI-Technologieeinführung
Steigt durch die zunehmende Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) die Arbeitsbelastung? 
Und sind Arbeitsplätze bedroht? Daten der WSI-Betriebsrätebefragung zeigen, dass sich 
KI in ihrer Wirkung – zumindest in der frühen Einführungsphase – von anderen digitalen 
Technologien zu unterscheiden scheint. Statt einer bei anderen Technologien häufiger 
auftretenden Arbeitsverdichtung berichteten viele Betriebsräte eher von Arbeitsentlastung, 
und nach einem Beobachtungszeitraum von zwei Jahren zeigte sich per Saldo ein leichter 
Stellenaufbau.
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Die Einführung digitaler Technologien in Wirtschaft, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft gilt gegenwärtig als nahezu 
alternativloser Modernisierungsimperativ in der öffent-
lichen Debatte. Es dominiert die Vorstellung, dass Digi-
talisierung – insbesondere der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz (KI) – in sämtlichen Arbeits- und Handlungsbe-
reichen möglichst rasch und umfassend zu intensivieren 
sei, um sowohl die Innovationskraft und Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen zu stärken als auch die prozes-
sualen Abläufe in Verwaltungen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen effizienter zu gestalten. Diese Einschätzung 
ist in Deutschland besonders ausgeprägt, nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund eines weit verbreiteten Narrativs der 
sich verschärfenden technologischen Rückständigkeit 
– insbesondere im Vergleich zu den USA und der Volks-
republik China (KfW Research, 2024). Die dortigen Inves-
titionen in Rechenzentren – nicht zuletzt für die Entwick-
lung und Anwendung von KI äußerst relevant – lassen die 
deutschen Investitionen in diesem Bereich als Randnotiz 
erscheinen (Kerkmann & Fokuhl, 2025). Mit der Hightech-
Agenda – initiiert von der Bundesregierung – wird dieser 
Befund offensiv aufgegriffen und förderpolitisch begleitet. 
KI wird dort als „zentraler Hebel für Deutschlands tech-
nologische Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit“ defi-
niert (BMFTR, 2025, S. 7). Bis 2030 sollen demnach 10 % 
der Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaftet werden. 
Diese strategische Neuausrichtung kommt in mindestens 
zweierlei Hinsicht voll zum Tragen.

Erstens, öffentliche Einrichtungen weisen einen erhebli-
chen Digitalisierungsrückstand auf. Verwaltungsprozes-
se sind vielerorts noch papierbasiert, fragmentiert und 
personalintensiv organisiert. Auch wenn Deutschland im 
letzten verfügbaren E-Government Entwicklungs-Index 
der Vereinten Nationen (UN, 2024) Platz 12 im weltweiten 
Vergleich erzielen konnte – eine erhebliche Verbesserung 
im Vergleich zur vorherigen Erhebung – verbleiben den-
noch vielfältige ungelöste Herausforderungen. Um die 
Implementierung digitaler Lösungen in der Verwaltung 
weiter voranzutreiben, wurde eigens das Ministerium für 
Digitalisierung und Staatsmodernisierung mit dem Start 
der aktuellen Bundesregierung ins Leben gerufen. Zwei-
tens, der Digitalisierungsfortschritt in der Privatwirtschaft 
ist sehr heterogen. Während Großunternehmen und DAX-
Konzerne vielfach über ausgereifte Digitalstrategien ver-
fügen, stehen kleine und mittlere Unternehmen häufig 
erst am Beginn ihres digitalen Transformationspfades. 
Gerade der Mittelstand steht damit vor einem doppelten 
Anpassungsdruck. Er soll einerseits Produktivitätsreser-
ven heben und innovative (digitale) Geschäftsmodelle er-

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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schließen. Andererseits fehlen nicht selten Ressourcen, 
Expertise und institutionelle Routinen für eine sozialver-
trägliche Implementierung neuer Technologien.

Im vorliegenden Beitrag wollen wir uns der Einführung 
neuer digitaler Technologien und den damit einhergehen-
den Effekten auf Arbeit zuwenden. Wie eingangs erwähnt, 
sind deren Effekte in der Digitalisierungsdebatte oftmals 
überwiegend positiv konnotiert. Gleichzeitig gibt es ange-
sichts der schnellen Entwicklung von KI verbreitete Un-
sicherheit und Befürchtungen hinsichtlich des sicheren 
Einsatzes und dessen Folgen für die Beschäftigung. So 
hat ein kürzlich erschienener Bericht, wonach KI schon in 
naher Zukunft die Bildungsrendite von Hochqualifizierten 
bedrohen könnte, am Tag des Erscheinens in den USA ein 
Börsenbeben ausgelöst (Van Geenen & Shah, 2026).

Die voranstehenden Ausführungen werfen substanzielle 
Fragen nach den arbeitsbezogenen Implikationen der Ein-
führung digitaler Technologien – insbesondere KI-basier-
ter Technologien – in Betrieben und öffentlichen Einrich-
tungen auf, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsintensität 
und Beschäftigungsstabilität. Der Beitrag von Pusch et al. 
(2024) hatte hierzu bereits erste Hinweise auf kurzfristige 
Effekte geliefert. Offen blieb jedoch, ob diese Auswirkun-
gen vorübergehend sind oder sich im Zeitverlauf verfes-
tigen oder abschwächen. Der vorliegende Beitrag knüpft 
hieran an und wirft im Rahmen einer wiederholten Erhe-
bung einen Blick auf die Effekte zwei Jahre nach der ers-
ten Befragung. Zudem wird mit KI eine Schlüsseltechno-
logie in den Fokus gerückt, deren Implementierungstiefe 
und Transformationspotenzial deutlich über anderweitige 
Digitaltechnologieeinführungen hinausgehen. Dabei kon-
zentrieren wir uns auf zwei wesentlichen Fragen, die eine 
hohe Bedeutung für die Akzeptanz von KI haben: Sind 
durch KI Arbeitsplätze bedroht und wie wirkt sich KI auf 
die Arbeitsbelastung der Beschäftigten aus?

Datengrundlage

Datengrundlage dieses Beitrags ist die WSI-Betriebs- 
und Personalrätebefragung, eine repräsentative Panel-
Erhebung (Behrens & Brehmer, 2025).1 An der Befragung 
nehmen jeweils ca. 3.700 Betriebs- und Personalräte teil, 
wobei die Betriebsräte etwa drei Viertel der Befragung 
stellen.2 Mitbestimmte Betriebe und Dienststellen ste-
hen für ca. 43 % der Beschäftigten in Deutschland (Ho-
hendanner & Kohaut, 2025). Sie stellen eine spezielle Be-
triebsauswahl dar, die jedoch für einen wesentlichen Teil 

1	 Grundlage ist eine Zufallsziehung aus der Betriebsdatei der Bundes-
agentur für Arbeit.

2	 Genaue Fallzahlen: 3.713 befragte Betriebs- und Personalräte insge-
samt im Jahr 2023, davon 2.712 Betriebsräte und 1.001 Personalräte, 
für 2025 sind die entsprechenden Fallzahlen: 3.703, 2.774 und 929.

des Innovationsgeschehens in Deutschland steht. Mitbe-
stimmte Betriebe fallen oftmals in eine mittlere Größenka-
tegorie (durchschnittliche Betriebsgröße in der Befragung 
2023: 440 Beschäftigte). Das produzierende Gewerbe 
macht ca. 30 % der Betriebe aus.

Die in den beiden Befragungswellen 2023 und 2025 erho-
benen Informationen beziehen sich auf digitale Techno-
logien, die im Jahr vor der ersten Befragungswelle, also 
beginnend im Jahr 2022 bis 2023 eingeführt wurden. Die 
Auswahl umfasst fünf Technologien3:

1.	 Internet der Dinge, d. h. die Kommunikation von mit 
Sensoren ausgestatteten Objekten oder Maschinen 
über das Internet,

2.	 Managementinformationssysteme, wie z. B. Systeme 
oder Dienste, die Informationen zur Entscheidungsfin-
dung bereitstellen,

3.	 Plattformdienste und Cloud-Lösungen, wie z. B. Soft-
ware, die nicht auf lokalen Rechnern, sondern im Inter-
net gespeichert ist,

4.	 Audiovisuelle Technologien, z. B. Augmented Reality 
(AR) oder Virtual Reality (VR) Lösungen,

5.	 Künstliche Intelligenz, z. B. generative Sprachmodelle, 
Einführung von Methoden des maschinellen Lernens 
oder Einführung von Muster- und Bilderkennungsver-
fahren in der Produktion.

Einführung digitaler Technologien in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

Tabelle 1 liefert einen Überblick über die Nutzung digitaler 
Technologien, die im Jahr vor der Befragung 2023 einge-
führt wurden. Von den im Jahr 2023 befragten Betrieben 
hatten mit 54 % gut die Hälfte mindestens eine der Tech-
nologien im Vorjahr eingeführt, wobei den höchsten Anteil 
an allen Betrieben Plattformdienste und Cloud-Lösungen 
(42 %) stellten, gefolgt von Managementinformationssys-
temen (16 %). Technologien aus dem Bereich der KI hat-
ten immerhin 10 % der Betriebe eingeführt. In nicht weni-
gen Fällen hatten Betriebe sogar mehrere der abgefrag-
ten Technologien gleichzeitig eingeführt. Im Jahr 2025 
waren diese Technologien überwiegend noch in Nutzung 
und ihre Effekte wurden in diesen Fällen ein zweites Mal 
erhoben.

3	 Die Auswahl basiert auf einem Technologiekatalog der EU (Gossé et 
al., 2022).
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2023 2025

mindestens eine Technologieeinführung1 46 % 42 %

Internet der Dinge 5 % 3 %

Managementinformationssysteme 11 % 8 %

Plattformdienste und Cloud-Lösungen 35 % 31 %

Audiovisuelle Technologien 10 % 11 %2

Künstliche Intelligenz 7 % 5 %

2023 2025

mindestens eine Technologieeinführung1 54 % 50 %

Internet der Dinge 11 % 6 %

Managementinformationssysteme 16 % 11 %

Plattformdienste und Cloud-Lösungen 42 % 40 %

Audiovisuelle Technologien 12 % 10 %

Künstliche Intelligenz 10 % 8 %

1 Im Jahr 2023 hatten 1.467 der befragten Betriebe mindestens eine der 
Technologien eingeführt, davon konnten im Jahr 2025 718 Betriebe er-
neut befragt werden, die die Technologien noch verwendeten. Fallzahlen 
für die Einzeltechnologien orientieren sich an diesen Werten.

Quelle: WSI Betriebs- und Personalrätebefragungen 2023 und 2025, be-
schrieben in Mayerböck und Krüger (2023), WSI (2026), eigene Berech-
nungen.

Tabelle 1
Betriebe mit fortwährender Nutzung digitaler 
Technologien
2022 eingeführt, Anteilswerte

Tabelle 2
Dienststellen mit fortwährender Nutzung digitaler 
Technologien
2022 eingeführt, Anteilswerte

1 Im Jahr 2023 hatten 460 der befragten Dienststellen mindestens eine 
der Technologien eingeführt, davon konnten im Jahr 2025 249 Dienst-
stellen erneut befragt werden, die die Technologien noch verwendeten. 
Fallzahlen für die Einzeltechnologien orientieren sich an diesen Werten.

2 Der etwas höhere Anteilswert als im Jahr 2023 ist durch die Zusammen-
setzung der Panelstichprobe zustande gekommen, die im Jahr 2025 nur 
etwa halb so groß ist wie die Stichprobe des Jahres 2023. Bei kleinen 
Stichprobengrößen geben die stets mit statistischer Unsicherheit behaf-
teten Zahlen eher eine Tendenz an.

Quelle: WSI Betriebs- und Personalrätebefragungen 2023 und 2025, be-
schrieben in Mayerböck und Krüger (2023), WSI (2026), eigene Berech-
nungen.

Abbildung 1
Effekte von KI-Einführung auf die Arbeitsbelastung

Quelle: WSI Betriebs- und Personalrätebefragungen 2023 und 2025, be-
schrieben in Mayerböck und Krüger (2023), WSI (2026), eigene Berech-
nungen.

Tabelle 2 bietet, analog zu oben, einen Überblick über die 
Einführung digitaler Technologien im öffentlichen Dienst. 
Bei den Dienststellen gab es im Jahr 2023 in allen betrach-
teten Feldern etwas weniger Technologieeinführungen, 
obwohl diese mit durchschnittlich 549 Beschäftigten im 
Schnitt sogar größer waren als die befragten Betriebe. 
Die Ergebnisse der WSI-Betriebs- und Personalrätebefra-
gung unterstützen also die eingangs formulierte Annahme 
eines größeren Nachholbedarfs bei der Digitalisierung 
im öffentlichen Dienst. Auch in der Gesamtschau hatten 
mit 46 % der befragten Dienststellen knapp 10 % weni-
ger mindestens eine der abgefragten Digitaltechnologi-
en eingeführt als bei den mitbestimmten Betrieben. Den 
ersten Platz nimmt auch im öffentlichen Dienst die Einfüh-
rung von Plattformdiensten und Cloud-Technologien ein 
(35 %), wie im Falle der Betriebe gefolgt von Management
informationssystemen (11 %). Systeme aus dem Bereich 
der KI wurden in 7 % der Dienststellen eingeführt, im Jahr 
2025 waren sie in 5 % der Dienststellen noch in Nutzung.

Die im Folgenden berichteten Effekte und Begleitum-
stände der Technologieeinführung wurden im Jahr 2023 
nur für die Haupttechnologie abgefragt, die den größten 
Anteil der Beschäftigten betraf. Im Jahr 2025 wurden sie 
hingegen für alle Einzeltechnologien abgefragt, sofern 
die Betriebe schon 2023 an der Befragung teilgenom-
men hatten und die Technik noch in Nutzung hatten. Bei 
unserem Überblick fokussieren wir uns auf die Auswir-
kungen der Einführung von KI-Systemen. Dabei stehen 
Effekte auf Arbeitsintensität und Arbeitsplatzeffekte im 
Vordergrund, bei denen von einem deutlichen Interesse 
der Betriebs- und Personalräte auszugehen ist, da diese 
Themen mitbestimmungsrelevant sind.

Effekte von KI auf die Arbeitsbelastung

Abbildung 1 veranschaulicht die Effekte von KI-Einfüh-
rung auf die Arbeitsbelastung. Zunächst fällt auf, dass gut 
50 % der Befragten, sowohl im betrieblichen Kontext als 
auch in öffentlichen Einrichtungen, keine wesentliche Ver-
änderung der Arbeitsintensität wahrnehmen, ein Muster, 
dass auch im intertemporalen Vergleich Bestand hat und 
sich zudem leicht verfestigt. Im öffentlichen Dienst halten 
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Abbildung 2
Effekte von KI-Einführung auf den Personalbestand

Quelle: WSI Betriebs- und Personalrätebefragungen 2023 und 2025, be-
schrieben in Mayerböck und Krüger (2023), WSI (2026), eigene Berech-
nungen.

sich die Einschätzung von arbeitsbelastenden und -ent-
lastenden Wirkungen der KI-Einführung in etwa die Waa-
ge, mit einer leichten Tendenz zu arbeitsentlastender Wir-
kung im Jahr 2025. Die befragten Betriebsräte berichteten 
im Jahr 2023 mit 33 % deutlich häufiger über eine Ver-
ringerung der Arbeitsintensität als über eine zunehmen-
de Arbeitsbelastung, ein Wert der in der Folgebefragung 
2025 etwas geringer ausfällt.

Effekte von KI auf den Personalbestand

Während im Schnitt aller in der WSI-Befragung erfassten 
Technologien im ersten Befragungsjahr netto ein leich-
ter Beschäftigungsaufbau stattfand (Pusch et al., 2024), 
sieht es bei den Effekten der KI-Einführung auf den Per-
sonalbestand etwas anders aus. Zwar berichten auch bei 
dieser Technologie mit gut 80 % die meisten Betriebs- 
und Personalräte keine Änderungen im Personalbestand 
durch die Einführung der Technologie. Allerdings war 
der Anteil der Betriebs- und Personalräte, die die Ar-
beitsplatzeffekte in ihrem Betrieb (Dienststelle) negativ 
einschätzten, im Jahr 2023 jeweils etwa so hoch wie der 
Anteil mit einer positiven Einschätzung. Zwei Jahre spä-
ter haben die nochmals befragten Betriebs- und Perso-
nalräte ihre Einschätzung allerdings geändert. Jeweils 
etwa 12 % schätzten die Beschäftigungseffekte positiv 
ein, während negative Beschäftigungseffekte seltener 
berichtet wurden. Somit gleicht sich das Bild bei den 
Beschäftigungseffekten von KI demjenigen bei den an-
deren erfassten Technologien an.

Ein zentrales Ergebnis ist, dass sich KI in ihrer Wirkung – 
zumindest in der frühen Einführungsphase – von anderen 
digitalen Technologien zu unterscheiden scheint. Statt ei-
ner bei den anderen Technologien häufiger auftretenden 

Arbeitsverdichtung4 berichteten viele Betriebsräte eher 
von Arbeitsentlastung, und nach einem Beobachtungs-
zeitraum von zwei Jahren zeigte sich per Saldo ein leich-
ter Stellenaufbau.

Die Ergebnisse zur Arbeitsbelastung unterstreichen dabei 
insbesondere die Stabilität der wahrgenommenen Effek-
te. Im betrieblichen und öffentlichen Beschäftigungskon-
text berichtet weiterhin eine Mehrheit der Betriebs- und 
Personalräte von keiner wesentlichen Veränderung der 
Arbeitsbelastung. Insgesamt deutet der Längsschnittver-
gleich darauf hin, dass KI-Einführung bislang weder zu ei-
ner systematischen Arbeitsverdichtung noch zu abrupten 
Veränderungen der Arbeitsorganisation geführt hat. Die 
Befunde zu den Beschäftigungseffekten ergänzen die-
ses Bild der relativen Stabilität. Auch die intertemporalen 
Vergleiche relativieren kurzfristige Substitutionsängste 
(für die es mit Blick auf internationale Studien auch keine 
einheitliche Evidenz gibt5) – zumindest für mitbestimmte 
Betriebe im betrachteten Zeitraum.

Einschränkend bleibt anzumerken, dass es sich bei den 
Betrieben teilweise um Pionieranwender der Technolo-
gien handeln dürfte. Die Entwicklung von KI-Sprachmo-
dellen nahm ab 2023 Fahrt auf, als die erste hier verwen-
dete Befragungswelle erhoben wurde. Zudem dürften die 
Arbeitsplatzeffekte von KI in Betrieben mit betrieblicher 
Mitbestimmung systematisch anders ausfallen als in den 
nicht mitbestimmten Teilen der Wirtschaft, da Betriebs-
räte Einführungsprozesse aktiv mitgestalten.6 Ferner le-
gen die Ergebnisse nahe, dass die unmittelbaren Effekte 
der KI-Einführung eher inkrementeller Natur sind. Verän-
derungen in Arbeitsbelastung und Beschäftigung treten 
– wenn überhaupt – moderat auf. Dies könnte darauf hin-
deuten, dass KI in vielen Betrieben bislang vor allem un-
terstützend eingesetzt wird und bestehende Tätigkeiten 
ergänzt, anstatt sie unmittelbar zu ersetzen.

Darüber hinaus wurden in Welle 2023 auch die betriebli-
chen Weiterbildungsaktivitäten für die Hauptnutzer der 
Technologien abgefragt. Es zeigt sich, dass KI-Weiterbil-
dungen in ca. 80 % der Betriebe und Dienststellen mit KI-
Einführung angeboten wurden. Die durchschnittliche Dau-
er der Weiterbildungen für die KI-Systeme betrug nach 
Angaben der Betriebsräte 33 Stunden (Personalräte: 30 
Stunden).7 Zum Vergleich: Nach Angaben aus dem Bun-

4	 Im Jahr 2023 berichteten ca. 30 % der Betriebsräte bei den übrigen 
Technologien von einer Arbeitsverdichtung, ca. 18 % von einer Verrin-
gerung der Arbeitsbelastung.

5	 Vgl. del Rio-Chanona et al. (2025).
6	 Laut Angaben in der Befragung 2025 haben sich knapp 80 % der Be-

triebsräte in Betrieben mit Einführung von KI auch mit der Technolo-
gieeinführung befasst.

7	 Medianwerte: 20 Stunden (Betriebsräte) bzw. 15 Stunden (Personal-
räte). 
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Title: More work, fewer jobs? The consequences of introducing AI technology
Abstract: Is the increasing use of artificial intelligence (AI) leading to a rise in workload? And are jobs at risk? Data from the WSI works 
council survey suggests that AI’s impact – at least in the early stages of implementation – appears to differ from that of other digital tech-
nologies. Instead of the increased workload more frequently observed with other technologies, many works council members reported 
a reduction in workload, and after a two-year observation period, the overall result was a slight increase in jobs.

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 2024, 
S. 44) lag der Medianwert der Fortbildungsdauer bei be-
trieblichen Weiterbildungen im Jahr 2022 bei einem Tag 
(neueste verfügbare Zahlen). Für die zukünftige Entwick-
lung bleibt jedoch offen, ob die berichteten Effekte auch 
bei einer breiteren und tiefergehenden Integration von KI-
Technologien bestehen bleiben. Mit zunehmender tech-
nologischer Reife und einer stärkeren Einbettung entspre-
chender Anwendungen in betriebliche Prozesse ist zu er-
warten, dass sich sowohl Arbeitsanforderungen als auch 
Qualifikationsprofile der Beschäftigten weiter verändern. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es besonders relevant, 
die Rolle betrieblicher Mitbestimmung sowie betrieblicher 
Gestaltungs- und Aushandlungsprozesse weiterhin empi-
risch zu beobachten und analytisch zu begleiten.

Darüber hinaus wäre es für zukünftige Studien auf-
schlussreich, die Einführung digitaler Technologien stär-
ker im Kontext demografischer Entwicklungstendenzen 
zu analysieren. Hier ist die Frage bedeutsam, inwieweit 
neue digitale Technologien einen substanziellen Beitrag 
zur Abmilderung demografischer Herausforderungen – 
etwa im Hinblick auf Fachkräfteengpässe oder alternde 
Belegschaften – leisten können. Ebenso bedarf die Fra-
ge nach den Produktivitätswirkungen der Einführung di-
gitaler Technologien einer vertieften empirischen Unter-
suchung. In dieser Hinsicht ist die bestehende Evidenz 
bislang noch begrenzt, sodass weiterer Forschungsbe-
darf besteht, um die längerfristigen ökonomischen und 
arbeitsorganisatorischen Effekte der Digitalisierung ver-
tiefend beurteilen zu können.
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Unsere Hauptergebnisse zeichnen das Bild eines laufen-
den Wandels, der den Arbeitsmarkt bisher jedoch nicht 
wesentlich verändert. Wenn wir die Berufe differenziert 
nach der mittleren LLM-Exposition und die Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit in diesen Gruppen untersuchen, se-
hen wir keinen signifikanten Unterschied seit der Einfüh-
rung von ChatGPT im November 2022 (Abbildung 1). Die 
registrierte Arbeitslosigkeit ist in beiden Gruppen (geringe 
und hohe LLM-Exposition) gestiegen, aber es gibt keinen 
Unterschied zwischen den stärker und weniger exponier-
ten Berufsgruppen. ChatGPT allein verursacht also kei-
ne zusätzliche Arbeitslosigkeit in Deutschland. Kurz ge-
sagt: Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2026 
auf über 3 Mio. gestiegen ist, ist es unwahrscheinlich, 
dass KI dafür verantwortlich ist. Stattdessen ist ein breiter 
Rückgang auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Sollte es 
bereits KI-induzierte Arbeitslosigkeit geben, spielt diese 
eher eine untergeordnete Rolle und konzentriert sich auf 
kleinere Segmente des Arbeitsmarktes.

Betrachtet man Arbeitsuchende (sowohl Arbeitslose als 
auch Erwerbstätige), zeigt sich ein signifikanter Effekt, 
insbesondere im Jahr 2025 (Abbildung 2). Dieser Effekt 
deutet darauf hin, dass Beschäftigte in Berufen mit ho-
her LLM-Exposition zwar nicht entlassen werden, aber 

Technologischer Wandel ist ein kontinuierlicher Prozess, 
der Arbeitsmärkte seit jeher beeinflusst. Schon Ökono-
men wie David Ricardo warnten offen vor einer Zukunft, in 
der rasante technologische Entwicklungen (menschliche) 
Arbeit überflüssig und wertlos machen würden (Ricardo, 
1821 in Hollander, 2019). Die neueste Technologie, die als 
Bedrohung für den Arbeitsmarkt gilt, ist die Entwicklung 
von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz, insbesondere 
von Large Language Models (LLMs). Inwieweit LLMs und 
andere KI-Werkzeuge zu Arbeitsersetzung oder Arbeitser-
gänzung führen, ist eine offene Frage, mit der sich die For-
schung aktuell auseinandersetzt (Brynjolfsson et al., 2025; 
Klein Teeselink, 2025; Humlum & Vestergaard, 2025).

Da auch in der deutschen Wirtschaft als wissensbasierte 
Volkswirtschaft LLMs in vielen Anwendungsbereichen in-
frage kommen, untersuchen wir mithilfe eines etablierten 
Messinstruments zur Erfassung der Nutzung von LLMs 
(Eloundou et al., 2024) die Folgen der LLM-Nutzung auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt. Dieses Messinstrument 
berücksichtigt die mit einem bestimmten Beruf verbun-
denen Aufgaben sowie das Ausmaß, in dem die jeweili-
ge Aufgabe teilweise, vollständig oder deutlich effizienter 
durch ein LLM erledigt werden kann. Der Anteil der mit 
einem Beruf verbundenen Aufgaben, die von LLMs aus-
geführt werden können, liefert ein Maß für die LLM-Expo-
sition auf Berufsebene.

Anhand monatlicher Daten der Bundesagentur für Arbeit 
analysieren wir die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, der 
Stellensuche und der Stellenanzeigen. Im Fokus stehen 
dabei die breiten Auswirkungen auf einen großen Teil 
der Arbeitsplätze, anstatt auf einzelne am stärksten be-
troffene Berufe. So wollen wir die allgemeine Wirkung 
von LLMs über viele Berufe und Branchen hinweg mes-
sen und ihre Wirkung als „general purpose technology“ 
bewerten. Wir teilen Berufe in zwei Gruppen: solche, die 
stark von LLMs betroffen sind (z. B. IT-Berufe) und solche, 
in denen aufgrund des Aufgabenprofils weniger Substi-
tution durch KI erwartet werden kann (z. B. Handwerker 
oder Pflegepersonal).
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Abbildung 1
Entwicklung der Arbeitslosen differenziert nach der 
LLM-Exposition der Berufe
November 2022 = 100

Die gestrichelte Linie zeigt die Einführung von ChatGPT im November 
2022 an.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2026), eigene Darstellung.
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schock, der den Beschäftigten ihre Situation vor Augen 
führt und sie aktiv zur Jobsuche motiviert.

Diese Ergebnisse decken sich mit Befunden aus Däne-
mark, einem Land mit sehr ähnlichen Arbeitsmarktinsti-
tutionen. Auch dort zeigt sich, dass solche strukturellen 
Veränderungen nicht zu einem plötzlichen Anstieg der Ar-
beitslosigkeit führen, sondern die Beschäftigten vielmehr 
dazu anregen, sich nach neuen Stellen umzusehen und 
ihre Aufgaben zu verändern, ohne dass massenhaft Jobs 
vernichtet werden (Humlum & Vestergaard, 2025). Institu-
tionelle Unterschiede könnten wiederum erklären, warum 
einige – wenn auch nicht alle – Studien mit US-Daten zu 
abweichenden Ergebnissen kommen: So berichten bei-
spielsweise Brynjolfsson et al. (2025) von einem tatsäch-
lichen Beschäftigungsrückgang bei jungen Arbeitskräften 
in KI-exponierten Berufen.

Morten Grinna Normann
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)
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dennoch auf den Technologieschock mit verstärkter Job-
suche reagieren. Das Ergebnis bleibt signifikant, wenn 
der Grad der LLM-Exposition als erklärende Variable 
(anstatt eines einfachen Median-Splits) verwendet wird. 
Dies stützt die Interpretation, dass die Erwerbsbevölke-
rung selbst auf die (höhere oder geringere) Exposition von 
LLMs reagiert.

Die Ergebnisse zu den Auswirkungen auf die Anzahl an 
offenen Stellen sind uneinheitlich (Abbildung 3). Während 
die Stellen mit geringer LLM-Exposition abgesehen von 
jahreszeitlich üblichen Schwankungen auf einem annä-
hernd konstanten Niveau geblieben sind, zeigten sich für 
Jobs mit hoher LLM-Exposition starke Bewegungen. Die 
Daten zeigen einen Anstieg der Arbeitskräftenachfrage 
nach der Einführung von ChatGPT, gefolgt von einem star-
ken Rückgang etwa ein halbes Jahr später. Dies deutet auf 
eine geringere Nachfrage nach LLM-exponierten Berufen 
hin, was sich anhand multivariater Analysen jedoch nicht 
eindeutig belegen lässt. Ein plötzlicher Nachfrageanstieg 
mit anschließendem Rückgang könnte darauf hindeuten, 
dass Unternehmen zwar die Rollen, für die LLMs nützlich 
sind, richtig identifiziert haben, aber noch nicht abschät-
zen können, in welchem Umfang sie für die Nutzung der 
Tools zusätzliche Arbeitskräfte benötigen.

Dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt, die Betroffenen aber 
deutlich häufiger nach neuen Jobs suchen, zeigt die dop-
pelte Wirkung von LLMs wie ChatGPT: Einerseits wirken 
sie als klassischer Technologieschock, indem sie Aufga-
ben übernehmen, automatisieren und die Produktivität 
verändern. Andererseits fungieren sie als Informations-

Abbildung 2
Entwicklung der Arbeitsuchenden differenziert nach 
LLM-Exposition der Berufe
November 2022 = 100

Die gestrichelte Linie zeigt die Einführung von ChatGPT im November 
2022 an.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2026), eigene Darstellung.

Abbildung 3
Entwicklung der offenen Stellen differenziert nach 
LLM-Exposition der Berufe
November 2022 = 100

Die gestrichelte Linie zeigt die Einführung von ChatGPT im November 
2022 an.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2026), eigene Darstellung.

130

120

110

100

90

A
rb

ei
ts

uc
he

nd
e

2022 2024 2026
Monat

geringe LLM-Exposition hohe LLM-Exposition

120

110

100

90

80

O
�e

ne
 S

te
lle

n

2022 2024 2026
Monat

geringe LLM-Exposition hohe LLM-Exposition

https://digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2025/11/CanariesintheCoalMine_Nov25.pdf
https://digitaleconomy.stanford.edu/app/uploads/2025/11/CanariesintheCoalMine_Nov25.pdf
http://www.doi.org/10.1126/science.adj0998
http://www.doi.org/10.1126/science.adj0998
https://doi.org/10.3386/w33777
https://doi.org/10.3386/w33777
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5516798
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5516798


Impressum

ISSN 0043-6275 (Printausgabe)

Online-Ausgabe
Der Wirtschaftsdienst ist über folgende Websites erreichbar:
Wirtschaftsdienst: https://wirtschaftsdienst.eu
Paradigm: https://reference-global.com/journal/WD

ISSN 1613-978X (Online-Ausgabe)

Indexiert in

ABI/INFORM Collection (ProQuest), Baidu Scholar, CEEAS (Central & 
Eastern European Academic Source), CNKI Scholar (China National 
Knowledge Infrastructure), Dimensions, EBSCO, ECONIS, EconLit, Else-
vier – SCImago, Elsevier – Scopus, ExLibris, Google Scholar, IBZ (Inter-
national Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social 
Sciences), J-Gate, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science 
Leaders), MIAR, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), 
Norwegian Register for Scientifi c Journals, Series and Publishers, PAIS 
Index, ProQuest, ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), 
ScienceON/AccessON, Scilit, Scite_, Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, 
TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), X-MOL

Wirtschaftsdienst
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik

Herausgegeben von
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Direktor: Klaus Tochtermann
https://zbw.eu

Redaktion
Marianne Saam (Herausgeberin)
Kristin Biesenbender (Redaktionsleitung)
Johannes Eber
Mark Kirstein
Julia Lücke
Christine Rickert

Anschrift der Redaktion
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg

Tel.: +49 431 8814-302
E-Mail: wirtschaftsdienst@zbw.eu
Website: https://wirtschaftsdienst.eu
LinkedIn: 
https://de.linkedin.com/company/wirtschaftsdienst-zbw
Bluesky: 
https://bsky.app/profi le/wirtschaftsdienst.bsky.social

Wissenschaftlicher Beirat
Sebastian Dullien  Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung

Gabriel Felbermayr  WIFO – Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Marcel Fratzscher  DIW Berlin

Nicola Fuchs-Schündeln  Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Clemens Fuest  ifo Institut

Britta Gehrke  Freie Universität Berlin

Veronika Grimm  Technische Universität Nürnberg

Reint E. Gropp  Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Michael Hüther  Institut der deutschen Wirtschaft

Heike Joebges  HTW Berlin

Kai A. Konrad  Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öff entliche Finanzen

Hagen Krämer  Hochschule Karlsruhe

Dominika Langenmayr  Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Ulrike Neyer  Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Miriam Rehm  Universität Duisburg-Essen

Dorothea Schäfer  Universität Bremen

Christoph M. Schmidt  RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Monika Schnitzer  Ludwig-Maximilians-Universität München

Moritz Schularick  Kiel Institut

Jan-Egbert Sturm  ETH Zürich

Achim Truger  Universität Duisburg-Essen

Achim Wambach  ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Urheberrecht
Der Wirtschaftsdienst erscheint im Open Access bei Paradigm. Para-
digm ist ein Unternehmen von De Gruyter Brill.

© Das Copyright verbleibt bei den Autor:innen. Die Artikel werden unter 
der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröff entlicht, welche die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in 
jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern die ursprünglichen Auto-
rinnen und Autoren und die Quelle ordnungsgemäß genannt, ein Link zur 
Creative Commons Lizenz beigefügt und angegeben wird, ob Änderun-
gen vorgenommen wurden.

Offi  ziell zitiert als: Wirtschaftsdienst

Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft gefördert.

Redaktion Wirtschaftsdienst
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Neuer Jungfernstieg 21
20354 Hamburg

Tel.: +49 431 8814-302
E-Mail: wirtschaftsdienst@zbw.eu

Bezugsinfo: https://wirtschaftsdienst.eu/bezugsinfo.html




	WD Cover 4 2026
	WD Inhalt 4 2026
	Leitartikel Boysen-Hogrefe 4 2026
	Kommentar Wambach 4 2026
	Kommentar Hansjuergens 4 2026
	Kommentar Glauben_Loy 4 2026
	Kommentar Schmal 4 2026
	ZG Ueberblick 4 2026
	ZG Weber_Wanger 4 2026
	ZG Wrohlich 4 2026
	ZG Hammermann_Stettes 4 2026
	Wollmershaeuser 4 2026
	Steinbach 4 2026
	Dewenter 4 2026
	Falkenhain 4 2026
	Ruehl 4 2026
	Mangelsdorf 4 2026
	Geissler 4 2026
	Oekonomische Trends Pusch 4 2026
	Schlaglicht Normann 4 2026



